






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Killer Spiele Werte - WordPress.com

primÃ¤r um die politische Verbotsdebatte, die sich auch in der aktuellen Bundesratsinitiative ausdrÃ¼ckt. Die Ermittler des LKA haben in diesem Zusammenhang ... 
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KILLER SPIELE WERTE Zur Komplexität einer Verbotsdebatte und ihres Spielgegenstandes



Bachelorarbeit von Simon Fallert [email protected]



Manche sehr großartigen Stücke Beethovens, vor allem Ouverturen, klingen aus der Entfernung nur bum bum. Theodor W. Adorno
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ABSTRACT Diese Arbeit gibt einen Überblick über den Diskurs, den gewalthaltige Videospiele, aber auch ganz allgemein Neue Medien in der Gesellschaft auslösen. Dies geschieht, indem zwei Bereiche in Beziehung zueinander gesetzt werden: Einerseits die andauernde Debatte, ob gewalthaltige Videospiele, auch abwertend als „Killerspiele“ bekannt, negative Auswirkungen auf Spieler haben und deswegen weiterführende gesetzliche Regulierungen bis hin zum Verbot sinnvoll wären. Andererseits der (kultur-) historische Blick auf die Medienentwicklung und die Vorbehalte und Argumentationen, mit denen sich Medien bzw. ihre NutzerInnen und Befürworter jeweils zu ihrer Zeit auseinandersetzen mussten. Dabei ist die Prämisse denkbar einfach: Neue Medien sahen sich immer den gleichen Vorurteilen und Befürchtungen ausgesetzt, speziell wenn der argumentative Ebenenwechsel von kontroversen Inhalten wie Sex und Gewalt zur Ablehnung des gesamten Mediums führt. Wenn nun gewalthaltige Computerspiele diskutiert werden, muss dieser historische Kontext der Medienentwicklung und die Komplexität des Themas berücksichtigt werden. Der erste Teil der Arbeit beschreibt das Medium Computerspiel, die Strukturen (neuer) Medien und bietet einen kurzen Überblick, wie historisch gesehen mit neu aufkommenden Medien umgegangen wurde. Hierfür muss nicht nur das soziologische Phänomen der moral panic



erläutert



werden,



es



bedarf



auch



eines



Abrisses



der



Erkenntnisse



der



Medienwirkungsforschung sowie einer kritischen Betrachtung der rechtlichen Situation. Hierbei erfolgt die Beschreibung des Mediums Computerspiel und der Strukturen von (neuen) Medien unter einem spezifisch kulturwissenschaftlichen Blickpunkt. Der zweite Teil besteht aus der expliziten Beschäftigung mit dem Diskurs über gewalthaltige Computerspiele. Beispielhaft wird hierzu die Fernsehsendung Morden und Foltern als Freizeitspaß – Killerspiele im Internet, gesendet in Panorama am 22.02.2007, analysiert. Dies führt zu einer Betrachtung des gesamten Diskurses auf der Metaebene. Hierbei werden zusammenfassend diejenigen Aspekte herausgestellt, um die wirklich verhandelt wird in der öffentlich bekundeten Sorge um gewalthaltige Computerspiele, und somit bleibt die These, ob es letztendlich nicht doch wieder auf die Angst eines Werteverfalls und dem Verlust von Moral zurückzuführen ist.
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EINLEITUNG



Gegenstand dieser Arbeit ist der aktuelle Diskurs über gewalthaltige Videospiele und die daraus resultierende Bestrebung, unter die Bezeichnung Killerspiele fallende Produkte gänzlich zu verbieten. Dabei wird oft unterschlagen, dass Computerspiele schon lange kein Kindermedium mehr sind. Wie in jedem anderen Medienbereich gibt es ein weites Feld verschiedener Genres, unter anderem solche, die sich explizit an Erwachsene richten. Darunter fallen nicht nur Spiele mit exzessiver Gewaltdarstellung. So werden auch bestimmte Erzählstrukturen, Themen oder literarische Vorlagen verwendet, die nicht für Kinder oder Jugendliche geeignet sind. Wenn in der anhaltenden Debatte über Spiele berichtet wird, werden sie oft aber weiterhin als Medium dargestellt, das sich hauptsächlich an Kinder richtet und sich auch dementsprechend inhaltlich ausrichten sollte. Somit wird die Tatsache, dass es auch Spiele mit extremen Gewaltinhalten gibt, generell verwerflich. In dieser Arbeit geht es nun nicht darum, bestimmte Altersregelungen der ‚Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle‘ (USK) zu bewerten. Der begrenzte Rahmen einer Bachelorarbeit ermöglicht dies angesichts der Komplexität dieses Bereichs nicht. Demnach werde ich weder darauf eingehen, ab welchem Alter Kinder oder Jugendliche mit bestimmten Inhalten in Berührung kommen sollten, noch werde ich Kritik an der USK üben, da dies vom Kernthema dieser Arbeit zu weit entfernt liegt. Selbst wenn ich in Einzelfällen anderer Meinung sein werde, gilt als Grundlage für die folgenden Seiten: Altersfreigaben sind verbindlich und sollten auch eingehalten werden. Dies ist darin begründet, dass es bestimmte Inhalte gibt, die nach dem Jugendschutzgesetz in Deutschland nur für bestimmte Personengruppen zugänglich gemacht werden dürfen. Was allerdings diskutiert werden wird, und dies betrifft dann auch den Kern meiner Ausführungen, ist die weiterführende Regulierung der Verbreitung von Videospielen nach



einer



erweiterten



Version



des



Jugendschutzgesetzes,



wobei



bestimmte



Zensurmaßnahmen bzw. Bestrebungen eines Verbotes bestimmter Genres nun für Erwachsene ein Problem darstellen. Denn, und das erreicht den Bereich der Zensur, die Mehrzahl dieser Spiele, um die es hier geht, darf auch jetzt schon gesetzlich nur an Volljährige verkauft werden, zudem erscheinen sie in Deutschland meist nur in geschnittener Form. Bleibt man in der Diskussion also auf der Ebene des Jugendschutzes, lässt sich sagen, dass bestehende Regelungen wie das Verkaufsverbot an Minderjährige nur umgesetzt werden müssten. Dies würde natürlich nicht vor dem Import aus dem Ausland sowie dem Bezug durch das Internet schützen. An dieser Stelle setzt die Diskussion auch an: Mit dem Hinweis darauf, dass diese Erwachsenenprodukte auch von Kindern gespielt werden könnten, möchte man ein allgemeines Herstellungsverbot 2



erwirken. Dabei wird vor allem aber auf die Geschmacklosigkeit dieser Spiele verwiesen, es scheint sich also, wie meistens bei Verbotsbestrebungen, auch um eine moralische Diskussion zu handeln. Und somit auch um ein Verbot, das nicht nur Minderjährige schützen soll. Wenn im Folgenden der Begriff Killerspiel verwendet wird, meine ich damit den Topos, der im aktuellen Diskurs verwendet wird, ohne mir seine inhaltlich unscharfe und wertende Charakterisierung zu Eigen zu machen. Er dient lediglich der schnellen Veranschaulichung. Mir ist bewusst, dass die Verwendung eines weithin unscharf gebrauchten Begriffes die Besprechung erschweren kann, ich werde deswegen als allererstes auf die Bezeichnung an sich eingehen. Trotz der Bemühungen, den Gegenstand des Computerspiels relativ breit und unter Berücksichtigung seiner popkulturellen Natur zu besprechen, wird auch diese Arbeit nur einen Teil der (bis jetzt ohnehin noch raren) Erkenntnisse vorstellen können und damit Computerspiele leider nicht als Gegenstand neuer Überlegungen im Sinne der Game Studies als eigenständige Disziplin, die sich noch im Aufbau befindet, betrachten. Im ersten Teil wird also der Themenkomplex gewalthaltige Videospiele, der Stand der Medienwirkungsforschung, Vorbehalte gegenüber und Zensur von popkulturellen Medien sowie eventuelle relevante kulturwissenschaftliche Überlegungen nachgezeichnet. Der zweite Teil dient der exemplarischen Veranschaulichung des moral panics-Diskurs und der problematischen gesellschaftlichen Situation, in der Videospiele sich heute immer noch befinden, anhand eines Fernsehbeitrages. Es wird versucht, abschließend einen allgemeinen Überblick über den Diskurs zu geben bzw. angesprochene Ausführungen noch einmal im Kontext zu besprechen. Dies geschieht, um einen sachlichen Überblick über die Debatte zu liefern. Denn Stigmatisierungen durch Begriffe wie „Medienverwahrlosung“ 1 (Pfeiffer 2003), die leider immer noch die Debatte prägen, mögen in den Augen der Kritiker ihre Berechtigung haben, allerdings tragen sie weder dazu bei, das gesellschaftliche Phänomen Videospiele letztendlich zu erklären, noch realistische und umsetzbare Handlungsalternativen aufzuzeigen.2 Und, dies sei vorangestellt, meiner Meinung nach sollte ein Verbot immer die letzte Wahl sein, vor allem, wenn es sich zudem im Internetzeitalter als relativ unbrauchbares Mittel herausstellt, doch dazu später mehr. Für den ‚Panorama‘-Beitrag Morden und Foltern als Freizeitspaß – Killerspiele im Internet vom 22.02.2007 entschied ich mich vor allem aufgrund der Tatsache, dass mir selbst bei diesem Beitrag das erste Mal eine auffallend tendenziöse Berichterstattung sowie Häufung von Falschaussagen in einem politischen Magazin der öffentlich-rechtlichen Sender auffiel. 1



Zuerst für exzessives Fernsehen durch Kinder genutzt.



2



Salisch et. al. sehen dies ähnlich und wollten eine „Versachlichung der Diskussion“ erwirken, gegen einen undifferenzierten „Besorgnis-Diskurs“ (Salisch/Kristen/Oppl 2007: 10).
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VORSTELLUNG DES PROBLEMFELDES



2.1



Computerspiele



2.1.1



Klärung des Begriffes Killerspiel sowie Anmerkungen zu Begrifflichkeiten und Genres



Der Begriff Killerspiel ist ein medialer Kunstbegriff und wird in den Medien meistens ambivalent und abwertend genutzt, eine genaue Definition im wissenschaftlichen Sinne gibt es nicht. Allgemein werden oder wurden damit Ego-Shooter3 wie z. B. Doom 3 bezeichnet, ebenso wird der Begriff aber auf ‚Gotcha‘ oder ‚Paintball‘ verwendet. Sogar das Rollenspiel Final Fantasy VII, von der USK ab 12 Jahren freigegeben, wurde schon so bezeichnet (vgl. Thöing 2007). Eine allgemeine Unterscheidung für die dem Begriff zugrunde liegenden Spieltypen ist für die vorliegende Arbeit aber relevant. Meistens werden mit dem Begriff Killerspiel sogenannte Ego-Shooter assoziiert (in englischsprachigen Ländern übrigens als FirstPerson Shooter bezeichnet; Ego-Shooter ist also ein Scheinanglizismus), häufig trifft man aber auch Third-Person Spiele in der Berichterstattung an. Die Genre-Unterscheidung, wie man schon an den Bezeichnungen hört, wird an der Sichtweise, die man als Spieler auf die zu steuernde Figur erhält, festgemacht. Inhaltlich gibt es zwar auch bestimmte Konventionen, die sich mittlerweile etabliert haben, Genres lassen sich deswegen trotzdem nicht ausschließlich über die Ansicht definieren. So wurde der Avatar in Mirror’s Edge auch aus der Egoperspektive gesteuert, allerdings handelte es sich um ein Action-Jump’n’Run Spiel und nicht um einen Shooter; bei Deus Ex handelt es sich einerseits auch um einen Ego-Shooter, aber mit starken Rollenspiel- sowie Adventure-Anteilen. Der klassische Ego-Shooter nun weist bestimmte Charakteristika auf, die meist nur leicht variiert werden. So gibt es eine Lebens- und Munitionsanzeige sowie ein Fadenkreuz; zur Auffrischung der Energie oder Munition sammelt man Verbandskästen oder eben Munition ein. In neueren Produktionen wurde dies teilweise abgeschafft, hier lädt sich z.B. die Lebensenergie selbstständig auf, wenn man die Spielfigur einige Zeit ruhig hält. Das Spiel ist in Level unterteilt, die jeweils durch das Erreichen eines bestimmten Zieles beendet werden. Dabei stehen einem verschiedene Waffen zur Verfügung – je nach Setting, in dem das Spiel angesiedelt ist, kann dies von Waffen zur Zeit des Ersten Weltkriegs bis zum futuristischen Ionen-Blaster variieren. Auf dem PC steuert man die Spielfigur anhand der Maus sowie der Tasten W, A, S, D und verschiedener anderer Aktionstasten auf dem Keyboard. Auf 3 In der von Salisch et. al. durchgeführten Studie lag die Vorliebe für Ego-Shooter bei Jungen im Grundschulalter (und wahrscheinlich auch im höheren Alter) deutlich höher als bei Mädchen (vgl. Salisch/Kristen/Oppl 2007: 74).



4



Spielkonsolen wird dementsprechend ein Gamepad zur Steuerung genutzt. Anhand der folgenden Screenshots lässt sich sehr schön das Interface (HUD) mit allgemeinen Informationen (Gesundheitsanzeige, Munition, Waffen etc.) sowie die Entwicklung der Ansicht und der grafischen Präsentation erkennen. Früher verwendete man ein balkenförmiges HUD, meistens am unteren oder oberen Bildrand angeordnet, heute ist man zu einer freieren Präsentation übergegangen. Dabei gibt es auch Spiele, die komplett auf ein solches verzichten. Ebenso interessant ist die Anordnung der Waffe: Anfänglich am unteren Bildrand zentriert zu sehen, ragt sie in heutigen Spielen vom rechten Bildrand in das Blickfeld; meistens lässt sich auch einstellen, ob der Avatar Rechts- oder Linkshänder sein soll.



Abbildung 1: Doom (1993)



Abbildung 2: BioShock (2007)
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Zum Vergleich ein Screenshot eines Third-Person Titels:



Abbildung 3: Grand Theft Auto: Vice City (2002)



Zu einer weiteren Begrifflichkeit: Ich werde im Folgenden keine Unterscheidung zwischen Video- und Computerspielen vornehmen, da diese ausschließlich theoretischer bzw. technischer Natur wäre und für diese Arbeit damit ohne Belang. Jede Videospielkonsole, die an einen Fernseher angeschlossen wird, ist zugleich ein (spezialisierter) Computer, der Rechenprozesse verarbeitet (vgl. Mertens/Meißner 2006: 8); gleichzeitig gibt es auch gute Gründe für die Verwendung des Begriffes Videospiele: ‚video‘ ist lateinisch für ‚ich sehe‘ und erinnert somit „an die zentralste Schnittstelle zwischen User und Maschine“ (Furtwängler 2008: 59). Ebenso erscheint eine Unterscheidung nicht sinnvoll, da heutzutage Spiele sowohl für Videospielkonsolen als auch für den PC erscheinen. Ich werde also jeweils den passenden Begriff analog zu der Plattform nutzen, auf der das Spiel zuerst erschien.4



4



Zur (Kultur-) Geschichte von Videospielen allgemein vgl. Lischka 2002 und Mertens/Meißner 2006, zur Ästhetik der Videospiele Poole 2001. Eine kurze „Dramaturgie der Ego-Shooter“ hat Linda Breitlauch verfasst, diese eignet sich recht gut, einen ersten Eindruck von den Besonderheiten dieses Genres zu bekommen (vgl. Breitlauch 2006).
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2.1.2



Ego-Shooter und Überlegungen zur Funktionsweise von Computerspielen



Schon im Jahr 1988 veranschaulichte das Spiel Battle Chess am PC, was visualisiertes Schach ist: ein brutales Killerspiel. Bobby Fischer, Schwachweltmeister von 1972-1975, vertritt eine ähnliche Meinung: Im Schach nämlich geht es darum: das Ich des Gegners zu unterwerfen, sein Ego zu zerbrechen und zu zermalmen, sein Selbstbewusstsein zu zertreten – und es zu verscharren, und seine ganze verachtenswerte, sogenannte Persönlichkeit ein für alle Mal zu Tode zu zerhacken – und zu zerstampfen; und dadurch die Menschheit von einer stinkenden Pestbeule zu befreien. Es ist ein königliches Spiel. (Pressemitteilung Piratenpartei)



Wo beim Brettspiel die Folgen einer Tat der Phantasie überlassen blieben, sparte das Computerspiel auf humoristische Art kein Detail aus. Der Unterschied zwischen Brettspielen wie Schach und Videospielen liegt für die Kritiker von letzeren in der Visualisierung5 und der somit graphischen Interaktivität6 des Geschehens begründet. Mathias Mertens‘ Beschreibung der Entstehung eines der allerersten Spiele, Spacewar! aus dem Jahr 1962, funktioniert auch heute noch zur Klärung bestimmter spielerischer, das Setting sowie verschiedene Spieltechniken betreffender Regelhaftigkeiten, die sich, im Gegensatz zur eindrucksvollen grafischen Entwicklung von Videospielen, bis heute nicht (oder kaum, je nach Genre) geändert haben: Limitierte Darstellungsmöglichkeiten, bedingt durch technischen Standard, werden nicht nur grafisch sichtbar, sondern ergeben auch eine Rückkopplung auf den Spielinhalt. So wurde bei Spacewar! das Weltall als Spielschauplatz aufgrund technischer Restriktionen gewählt, aber ebenso auch das Spielziel: Der Weltraum ist zum allergrößten Teil leer. Wenn man etwas sieht, dann kleine leuchtende Punkte. Ein Weltraumkriegsspiel hat also den Vorteil, daß man mit minimalstem Aufwand ein sehr realistisches Setting erzeugen kann. Auch bei der Action spielte der Ökonomie-Gedanke eine große Rolle. Je mehr Regeln man für ein Spiel aufstellt, desto unüberschaubarer werden die Möglichkeiten seiner Entfaltung, was eine mathematische Darstellung – nichts anderes ist ein Computerprogramm – schwierig bis unmöglich macht. Die einfachste Regel, die ein Spiel ermöglicht, ist die, daß man daran gehindert wird, weiter zu spielen. Im Klartext: Jemand greift mich an, um mich auszulöschen. Game over. Das Spiel entsteht also nachträglich, 5



Konnte Sonys erste Playstation (1994) 350.000 Polygone pro Sekunde verarbeiten (pg/s), schafft die Playstation 3 (2006) 1 Milliarde pg/s (vgl. Anderson/Gentile/Buckley 2007: 6). An den Realismus eines Spielfilms reicht aber auch diese beeindruckende Grafikleistung nicht heran.
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Mathias Mertens schreibt hierzu: „Das Problem mit der Interaktivität ist, dass man sich darunter Interaktion vorstellt. Und mit Interaktion wird die Kommunikation zwischen Menschen bezeichnet. Sie interagieren miteinander, weil sie sich gegenseitig Mitteilung machen und Einfluß auf die anderen Handlungen üben. Dass im Laufe ihrer Entwicklung Computerspiele immer mehr Wahlmöglichkeiten geboten haben, erzeugte die Illusion, dass sie auf die Handlungen der Spieler reagieren und dementsprechend neue Mitteilungen und neue Handlungen anbieten würden. Dabei blieben sie so starr wie immer. Es wurde nur irgendwann unüberschaubar und das wurde mit Freiheit und Ergebnisoffenheit verwechselt. Ein Trick, mit dem der eigentliche Effekt von Computerspielen verschleiert werden kann. Mit einer Maske von Erzählung und der Vortäuschung von Interaktion, sorgten Computerspiele dafür, dass sich Menschen freiwillig an die Programmstruktur von Computern anpassten und sich mit Joystick, Controllern und Tastaturen ständig abfragen ließen“ (Mertens 2007).
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indem man es mir versagen will. Die Bemühungen, sich gegen dieses Spielverbot zur Wehr zu setzen, sind dann das Spiel. Jedes Spiel ist ein Kampf gegen das Ende. (Mertens/Meißner 2006: 25)



Diese Ausführung beschreibt gleichermaßen das Spielziel eines jeden Ego-Shooters, denn es ist falsch anzunehmen, es gehe bei dieser Spielkategorie um das Töten um des Tötens willen – vielmehr geht es um das Überleben des eigenen Alter Ego, das Spiel möchte den Spieler also über die gesamte Dauer, in der er sich innerhalb des Spiels befindet, daran hindern, ebendieses weiterzuspielen; das virtuelle Töten ist dabei das Mittel der Verteidigung. 1992 erschien nun mit Wolfenstein 3D einer der ersten ‚richtigen‘ (auf jeden Fall der erste erfolgreiche) 3D-Ego-Shooter7, es galt in jedem Level jeweils das Ziel zu erreichen, hier das Umlegen eines Schalters. Auf dem Weg dahin musste man sich gegen Nazis behaupten. Ein Jahr später, 1993, erschien Doom.8 Diesmal kämpfte man auf dem Mars gegen Aliens und es gab einen Multiplayer-Modus, der es erlaubte, nach dem Cowboy-und-Indianer-Prinzip gegeneinander zu spielen. Die Technik wurde immer aufwändiger und die Grafik realistischer, das Spielprinzip blieb unverändert und, beginnend mit Half-Life 1998, erfolgte die (vorsichtige) Weiterentwicklung des Spielprinzips um das Element Story.9 Dies blieb im Folgenden eher die Ausnahme als die Regel, bewerten kann man Shooter aber nicht anhand der Komplexität der Erzählung, da es primär um andere Dinge geht: Atmosphäre, Grafik, Steuerung und Ideenreichtum der Umsetzung, um nur einige zu nennen. Dabei gehen einige Theoretiker, der Richtung der Ludologen10 angehörend, sogar so weit, das weitgehende Fehlen einer Geschichte gerade als Stärke der Computerspiele zu sehen. Laut dem Ludologen Jesper Juul würde eine Geschichte die Interaktivität nur stören: „This means that there is no point in insisting on computer games with a good story, since they work the way they are” (Juul 1999: 82; Hervorhebung im Original). In späteren Arbeiten hat er diese drastische Position allerdings weitestgehend aufgegeben. Grundsätzlich relevant bleibt die Frage aber, inwiefern man Elemente wie eine Geschichte als Kriterium für ein gutes Spiel heranziehen sollte. Dieter Mersch wirft dementsprechend auch die Frage auf, ob Narrative in Spielen „nicht stereotyp
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‚Richtiges‘ 3D war es nicht, sondern 2D-Sprites dreidimensional angeordnet. Das erste Spiel mit richtiger 3DGrafik, also Polygonen, war Quake von id-Software im Jahre 1996, in Deutschland immer noch indiziert.
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Dieses Spiel ist ebenfalls in Deutschland indiziert, zum Indizierungsentscheid, der aufgrund der Befürchtung einer „sozialethischen Desorientierung Heranwachsender“ erfolgte, siehe Anhang Text 5. 9



„Half Life entthront den bis dahin unverzichtbar geglaubten Ich-Erzähler, der die Geschichte steuert. Das Computerspiel nähert sich dem modernen Roman und verabschiedet sich von den Akteuren, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Das Alter Ego des Spielers treibt durch das Geschehen wie Leopold Bloom durch das Dublin von James Joyce“ (Virtel/Deissner 2001: 2). 10 Im Gegensatz zu Narratologen – diese untersuchen das Spiel auf seine Narrativität – fokussieren Ludologen sich auf den spielerischen, regelgeleiteten Charakter von Spielen, eben das Ludische (vgl. Hanke 2008 10ff.). Geprägt wurde dieser Begriff von Johan Huizinga in seinem 1939 erschienen Buch Homo Ludens.
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sein müssen, um das Spiel als Spiel allererst zu erfüllen“ (Mersch 2008: 30; Hervorhebung im Original). Dialogstrukturen in Spielen müssten jeweils einer „Entscheidungssyntax“ folgen: Dadurch zeichnen sich nichtpathische Narrative ab, die einzig auf der Logik von Spielzügen fußen, die stets Regelzüge sind. Keine Spielfigur eignet sich entsprechend zur Identifikation, wie sie für reziproke Kommunikationshandlungen bestimmend sind: Wir gehen mit Spielfiguren anders um als mit einem Gegenüber, das ‘Alterität‘ besitzt, weil wir sie als Figuren setzen. (ebd.; Hervorhebung im Original)



Somit wären wir wieder am Anfang dieser Einführung angelangt, denn auch eine immer besser werdende Grafik hat bis jetzt die grundsätzliche Funktionsweise von Spielen höchstens überstrahlt, die fehlende emotionale Einbindung des Spielers kann auch sie nicht ersetzen: „Das Prinzip des Spiels erscheint nicht inhaltsbezogen in dem Sinne, dass seine ‚Figuren‘ und deren Manöver etwas sagten, sondern sie bilden ’Spielsteine‘ (calculi) oder austauschbare Marken, die nicht für etwas stehen, sondern manipuliert werden und darin durchgängig zweckhaft bleiben“ (Mersch 2008: 31; Hervorhebung im Original). Figuren in Spielen wären heute also, widersprüchlich zu ihrer mittlerweile beeindruckenden grafischen Präsentation und außer in Ausnahmefällen wie z.B. in Rollenspielen, charakterlich nicht differenzierter als Schachfiguren.11 Mit Brett- oder Sportspielen haben Computerspiele ebenso gemein, dass sie einer Begrenzung und Regelhaftigkeit unterliegen: Da gibt es die räumliche Abgrenzung eines Spielfeldes, einer Bühne oder des Bildschirms, die zeitliche Abgrenzung durch Anfang und Ende, die Spielregeln, also Vereinbarungen, Züge oder Handlungen, die erlaubt oder verboten sind. […] Aus dieser definierten Abgegrenztheit des Spiels ergibt sich seine prinzipielle Folgenlosigkeit und die Klarheit darüber, was Spiel ist und was Ernst, was Realität und was Rolle ist. (Berthold/Holling 2007)



Schlussendlich bleibt zu erwähnen, dass, genau wie z.B. Horror- oder Actionfilme, Shooter12 Genre-Werke sind und deswegen eigenen Regeln folgen. Gewalt im Videospiel, speziell im Genre des Ego-Shooters, hat dabei auch die Funktion, „strukturelle Banalitäten des Medienangebots zu überspielen“ (Leschke et. al. 2006: 3). Dieses muss man nicht befürworten, gerade dieser Aspekt bietet Raum für kritische Betrachtungen. Aber ob man es persönlich mag oder als sogenannten Schund abtut, ist, sehr vereinfacht ausgedrückt, abseits der Fragestellung einer möglichen Gefährdung Heranwachsender eine Geschmacksfrage, und diese sollte nicht den Diskurs über Spiele beherrschen. 11



Als Beispiel für den beeindruckenden emotionalen Ausdruck einer Spielfigur, der selbstverständlich noch nichts über die charakterliche Tiefe bzw. die emotionale Einbindung des Spielers aussagt, verweise ich auf die Tech-Demo von Heavy Rain: http://www.gametrailers.com/player/10758.html (abgerufen: 12.01.2009). Eine gewisse spezielle Unnatürlichkeit verbleibt dennoch, zu beachten ist aber, dass das Video von 2006 (!) ist. 12



Interessant ist, dass im Zusammenhang von Ego-Shootern oft erwähnt wird, dass sie „philosophisch an die Erfahrung des Selbstbewusstseins rühren“ (Mersch 2008: 28; siehe auch Mertens/Meißner 2006: 170-175), begründet in ihrer Perspektive, die den Spieler der Illusion der eigenen Entscheidung mit realen Konsequenzen (im Spiel) überlässt.
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Der Kulturrat und die SPD/CDU/CSU wollten 2007 nun eine Computerspielförderung analog zu der von Filmen einrichten, als Folge wird der ‚Deutsche Computerspielpreis‘ mit insgesamt 600.000€ Preisgeld verteilt auf zehn Kategorien das erste Mal am 31.03.2009 vergeben.13 In den USA macht man sich Gedanken über einen Computerspiele-Kanon (vgl. Stöcker 2007), der Bundesverband der Entwickler von Computerspielen ist seit Mitte 2008 Mitglied im Kulturrat (vgl. Spiegel Online 2008b) – das Videospiel wird somit zum Kulturgut. Dies bringt einerseits die gesellschaftliche Akzeptanz in einigen Bevölkerungsschichten zum Ausdruck14, die aktuelle Debatte zeigt gleichzeitig aber die immer noch bestehenden Vorbehalte auf. Um Computerspiele als Kulturgut zu begreifen, sollte man sich aber nicht nur die gesellschaftliche Entwicklung vergegenwärtigen, sondern damit korrespondierend auch die akademische Beschäftigung mit diesem Medium. Dazu gehört neben der Hinwendung etablierter Disziplinen wie Soziologie, Pädagogik, Literatur- und Filmwissenschaften oder Psychologie zu diesem Thema vor allem das Entwickeln einer eigenständigen Disziplin namens Game Studies, welche das Computerspiel als gänzlich neues Medium begreift und dementsprechend versucht, dem Medium angemessene spezifische Erklärungsmuster, Paradigmen und disziplinäre Theorien abseits der Literatur-, Film-, Kunst- oder sonstigen Wissenschaftsdisziplinen zu entwickeln (vgl. Hanke 2008 und Mersch 2008). Seit 2001 erscheint zudem mit Game Studies – The International Journal of Computer Game Research das, laut Eigenaussage, “first academic, peer-reviewed journal dedicated to computer game studies” (Aarseth 2001).15 Ebenfalls zu besprechen wäre die Problematik der Innen- bzw. Außenansicht, respektive Spieler- bzw. Zuschauerperspektive: Ego-Shooter sind in gewisser Weise die logische Erweiterung des Räuber-und-Gendarm-Prinzips, nur dass durch die mittlerweile sehr reale Darstellung der Figuren das Betrachten von Spielen aus der Außenansicht extrem bedrohlich wirken kann. Auf diese Problematik wird in Kapitel 2.5.3 eingegangen.



13



Vgl. Ziegler 2007, Zimmermann/Schulz 2007 sowie Pressemitteilung Bundesregierung.



14



Halo 3 z. B. erzielte 170 Millionen Dollar Umsatz in 24 Stunden, mehr als die Spiderman-Filme und der letzte Harry Potter Band (vgl. Phillips 2007). Grand Theft Auto IV war sogar noch erfolgreicher, mit Produktionskosten von 100 Millionen Dollar konnte es innerhalb der ersten Verkaufswoche sechs Millionen Exemplare verkaufen und damit 500 Millionen Dollar einspielen (vgl. Spiegel Online 2008a). 15



Alle Artikel erscheinen vollständig online auf www.gamestudies.org.
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2.2



Kurzer Überblick über die von Zensur betroffenen Felder



Im Grunde ändert sich wenig, auch wenn die Zensurgründe heute nicht Majestätsbeleidigung, sondern Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, Volksverhetzung statt Anreizung zum Klassenkampf oder Störung des öffentlichen Religionsfriedens statt Gotteslästerung heißen. (Seim 2007)



Die Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts brachte erste relevante Zensurvorschriften mit sich, vereint im ‚Index librorum prohibitorum‘ (Verzeichnis der verbotenen Bücher) der katholischen Kirche (vgl. ebd.). Die Kirche fürchtete durch den aufkommenden Buchdruck um ihre Vormachtstellung in der Deutungshoheit der Schriften und somit der Welt. Die aufkommenden Printmedien Zeitung und Roman lösten durch ihre Form als Massenmedien die alte „Wahrheitssprache“ (Anderson 1993: 23) der Elite zu Gunsten der Volkssprache ab und bildeten somit einen der Faktoren, der zum Zerfall der herrschenden Systeme und dem Beginn der Nationalstaaten führte. Gefährlich für die Kirche war hierbei vor allem die den Printmedien inhärente Form der Erzählweise. Der mittelalterliche (und göttliche) Zeitbegriff einer „Gleichzeitigkeit“ (Anderson 1993: 32), einer „überzeitlichen Simultanität“ (ebd.) und somit grundsätzlichen Vorherbestimmtseins wurde von einem nichtdeterminierten, zukunftsorientierten Zeitbegriff abgelöst, einer „homogene[n] und leere[n] Zeit“ (ebd.). Durch die hohen Auflagen trugen diese Massenmedien also zur Verfestigung einer Zeitvorstellung bei, die diametral zu der kirchlichen war und ihre Macht erheblich einschränkte – weiterführend stellten sie ganz allgemein Einheit, Großräumigkeit, in gewisser Weise auch ‚Norm‘ sowie Märkte her. Diese Formen waren dann Grundvoraussetzung für die Entstehung von Nationen, aber auch ganz allgemein z.B. Demokratie16, denn die Massenmedien stärkten durch sie das „bemerkenswerte Vertrauen in eine anonyme Gemeinschaft“ (Anderson 1993: 42), in imagined communities. Dabei ermöglichten Massenmedien zwar Massenkommunikation, aber eben nicht untereinander: “The old mass media created mass audiences, who shared values and sustained markets, but the mass media communities remained imagined (in Benedict Anderson’s sense), with little or no direct communication between participants.” (Aarseth 2001; Hervorhebung im Original). Dies verhält sich heutzutage weitestgehend anders, und zwar nicht nur mit Verweis auf das Internet, sondern gerade auch bei Spielen. Massenmedien ermöglichten die mediale Zerstreuung für eine breite Bevölkerungsschicht; die allgemeine bürgerliche Befürchtung (aus dem 19. Jahrhundert) war, dass vor allem die 16



Vgl. Ludwig 1999 für Überlegungen bezüglich der gesellschaftlichen Emanzipationsprozeße durch ökonomische Entwicklungen, wobei den vorläufigen Höhepunkt das Internet darstellt, dessen „Möglichkeiten der Digitalisierung und Virtualisierung der Kommunikation […] sowie die potentiell emanzipatorische Bedeutung dieser neuen IuK-Technologie […] einem Quantensprung gleich“ (Ludwig 1999: 364) kommen, bedeutender als die Erfindung des Buchdrucks, da nicht Rezipienten, sondern aktive Kommunikateure produziert werden.
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ungebildete Unterschicht sowie die Jugend den „Schmutz und Schund“ bevorzugten und dadurch gefährdet seien (vgl. Seim 2007). Dabei wurde seit dem Buchdruck die Abfolge von Innovationen im Bereich der Medien immer kürzer und fand ihren Höhepunkt im Ausbau des Internets zum alles vernetzenden Medium. Nach Romanen waren es unter anderem Filme, Comics (‚Schmökerschund‘), das Fernsehen, schon immer die Darstellung von Sex, Drogen und Gewalt in Medien, Rockmusik/Heavy Metal und in den 80ern vor allem die Video- und besonders die Zombiefilme.17 Dadurch, dass Videofilme leicht zu kopieren waren und somit eine massenhafte Verbreitung stattfinden konnte, war die Angst groß, die Jugend ohne ein allgemeines Verbot nicht ausreichend schützen zu können. Diese Diskussion wird nun 20 Jahre später erneut geführt; Anlass ist die leichte Verbreitung digitaler Inhalte über das Internet und ebendiese Inhalte. Der Topos Videospiel ersetzt den Topos Videofilm, die Argumentationen ähneln sich größtenteils. Die Befürchtung war und ist, dass der Konsum dieser popkulturellen Produkte im Gegensatz zu den Produkten der Hochkultur zu nachhaltigen Schäden führe. Selbst ‚Oskar in der Mülltonne‘ musste nach Elternprotesten in den 70er Jahren aus der deutschen Sesamstraße entfernt werden (vgl. Seim 2007). Durch Zensur wird eigentlich immer eine spezifische Einstellung als moralisch falsch benannt sowie das Fehlen von bestimmten Werten beklagt. Die Frage der Zensur wirft also immer auch die Frage auf, was Hochkultur ist und was (noch) nicht18; welche Werte in einer Gesellschaft als Norm gelten und welche abweichendes Verhalten darstellen. Diese Unterscheidung Hochund Popkultur ist und bleibt aber problematisch, denn „die Grenzen sind fließend. Was einmal als elitär betrachtet wurde, kann durchaus von der Populärkultur vereinnahmt werden und umgekehrt“ (Keitel 2003: 8). Bastian Birke nun behauptet, dass die wahren Motive der Killerspiel-Verbotsbefürworter nicht in der hypothetischen Gefahr des Auslösens realer Gewalttaten zu suchen sind, sondern in der Geschmacklosigkeit, die diese Spiele darstellen. Wie weit darf ein Spiel gehen, gibt es eine „absolute Geschmacksgrenze“ und stimmt die Aussage: „Was unerträglich ist, muss man verbieten dürfen!“ (Susanna Gaschke, zitiert nach Birke 2007b)? Aufgrund der subjektiven Natur des Geschmacksempfindens ist dies eine gefährliche Argumentation. Der Autor weist berechtigterweise auf die Geschichte der deutschen Rechtsprechung hin, die auch nach dem Dritten Reich durch Gesetze der Sittlichkeit in das Privatleben der Bürger eingriff. Die Durchsetzung von Werten und vor allem auch Normen impliziert dabei immer Sanktionen; 17 Siehe hierzu „Mama, Papa, Zombie“: http://www.dailymotion.com/video/x4td3_mama-papa-zombie (abgerufen: 16.02.2009). Ein ZDF-Beitrag von 1984, der auffällig gestellt und manipulativ vor der Gefahr von Videofilmen für die Jugend warnt. 18



Heutzutage würde wohl niemand mehr Jazz „entartete Negermusik“ (vgl. Seim 2007) nennen.
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das Nichteinhalten von Normen führt zu sozialen oder anderen Nachteilen. Doch „wäre es falsch, gesellschaftlich geltende Normen pauschal als Unterdrückungsinstrumente anzusehen, denn sie bilden eine unersetzliche Bedingung der Möglichkeit gewaltloser Einigung unter den Individuen“ (Seim 1998: 43), soziale oder kulturelle Werte bieten Orientierungshilfen und sollen dem Erreichen einer ‚wünschenswerten‘ Gesellschaft behilflich sein. Werte und danach ausgerichtete Normen schränken also ein, sollen eben aber auch Grundrechte schützen. Im oben angesprochenen Kontext der Verbotsbemühungen popkultureller Produkte auf der Basis eines persönlichen Geschmacksurteils ist das Problem sozialer Werte, dass daraus schnell UnWerte werden können, also bloße Verhaltensbeschränkungen mit dem Ziel der Repression – dies wäre dann gegeben, wenn soziale Werte entlang der „(sittlichen) Grundnormen und [des] Wertesystem[es], die das Verhältnis zwischen Staat und Bürger regeln“ (ebd.), basierend auf der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr Mittel zum Finden einer Balance im Zusammenleben von Individuen sind, sondern normwidriges Verhalten sanktionieren sollen, egal ob man persönlich einen konkreten Schaden von diesem Verhalten davonträgt.19 Sogar das Gebot der Menschenwürde in Artikel 1 GG kann zum Un-Wert mutieren, wenn es nicht mehr echte Menschen schützt, sondern zur Reglementierung reiner Fantasiewelten zweckentfremdet wird. […] Denn der Grund, der eine moralische Verdammung und Bestrafung echter Gewalttaten erfordert und ihre Unterlassung als Wert qualifiziert, die Schädigung anderer, liegt bei der reinen Simulation nicht vor. […] Somit ist der Versuch, in den virtuellen Welten der Computerspiele die Werte der Wirklichkeit durchzusetzen, größtenteils zum Propagieren von Un-Werten der Repression und der Verbote verdammt. (Birke 2007b)



Ähnliches merkt Sylvia Debusmann in einer Zusammenfassung ihrer Dissertation an und verbindet dies mit der Forderung, Verbote anhand von Geschmacksurteilen zu unterlassen: Diese Handlungsfreiheit gestattet dabei jedem Einzelnen, zu tun und zu lassen, wonach ihm beliebt, solange nicht die Rechte anderer Menschen oder jene der Verfassung verletzt werden. Dieses Grundrecht scheint nicht ohne Einschränkung für die virtuelle Handlungsfreiheit des Menschen zu gelten. […] Ob sich der betreffende Nutzer bei seinen virtuellen Abenteuern und auf der Suche nach neuen Gefahren dabei wohlig angegruselt oder angewidert vom jeweiligen Spielinhalt ab- oder zuwendet, ob mit oder ohne Herzklopfen, sollte seinen persönlichen Präferenzen und Bedürfnissen überlassen sein. Gesellschaft und Staat sollten die individuelle Gestaltung des privaten Lebensbereichs aus bloßen Geschmacksgründen nicht tangieren. (Debusmann 2007)



Geschmack, Werte, Moral oder ähnlich wandelbare Begriffe sollten also keine Grundlage für weitreichende, regulative Gesetzbeschlüsse darstellen, deshalb werden in Absatz 2.5 wissenschaftliche Ergebnisse der Medienwirkungsforschung vorgestellt. Um mit dem Thema Geschmacklosigkeit abzuschließen, da dies im vorhandenen Rahmen nicht weiter erörtert werden kann: „Die Kunstfreiheit ist nicht an Qualität eines Kunstwerks gebunden und Erwachsene dürfen sich selbstverständlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 19



Zur allgemeinen Werte-Diskussion vgl. auch Seim 1998: 41-47.
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Geschmacklosigkeiten und Schund ansehen, lesen oder spielen“ (Zimmermann/Schulz 2007: 2). 2.3



Struktur und Inhalt



"Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für unsere Kenntnis der Gesellschaft und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur“ (Luhmann 2004: 9). So banal diese Erkenntnis an sich klingen mag, trifft sie an einer ganz bestimmten Stelle den Kern dieser Arbeit. Denn „das Medium [ist] die Botschaft […]. Neue Medien sind also weder neutral noch ‚unschuldig‘, da durch sie nicht nur wie in einer ‚Wasserleitung‘ unterschiedslos Informationen strömen, sondern bereits ihre Existenz die Gesellschaft verändert“ (Seim 1998: 354). Die jedem Medium eigenen Strukturen können Althergebrachtes und damit verbundene Gedankenkonstrukte und Werte zum Einstürzen bringen, mindestens jedoch Werte oder Lebensstil einer bestimmten Gesellschaftsschicht, Altersgruppe o. ä. in Frage stellen. Ein allgemeines Beispiel hierfür wäre der sich durch soziale Netzwerke wie Facebook ändernde Begriff und soziale Wert der Privatheit und eine damit einhergehende, wenigstens teilweise Aufhebung zwischen den Welten ‚Beruf‘ und ‚Privat‘ in bestimmten sozialen Milieus bzw. Altersgruppen. Diese teilweise Aufhebung der antagonistischen Pole Arbeit – Freizeit liegt auch darin begründet, dass sie heutzutage fest mit einem Gerät verbunden sind: dem Computer (vgl. Keitel 2003: 11). Im Anschluss an den vorherigen Absatz sei darauf verwiesen, dass soziale Normen und Werte natürlich ständigem Wandel unterworfen sind, „den Ursprung eines Wandels bilden im allgemeinen



die



Prozesse



der



Innovation



–



hier



besonders



durch



neue



Kommunikationstechnologien“ (Seim 1998: 45). So erwirken neue Medien nicht nur einen Sozialwandel; auch viele eingefahrene, staatliche wie privat initiierte Reglementierungsansprüche und Zensurverhalten brechen auf und rufen veränderte juristische Rahmenbedingungen oder eine schärfere Durchsetzung bestehender Normen hervor, da sich durch das Gesetz des ‚free flow of information‘ nicht nur die technischen Möglichkeiten massenmedialer, inhaltsneutraler Informationsverbreitung, sondern auch das Verhalten der Menschen und somit gesellschaftliche Verhältnisse durch kommunikationstechnologische Innovationen ändern. (Seim 1998: 354)



Anders gesagt: Über Medien „werden konkurrierende Bedeutungen in Umlauf gebracht, verhandelt und innerhalb bestimmter Kontexte auch durchgesetzt und weitergetragen. Den Medien obliegt also nicht nur eine reine Vermittlungsfunktion für Inhalte, sondern sie fungieren auch als Mittel zum Festlegen von Regeln und Traditionen“ (Gunzenhäuser 2003: 51). 14



Die Folgen eines gesellschaftlich-sozialen Wandels, der sich vereinfachend an den Ausprägungen Videospiele und Internet festmachen lässt, beschreibt Werner Faulstich folgendermaßen: Das traditionelle bürgerliche Kultur- und Mediensystem, das schon die elektronischen Medien weitgehend ausgegrenzt hat und bis heute abwertet – so werden Film und Fernsehen z. B. im Schulunterricht praktisch unterschlagen –, wird mit den digitalen Medien hoffnungslos obsolet und schlägt in seinen Beharrungstendenzen wild um sich. (Faulstich 2007: 2)



Nun sind es aber nicht nur Existenzängste der ‚traditionellen Medienmacher‘, die durch neue Medien ausgelöst werden. Durch das Internet bildet sich eine Teilung in Digital Natives und Digital Immigrants heraus (vgl. Lemmen 2007), für letzere – vor allem am höheren Alter festzumachende Gruppe – ist der Bereich der Neuen Medien kulturell und technisch fremd.20 Die „Selbstsozialisation der Kinder und Jugendlichen“ (Salisch/Kristen/Oppl 2007: 11) beunruhigt Eltern verständlicherweise: „Parents like the idea of their children enjoying themselves in ways parents understand and can share“ (Cragg/Taylor/Toombs 2007: 91). Dieses Nicht-Wissen schürt natürlich erneut Ängste gegenüber dem neuen Medium, dem „regelmäßig ein Potential von ältere Medien übertreffenden Beeinflussungsmöglichkeiten beigemessen [wird], das häufig auf der Furcht vor dem Verlust sozialer Kompetenz beruht, vor allem da neue Medien bevorzugt von jungen Menschen ausprobiert und genutzt werden“ (Seim 1998: 353). Spiele nun als digitale Inhalte, die ebenso einfach digital vervielfältigt und über das Internet verbreitet werden können sowie in sich veränderbar sind21, stehen dabei in der Tradition der Kunst, die z.B. Walter Benjamin beschrieben hat. So arbeitet „nämlich einmal die Technik auf eine bestimmte Kunstform hin“, „zweitens [arbeiten] die überkommenen Kunstformen in gewissen Stadien ihrer Entwicklung angestrengt auf Effekte hin, welche später zwanglos von der neuen Kunstform erzielt werden“ (Benjamin 2002: 376). Eine weitere Überlegung Benjamins lässt sich auch problemlos auf eine, leicht polemisch formulierte, These Werner Faulstichs anwenden – dieser stellt die Frage, ob im Zusammenhang mit Forderungen nach Spieleverboten „die Politik als Zensor aktiv [wird], weil sie das Gewaltmonopol des Staates 20 Dazu gehört das Phänomen der LAN-Party ebenso wie die Existenz eines E-Sport-Bundes und verschiedener Ligen (http://www.e-sb.de/), die somit auch eine Trennung zwischen Hobby- und Profi-Spieler notwendig macht. Der Sender Giga (www.giga.de) überträgt Spiele im Fernsehen (wird aber im April 2009 aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten nach 10 Jahren eingestellt) und in z. B. Korea haben ProfiVideospieler den Status von Popstars, können davon als Arbeit leben. Speedruns (z. B. http://speeddemosarchive.com/), also der Versuch ein Spiel unter gewissen Auflagen so schnell wie möglich zu absolvieren, unterstreichen ebenso den sportlichen Charakter sowie die Regelhaftigkeit der Ego-Shooter und von Videospielen allgemein. 21



Durch oft vom Hersteller selbst zur Verfügung gestellte Software können Spiele beliebig verändert werden, neue Level gebaut oder auf Basis der vorhandenen Grafik-Engine ganz neue Spiele oder Modifikationen (Mods) gebaut werden. Die berühmteste Mod dürfte Counter-Strike darstellen, eine Mod des Spiels Half-Life.
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bedroht sieht und gerne verdecken möchte, wie wenig es ihr (und uns) real gelingt, Gewalt und Krieg in heutigen Gesellschaften zu verhindern?“ (Faulstich 2007: 2). Dies wäre vorstellbar, wenn man Videospiele als eine den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Zeit entsprechende Kunstform betrachtet – und die somit immer auch ein Kommentar zu ebendiesen Gesellschaften sind – so wie Walter Benjamin dies für den Film beschreibt: Der Film ist die der gesteigerten Lebensgefahr, der die Heutigen ins Auge zu sehen haben, entsprechende Kunstform. Das Bedürfnis, sich Chockwirkungen (sic!) auszusetzen, ist eine Anpassung der Menschen an die sie bedrohende Gefahren. Der Film entspricht tiefgreifenden Veränderungen des Rezeptionsapparates – Veränderungen, wie sie im Maßstab der Privatexistenz jeder Passant im Großstadtverkehr, wie sie im geschichtlichen Maßstab jeder heutige Staatsbürger erlebt. (Benjamin 2002: 378)



Wenn vor allem Jugendliche und junge Erwachsene gerne Spiele mit teilweise gewalttätigem Inhalt konsumieren, führt dies einer etablierten Werte- und Lebensstil-Kultur physisch eindrucksvoll eine Welt vor Augen, die sie lieber verdrängen würden. Die Spieleserie Grand Theft Auto (GTA; vgl. Cragg/Taylor/Toombs 2007: 62-65) würde auf diese Theorie zutreffen. Bei GTA handelt es sich um sogenannte Sandbox-Spiele, d.h. im Gegensatz zu anderen, durch Level strukturierte Spiele hat der Spieler hier immer die Wahl, Missionen anzugehen oder dies zu unterlassen. Er kann Level absolvieren und dadurch die Storyline weiterführen und neue Missionen freischalten, er könnte stattdessen aber auch ein Taxi klauen und dem Beruf eines Taxifahrers



nachgehen,



im



spieleigenen



Internet



surfen,



zwischen



verschiedenen



Radiostationen wählen, während er sich, nachdem er Passanten überfahren hat, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei liefert, oder einfach die weitläufige Stadt erkunden. All dies erlaubt einem das Spiel, und es liegt am Spieler, diese Freiheit zu nutzen. Und genau diese Freiheit bringt dem Spiel oft den Vorwurf des Asozialen ein.22 Zudem sind diese Spiele fest im popkulturellen Kontext verankert mit ihren unzähligen Anspielungen (vor allem auf Amerika, z.B. heißt der Waffenladen im Spiel ‚Ammu-Nation‘, der Slogan bzw. die Tagline des rechtsstehenden, konservativen Radiosenders ist „Because the world needs a strong America to tell it what to do!"), dem der Grundstimmung zugrunde liegenden zynisch-satirischen Charakter sowie eben der Freiheit, zu morden oder andere Verbrechen zu begehen. Ein virtueller Ricky Gervais mit einem exklusiven Auftritt in einem Comedy-Club, Karl Lagerfeld als DJ Karl auf einer der zahlreichen Radiostationen – GTA 4 stellt eine überhöhte Form der Realität dar; das satirische Abziehbild einer Gesellschaft, die gezeichnet wird durch



22



Dieser Begriff soll wertfrei nur als Gegenstück zum Sozialen verstanden werden.
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Werbeplakate am Straßenrand oder Diskussionen im Radio, die Simulation einer ganzen Stadt mit einer enormen Freiheit für den Spieler.23 Was noch gar nicht angesprochen wurde, obwohl es im Zusammenhang mit den Themenkomplexen Zensur, popkulturelle Produkte sowie auch (Jugend-)Szenezugehörigkeit selbstverständlich von Belang ist, ist natürlich der Reiz des Verbotenen und damit Unerhörten – so könnte man Videospiele berechtigterweise als neues Medium der Rebellion bezeichnen, schließlich eignen sich dafür am besten diejenigen Medien oder Produkte, die eben vornehmlich von jüngeren Personen genutzt werden. Da heutige 40-Jährige schon selbst mit dem Medium Videospiel aufgewachsen sind, wird sich dies mit der Zeit von selbst angleichen. Heute gilt aber noch: „Nicht das moralische Einverständnis mit brutalsten Metzeleien prägt den perzeptiven Akt im Spiel, sondern ironische Distanz und das Souveränitätsgefühl, mediale Formen zu beherrschen, die Eltern und Lehrern das Blut gefrieren lassen“ (Leschke et. al. 2006: 4). Diese Ansicht schließt wieder an den Umstand der Selbstsozialisation an, welcher einerseits fast unumgänglich ist, da Eltern oft kein Interesse oder einfach (noch) kein Wissen über neue Medien besitzen, andererseits gerade auch der Punkt, an dem Intervention, im Gegensatz zu einem reinen Verbot, am sinnvollsten erscheint. In diesem Zusammenhang sei auf die generell kriegerische Natur von Spielen verwiesen, auch wenn allzu oft „das Spiel ruhig gestellt, ‚domestiziert‘ […] und es damit im Sinne einer heilen und harmonischen Kinderwelt unzulässig ‚idealisiert‘“ (Wegener-Spöhring 2005) wurde, wie Wegener-Spöhring in Anlehnung an Brian Sutton-Smith bemerkt. Eine ähnliche Sichtweise vertritt Debusmann: „Unabhängig von modernen Computerspielen gehört der Gewaltaspekt zum grundlegenden Spielprinzip fast aller in unserem Kulturkreis bekannten Spiele. Dabei steht auch der Tod methodisch im Spielverlauf zur Verfügung“ (Debusmann 2007). So zitieren Erika Berthold und Eggert Holling die Ausführungen einer Erzieherin über den regelhaften Kampf im Kindergarten zur Verarbeitung der Irak-Kriegsgeschehnisse: Als der Irakkrieg tobte und wir uns besonders blöd vorkamen, Kämpfe zu verbieten, weil wir merkten, wie wichtig sie für die Kinder sind, um zu verarbeiten, was sie in den Fernsehnachrichten gesehen oder in Gesprächen der Eltern gehört hatten, schlug ich vor: Wir machen mit den Kindern aus, dass sie keine ‚Zivilisten erschießen' dürfen. Sie dürfen ihre Schieß- und Kampfspiele im Garten nur mit den Kindern spielen, die am Kampf teilnehmen. Jemand, der grad buddelt, darf nicht ‚erschossen' werden. Auch die Erzieherin darf nicht ‚erschossen' werden, es sei denn, sie spielt mit. (Berthold/Holling 2007)



Einerseits lassen sich hier also die Begrenzung und das Regelhafte eines Spieles erkennen, andererseits die, anscheinend, wichtige Rolle der Gewalt im Spiel.24 Im Zusammenhang mit



23 So fragte die Chicago Tribune: „Is ‘Grand Theft Auto IV’ the greatest writing oft he century?“ (vgl. Gwinn 2009).
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der Mediennutzung von Kindern und der Faszinationskraft medialer Gewaltdarstellungen sollte zudem beachtet werden, „diese nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern als Teil der alltäglichen ‚Aggression‘ im kindlichen Spiel, der jedoch keine Schädigungsabsicht zugrunde liegt“ (Salisch/Kristen/Oppl 2007: 66). Folgt man dieser Argumentation, scheint die Reflektion gesellschaftlich anerkannter Werte innerhalb des Spiels weniger relevant zu sein als vielmehr die Frage (die selbstverständlich trotzdem auch mit Werten zusammenhängt), ob dominante Spielformen des Kampfes eben natürlich oder vielmehr kulturell bedingt bzw. gegeben sind. Nach Johan Huizinga nun ist das Spiel der Kultur vorgelagert, vielmehr hätten sich kulturelle Praktiken durch das Spielen entwickelt (vgl. Huizinga 1963: 53). Dabei entwickelte sich aber nicht das Spiel zur Kultur, dieses blieb ein zweckfreier Raum und wies schon immer Charakteristika wie Wettbewerb oder Kampf auf. Auch heute noch gültig ist seine Spieldefinition: Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‚Andersseins‘ als das ‚gewöhnliche Leben‘. (Huizinga 1963: 34)



Relevant ist vor allem der Aspekt des Andersseins und dass sich der Spieler auch dessen bewusst ist. In diesem Kontext muss man auch folgende Ansicht eines 13-Jährigen Jungen mit seiner Unterscheidung zwischen real und realistisch verstehen: „I think the really violent video games like Vice City where you can just go around killing anybody, they’re less realistic. The environment, the people are real, but not the actions” (Kutner/Olson 2008: 116). Wenn (neue) Medien mit ihren spezifischen Strukturen nun ‚Reaktionen‘ in der Gesellschaft bewirken bzw. die Medien eine Folge dieses ohnehin schon bestehenden Wandels sind, dann ist die Angst vor ihnen in den Augen derjenigen, die einen spezifischen Wandel fürchten, prinzipiell nicht unbegründet – das Medium selbst wird somit als Bedrohung angesehen. Die Folge der Angst vor neuen Kommunikationszusammenhängen ist letztendlich die Reflektion dieser auf die Gewalt in einigen der neuen Medien: Der Strukturwandel, den neue Medien mit sich bringen, ist allerdings zu abstrakt, um ihn als Argument ins Feld zu führen. Deshalb wird jedesmal wieder der Medieninhalt genommen, um ihm antisoziale Wirkung zuzuschreiben. Das ist das Einzige, was man anderen vorzeigen kann, um die eigenen Vorbehalte zu illustrieren, und deshalb kommt man auch immer wieder auf den Inhalt zurück. Er kann dann das eigene Unbehagen über den Medienwechsel verkörpern und erzeugt dadurch die Logik, dass das



24



Eine interessante Überlegung ist, dass moderne Kriegsführung und die von ihr produzierten Bilder (entmenschlichte Ziele im Fadenkreuz), z. B. aus besagtem Irak-Krieg, mit Computerspielen die abstrakte Idee teilt, mittels eines Knopfdruckes (Polygon-) Gegner zu eliminieren. Ähnlich sieht Jochen Venus dies, nämlich „dass das Töten mit Fernwaffen alle Züge eines fiktionalisierenden Spiels trägt, das durch die Spielregel einer Freund-Feind-Unterscheidung aufrecht erhalten wird“ (Venus 2007: 18).
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Verschwinden dieser Verkörperung auch den Medienwechsel Strukturveränderungen verschwinden lassen würde. (Mertens 2007)



und



seine



unangenehmen



Dabei skizziert Mertens die Medienentwicklung als eine Entwicklung der zunehmend selbstbestimmten und individuellen Rezeption vom Film bis zum Videospiel (ebd.). Diese Individualisierung der Mediennutzung findet dabei ihren Ausdruck in einer, zumindest in Deutschland, verstärkt restriktiven Gesetzgebung: 2003 wurde die Erweiterung des §131 des Strafgesetzbuches (Gewaltdarstellung, siehe Anhang Text 4) um den Begriff der „menschenähnlichen Wesen“ erwirkt, da eine Beschlagnahmung und somit strafrechtliche Verfolgung von z.B. Zombiefilmen allein auf der Grundlage eines Verbots der Gewaltdarstellung gegen Menschen nicht durchzusetzen war. Und so zeigt „gerade die pazifistisch und antifaschistisch motivierte Zensur […], dass auch unter der 68er-Bewegung die individuelle Selbstbestimmung im Medienbereich nicht unangefochten befördert wurde“ (Birke



2007b).



Diese



Medienentwicklung



fällt



selbstverständlich



mit



einer



gesamtgesellschaftlichen Entwicklung der Individualisierung zusammen, beginnend mit der Arbeitsteilung. Relevant wird diese Entwicklung allerdings erst in der postindustriellen Gesellschaft, die sich in eine Informationsgesellschaft wandelt. In Öffentlichkeit und ‚scientific communitiy‘ hat sich die Annahme als konsensfähig erwiesen, daß die postindustrielle Gesellschaft bei Reduktion starrer Normgefüge und überkommener Tugendkataloge vermehrt außerökonomische Bedürfnisse hervorbringt, die nach dem Vertrauensschwund gegenüber traditionell verbindlichen Ordnungs- und Sinnstiftern wie staatlicher bzw. kirchlicher Obrigkeit sowie im Zuge eines weltanschaulichen Pluralismus‘ von Ideologien und Wertesystemen in unserer dynamischhedonistischen „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze 1992) der Selbstentfaltung äußerst unterschiedlich befriedigt werden können. (Seim 1998: 46)



Unklar bleibt, welche Entwicklung die andere in welchem Umfang begünstigt, weiterführend beschleunigt oder verstärkt – ist die Medienentwicklung nur ‚Greifbarmachung‘ und Veranschaulichung eines gesellschaftlichen Prozesses oder trägt sie diesen teilweise auch? Wenn die Gesamtsituation und –entwicklung der Medien auch der Beschreibung Mertens entspricht und eine individuell-motivierte Nutzung jederzeit möglich ist, so bedeutet dies nicht, dass Individualisierung im Zusammenhang mit dem Internet und Videospielen den Begriffen ‚allein‘ oder ‚unsozial‘ entspricht. So wie das Internet durch das sogenannte soziale Web 2.0 vorher unbekannte Synergieeffekte und Vernetzung unbekannter oder sich bekannter Personen ermöglicht, werden mittlerweile, gerade auf modernen Videospielkonsolen, viele dieser social network-Funktionen implementiert.25 Ebenso ist der neueste Trend bei 25



So besitzt jede der drei modernen Videospielkonsolen die Möglichkeit, diese an das Internet anzuschließen und so über ein konsolenspezifisches Netzwerk Spiele gegen Freunde oder Unbekannte zu spielen, mit ihnen dabei zu sprechen und sich, anhand der im Spiel erlangten Punkte, zu messen. Neben der Wii bietet also die Xbox 360 als Online-Netzwerk Xbox Live an, für die Playstation 3 nennt es sich Playstation-Network.
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Videospielen, standardmäßig einen sogenannten Coop-Modus anzubieten, d.h. das Durchspielen des gesamten Spieles ist mit mehr als einem Spieler gleichzeitig möglich. Bei Videospielkonsolen wird hierfür der Bildschirm geteilt, PCs werden über das Internet oder durch ein Netzwerkkabel miteinander verbunden. Bei der in Mertens‘ Artikel dargestellten Abfolge zeigt sich also gegenüber jedem neuen Medium eine bemerkenswert undemokratische Tendenz, gerade von den etablierten Medien, die sich als Hüter der Demokratie sehen. Die Selbstbestimmtheit und die immer freier werdende Rezeption sowie die fehlende Möglichkeit des pädagogischen Intervenierens ist dabei charakteristischer Schwerpunkt der Kritik – es wird dem Individuum anscheinend nicht zugetraut, fehlende moralische und pädagogische Inhalte aufgrund der (anscheinenden) Freiheit in Videospielen selbst aufzufüllen. Dabei wird gerade angesichts des nicht zu kontrollierenden Internet Selbstverantwortung und –gestaltung immer wichtiger. Solange diese nicht existieren, dient besorgten Staatsanwälten, Polizisten und Juristen zumeist der Gedanke des Jugendschutzes als Anhaltspunkt, der freilich auch hier oftmals nur als Kristallisationspunkt für die Überwachung und Ahndung aller Beteiligten fungiert. (Seim 1998: 356)



Nur werden der abstrakte Begriff Medienkompetenz und die somit implizierten politischen Handlungsoptionen im aktuellen Diskurs anscheinend weniger als Lösung angesehen als gesetzliche Reglementationen, siehe Absatz 2.6. 2.4



Moral Panic



In dem Buch Folk Devils and Moral Panics stellte der Soziologe Stanley Cohen 1972 fest, dass Gesellschaften periodisch moral panics aufweisen. Dies ist dann gegeben, wenn „a condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and interests“ (Cohen 1980: 9). Dabei werden durch die Medien bestimmte Gruppen, welche als außerhalb der zentralen sozialen Werte unserer Gesellschaft stehend und somit von der Norm abweichend (deviant) und diese letztendlich bedrohend angesehen werden, zu folk devils (mit der Funktion eines Sündenbocks). Im Falle von Cohen waren es die Mods und Rocker im England der 60er Jahre. Ein anderes Beispiel wäre das 1954 veröffentlichte Buch Seduction of the Innocent von Frederic Wertham. Es löste eine moral panic in Bezug auf die negative Einwirkung von Comics auf Kinder und Jugendliche aus – und führte zur Einführung des ‚Comics Code‘, einer Selbstzensur durch die Comic-Verleger (vgl. Fuchs/Reitberger 1982: 133).
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Die Medienberichterstattung nun steht dabei stellvertretend für Ängste vor abweichendem Verhalten allgemein und verstärkt bzw. zeigt diese erst auf. Hier schließt moral panic als Prozess an. Moral panics then, are those processes whereby members of a society and culture become 'morally sensitized' to the challenges and menaces posed to 'their' accepted values and ways of life, by the activities of groups defined as deviant. The process underscores the importance of the mass media in providing, maintaining and 'policing' the available frameworks and definitions of deviance, which structure both public awareness of, and attitudes towards, social problems. (O’Sullivan et. al. 1983: 140f.; Hervorhebung im Original)



Anschließend ist es für die jeweilige Regierung einfacher, Gesetze zu erlassen, die sich mit dem Auslöser der moral panic beschäftigen – das Ziel ist somit immer (egal ob dieses erreicht wird oder nicht) eine verstärkende Gesetzgebung. Der Ablauf einer moral panic gliedert sich in diesem Zusammenhang in drei Schritte (vgl. O’Sullivan et. al. 1983: 141f.): 1. Occurrence and Signification – Aufkommen und Bedeutung: Ein einzelnes (dramatisches) Ereignis erregt die Aufmerksamkeit der Medien, die Berichterstattung beginnt. 2. Wider social implications – umfangreiche soziale Konsequenzen: Es werden Verbindungen zwischen diesem einzelnen bestimmten Ereignis und dem allgemeinen Zustand der Gesellschaft gezogen. Eine besondere Rolle kommt hier dem sogenannten Expertendiskurs zu. Des Weiteren werden nun andere Ereignisse, die nach dem ersten geschahen, als Beweis dafür angebracht, dass es sich um ein größeres Problem handelt als zuerst angenommen; erst ‚die Spitze des Eisbergs‘. 3. Social Control – soziale Kontrolle: Um die durch die moral panic entstandene Debatte aufzulösen, wird meistens versucht eine Gesetzesänderung zu erwirken, die die als „abweichend“ dargestellte Gruppe und somit den ‚Auslöser‘ der Panik weiterführend bestraft. Es bleibt wichtig darauf zu verweisen, dass dies nicht unbedingt etwas mit Manipulation zu tun hat; einerseits ist es in der Natur der Medien begründet, über dramatische Ereignisse zu berichten, andererseits reicht eben schon ein Berichten an sich, um bestimmte Prozesse in Gang zu setzen. „The media have long operated as agents of moral indignation in their own right: even if they are not self-consciously engaged in crusading or muck-raking, their very reporting of certain ‚facts‘ can be sufficient to generate concern, anxiety, indignation or panic” (Cohen 1980: 16). 21



2.5



Medienwirkungsforschung und kulturwissenschaftliche Perspektiven



Die Forschungssituation in der Medienwirkungsforschung allgemein und im Hinblick auf Videospiele speziell ist, was Ergebnisse angeht, extrem unübersichtlich und alle folgenden Theorieansätze bzw. Forschungsergebnisse sollte man im Hinblick auf monokausale Schlussfolgerungen mit Vorsicht behandeln. So gibt es zwar mittlerweile eine Reihe von Studien, die ihre Erkenntnisse anhand von empirischen Daten darlegen, doch gibt es eben auch immer Studien, die genau dasselbe tun, dabei aber zu widersprüchlichen Ergebnissen gelangen. So soll hier ein Überblick über die Felder generiert werden, die im Zusammenhang mit einer möglichen Gefährdung von Spielern am häufigsten angesprochen werden. Dieser ist dabei in keiner Weise vollständig, ich habe vielmehr exemplarisch einige aktuelle Studien ausgewählt, die auch für bestimmte Richtungen der Medienwirkungsforschung stehen. Des Weiteren muss beachtet werden, dass spezifische Reaktionen auf bestimmte Medieninhalte zusätzlich von individuellen Faktoren abhängen: Alter, soziales Umfeld, Bildungsstand, Medienkompetenz, Gemütszustand, Sozialisation, allgemeine Lebenssituation etc. Ähnlich verhält es sich mit Drogen, gewalthaltigen Filmen o. ä., es bleibt stets fraglich: Werden Computerspiele mit Freunden gespielt? Alleine, aber nur zur Unterhaltung? Möchte man sich abreagieren, oder ist der Konsum Ersatz für etwas anderes? 2.5.1



Allgemeiner Überblick



Die BBFC26 untersuchte in einer Studie die Beweggründe von Spielern für ihre Spielauswahl in Form von Befragungen. Eine der Haupterkenntnisse ist, dass Gewalt die Spannung in Spielen gerade dadurch erhöhe, dass das Alter Ego auch verwundbar ist, es also eher um das eigene Überleben als das Töten von gegnerischen Figuren geht. Wie im Zusammenhang mit der Natur des Spiels an sich schon erwähnt, wird die eskapistische Natur von Videospielen durch die Konsequenzlosigkeit der eigenen Handlungen unterstrichen – gerade die Gewalt würde das Spiel dabei so scharf von der Realität trennen (vgl. Cragg/Taylor/Toombs 2007: 12). Vernachlässigt wird in der Medienwirkungsforschung oft die Frage, was Ursache und was Wirkung ist. Die Frage könnte also auch lauten: Was ist Auslöser und was Katalysator, werde ich gewalttätig durch das Spiel, oder spiele ich es, weil ich es schon bin? Liegt eine Korrelation oder eine Kausalität vor? Ersteres ist aber niemals Beweis für Letzteres. Genau hier setzt eine der umfangreichsten und demnach auch interessantesten Arbeiten im deutschsprachigen Raum an, die mittlerweile als Standardwerk gelten darf. Maria von Salisch, Astrid Kristen und



26



British Board of Film Classification.



22



Caroline Oppl sind in Form einer Längsschnittstudie mit dem Titel Computerspiele mit und ohne Gewalt. Auswahl und Wirkung bei Kindern anhand von Kindern im Alter zwischen 8 und 13 Jahren genau dieser Frage nachgegangen. Vorteil einer Längsschnittstudie ist, dass im Gegensatz zu einer Querschnittstudie (der Großteil an Forschungspublikationen in diesem Bereich), die nur eine Momentaufnahme darstellt und keine Kausalität abbilden kann, gerade dies teilweise möglich ist; Ursache und Wirkung können, unter Vorbehalt, benannt werden. Die Kinder wurden nach einer ersten Befragung genau ein Jahr später erneut befragt. Der Schwerpunkt der KUHL27 genannten Studie liegt, ähnlich der BBFC-Studie, darauf, warum Kinder und Jugendliche bestimmte Spiele präferieren; die anschließenden Ergebnisse, ob dies Auswirkungen auf ihr Aggressionspotential hat oder ob sie schon vorher eine aggressive Disposition besaßen, sind jedoch empirisch fundiert. Um die Wirkrichtung zu bestimmen, wurde eine Peer-Nominierung angewendet: Die Kinder in einer Schulklasse sollten jeweils drei Namen angeben, welche sich ihrer Meinung nach unsozial Verhalten. Dies wurde um Aussagen der Lehrkräfte ergänzt und anschließend mit Vorlieben für bestimmte Spielsorten abgeglichen. Dabei ergab sich eine Korrelation zwischen aggressivem Verhalten und der Nutzung gewalthaltiger Spiele, es scheint also eine gewisse Korrelation zwischen vorgelagertem Verhalten und Präferenzen für gewisse Spielformen



zu



geben



Regressionsanalysen



(vgl.



wurde



Salisch/Kristen/Oppl



anschließend



allerdings



2007:



103-107).



festgestellt



(mit



Anhand



von



methodischen



Einschränkungen), dass Faktoren wie z.B. der Wohnort (sozialer Brennpunkt) oder die soziale Präferenz (Beliebtheit in der Schulklasse) deutlicher zu einer Vorhersage für offen aggressives Verhalten beitrugen; der Einfluss von Computerspielvariablen trat hierbei weit zurück (vgl. Salisch/Kristen/Oppl 2007: 109-113). Dies bestätigt die Notwendigkeit, den Umstand anzuerkennen, dass monokausale Erklärungen in der Medienwirkungsforschung nicht gegeben sind. Insgesamt



wurde



für



offen



aggressives



Verhalten



festgestellt:



„Nicht



die



Gewaltdarstellungen in den Computerspielen prägen nach diesem Ergebnis der KUHL Studie zukünftiges aggressives Verhalten, sondern die Aggressivität der Kinder scheint ausschlaggebend für ihre vermehrte Auswahl von gewalthaltigen Egoshootern zu sein“ (Salisch/Kristen/Oppl 2007: 124). Dies gilt dabei vor allem für die Jungen; der Faktor der Schulleistung wird insgesamt als nicht signifikant eingeschätzt. Die Nutzung gewalthaltiger Medien könnte weiterführend aber zu einer downward spiral führen und käme somit einem



27



Kinder, Computer, Hobby, Lernen.
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Teufelskreis gleich, würde die individuelle Mediennutzung dann schon vorhandene aggressive Persönlichkeitsstrukturen verfestigen (vgl. Salisch/Kristen/Oppl 2007: 128f.). Zusätzlich wurde das relational aggressive Verhalten betrachtet, also nicht körperlich aggressives Verhalten, sondern, vereinfacht gesagt, sozial manipulative Verhaltensweisen mit dem Ziel der Schädigung. Mädchen tendieren eher zu dieser Verhaltensweise als Jungen; demnach steht „das relational aggressive Verhalten der Mädchen im Zusammenhang mit dem Spielen



von



Computerspielen“,



(Salisch/Kristen/Oppl



2007:



137),



insbesondere



Rollenspielen. Wie schon bei den vorherigen Ausführungen bleibt aber der Hinweis, dass man mit Schlüssen über die Rückwirkung der Spiele auf den Nutzer vorsichtig sein muss: Die in der Öffentlichkeit oftmals geäußerte Befürchtung, dass die Vorliebe für (gewalthaltige) Computerspiele das (aggressive) Verhalten von Kinder verstärkt, konnte aufgrund des statistisch bedeutsameren Selektionspfades sowohl für das Modell Egoshooter und offen aggressives Verhalten als auch für das Modell Genre Rollenspiel und relational aggressives Verhalten nicht bestätigt werden. (Salisch/Kristen/Oppl 2007: 148)



Dies muss aber nicht als Widerspruch zu der genannten Möglichkeit einer downward spiral gesehen werden. Diese wurde von Slater et. al. bei einer Untersuchung mit Heranwachsenden als Erklärung für die Bestätigung des Selektionspfades sowie außerdem des Wirkungspfades angeführt (vgl. Salisch/Kristen/Oppl 2007: 128f.). Da diese Probanden ein höheres Durchschnittsalter besaßen als die Kinder der KUHL-Studie haben sich Präferenzen für gewalthaltige Spiele somit schon gefestigt. Laut der Autoren besteht also die Annahme, dass der Wirkungspfad über die Jahre signifikanter wird. Deutlicher: Auch wenn bei der Untersuchung



mit



Kindern



keine



negativen



Auswirkungen



durch



gewalthaltige



Computerspiele festgestellt werden konnten, schließen die Autoren diese Möglichkeit auch nicht letztendlich aus. Hierfür müsste es aber weitere Längsschnittstudien geben, am besten dekadenumfassende Projekte, welche Kinder sowie Jugendliche über einen längeren Zeitraum begleiten – wobei auch Längsschnittstudien einen endgültigen Zusammenhang nur unter Vorbehalt abbilden können (vgl. Salisch/Kristen/Oppl 2007: 129f.). Insgesamt scheint vor allem Gegenstand der Forschung werden zu müssen, was über die bloße Mediennutzung hinausgeht: Warum nutzen bestimmte Personen bestimmte Medien und welche Erwartungen werden an das Spielen geknüpft? Anhand dreier verschiedener Studien, 2007 veröffentlicht und mittlerweile ebenso ein Standardwerk, kommen Craig Anderson, Douglas Gentile und Katherine Buckley zu dem Schluss, dass gewalthaltige Videospiele, auch solche für Kinder unter Verzicht auf exzessive Gewaltdarstellung, zu einer erheblichen Aggressionssteigerung führten. Dies betreffe Kinder wie Jugendliche gleichermaßen: 24



Thus, based on current and prior evidence, it appears that no group or individual can be considered automatically immune to the aggression-enhancing effects of repeated exposure to media violence or to video game violence. Conversely, it also appears that no group or individual can be considered automatically more vulnerable to the effects of media violence exposure. (Anderson/Gentile/Buckley 2007: 137)



Salisch et. al. sind hier, wie schon erwähnt, weiter gegangen als Anderson et. al.: Es wurde nicht nur auf erhöhte Aggressionsdispositionen geachtet, denn dies allein sagt noch nichts über eine real-weltliche Manifestation aggressiver Verhaltensweisen aus, stattdessen wurden weitere Faktoren als das alleinige Auftreten dieser Werte berücksichtigt sowie die Wirkrichtung in Frage gestellt. Nach Anderson et. al. wäre die Darstellung von Gewalt in Medien ein zusätzlicher Risikofaktor, der die Effekte anderer bekannter Risikofaktoren für aggressives und gewalttätiges Verhalten verstärkt und unterstützt. Kein einzelner Risikofaktor ist hierbei allein für gewalttätiges Verhalten in der Zukunft verantwortlich, aber mehrere Risikofaktoren und das Fehlen von „abfedernden Faktoren“ (resilience factors) macht aggressives Verhalten in der Zukunft sehr wahrscheinlich (vgl. Anderson/Gentile/Buckley 2007: 138). Videospielen wird eine höhere Wahrscheinlichkeit der negativen Beeinflussung im Vergleich zur ‚Old Violent Media‘ zugerechnet, begründet wird dies durch „the interactive nature of video games, their excellence as teaching and learning tools, and the direct rewards of choosing violence“ (vgl. Anderson/Gentile/Buckley 2007: 136). Hervorgehoben wird aber auch, dass Eltern durch Teilhabe und Restriktionen einen Unterschied in der Wirkung erzielen können, dies allerdings auch nur in einem gewissen Rahmen (vgl. Anderson/Gentile/Buckley 2007: 67). Den Studien liegt eine erweiterte Version des General Aggression Model (GAM) zugrunde, welches im Grunde eine Lerntheorie darstellt. Die Frage ist nun, ob durch die kurzfristige Erhöhung des Aggressionspotenzials und die angenommene Langzeitwirkung, der Habitualisierung von Handlungsstrukturen, letztendlich die Transferleistung zur Realität stattfinden kann. Anderson et. al. sehen dies bestätigt. Das Problem mit dem TCRTT28, der auch von Anderson verwendet wurde, ist aber, dass die dabei gemessenen Aggressionswerte noch nicht letztendlich wissenschaftlich in einen Zusammenhang mit realem gewalttätigem Verhalten gesetzt werden konnten. Oder, vereinfacht ausgedrückt: „Can someone who delivers a brief blast of noise really be said to have the same malicious intent as someone who shoots a convenience store clerk or stabs someone in a bar fight?” (Kutner/Olson 2008: 65). Hervorzuheben sei noch, dass es laut Anderson et. al. nicht auf den realistischen oder graphischen Gewaltgrad ankomme, sondern ob Gewalt an sich enthalten sei (vgl. 28 Taylor Competitive Reaction Time Test. Testpersonen geben Schocks o. ä. an andere Testpersonen ab, sind ihrerseits aber auch Empfänger.
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Anderson/Gentile/Buckley 2007: 66f.). Im Gegensatz zu Salisch et. al. wurde hier leider auch nicht der Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Medienwirkung beachtet, sei dieser doch notwendig, „der Komplexität der Medienforschung gerecht zu werden“ (vgl. Salisch/Kristen/Oppl 2007: 35). Weitere Aspekte finden sich in der aktuellsten Studie zum Thema, Grand Theft Childhood von Lawrence Kutner und Cheryl Olson aus dem Jahr 2008.29 Befunde, die ähnlich den schon angesprochenen sind, werde ich dabei aussparen. Insgesamt wurden innerhalb von zwei Jahren 1200 Kinder sowie, anders als bei Salisch et. al., auch Eltern befragt. Neben einem guten kritischen Überblick über allgemeine Probleme bei der Durchführung spezifischer Arten von Studien (Kutner/Olson 2008: 57-84) ist eine der Haupterkenntnisse, dass Computerspiele vor allem als soziale Aktivität unter Kindern und Jugendlichen angesehen werden – ein Faktor, der sonst nicht mit diesem Medium in Verbindung gebracht wurde (Kutner/Olson 2008: 129-135). Forty percent of middle school boys and almost a third of girls agreed that one attraction of video games is that „my friends like to play.“ Roughly one third of both boys and girls said that they enjoyed teaching others how to play video games. Bill: “Most of the interaction my son has with his buddies is about solving situations within a game. It’s all about how do you go from this place to that place, or collect the certain things that you need, and combine them in ways that are going to help you to succeed.” (Kutner/Olson 2008: 130)



Dabei nutzten Spieler gewalthaltiger Spiele diese öfter mit Freunden zusammen als Kinder, die nicht oft gewalthaltige Spiele spielen, vor allem, da Mediengewalt meistens Teil des Unterhaltungsprogramms in einer Gruppe ist, also Teil eines sozialen Ereignisses. Eine der wenigen kulturwissenschaftlichen Überlegungen zur Debatte um ein KillerspielVerbot wurde in Form einer Stellungnahme des Forschungskolleg ‚Medienumbrüche‘ der Universität Siegen veröffentlicht. Interessant im Hinblick auf die Forschungsergebnisse von Anderson et. al. sind folgende Überlegungen, nach denen kurzzeitig (direkt nach dem Spielen) erhöhte Aggressions- bzw. Erregungswerte eine strukturelle Funktion bestimmter Spiele sind, sie also als Spiel-immanent zu betrachten sind: Auch die erhöhten Aggressivitätsdispositionen, die einige empirische Studien nach dem Spielen von Gewalt darstellenden Computerspielen gemessen haben, können nicht als Hinweis auf eine sozialpsychologische Gefährdung durch Computerspiele interpretiert werden: Ähnliche kurzfristige Dispositionsverschiebungen lassen sich auch nach dem Spiel einer jeden wettkampfmäßig ausgetragenen Mannschaftssportart – sowohl bei Spielern als auch bei Zuschauern – beobachten. (Leschke et. al. 2006: 3)
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Weiterführende Informationen http://www.grandtheftchildhood.com.
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Es lässt sich zusammenfassen, dass es erstaunlich wenig kulturwissenschaftliche Ansätze gibt, die meisten sind psychologischer oder medienwirkungstheoretischer Natur, vereinzelt findet man soziologische Untersuchungen. Wichtig im Hinblick auf die politische Dimension der Debatte, also weiterführende Reglementierungen bzw. Verbote, ist aber immer noch das Problem, dass nach einer Eindeutigkeit verlangt wird, die in nächster Zeit wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden kann – weder dass Videospiele keinen Effekt auf den Spieler haben noch dass dieser Effekt verheerend wäre. So zitiert Konrad Lischka Michael Kunczik: Insgesamt gesehen zeichnet sich die Medien-und-Gewalt-Diskussion noch immer dadurch aus, dass zwei Fehlannahmen vorherrschen. Zum einen wird gern ein unzulässiger Schluss vom Inhalt der Gewaltdarstellungen auf deren Wirkung beim Zuschauer gezogen, zum anderen wird in der Öffentlichkeit und insbesondere der Politik eine generelle Aussage zur Wirkung von Gewaltdarstellungen gefordert. Diese kann und wird es auf wissenschaftlich fundierter Basis nie geben, denn der Wirkzusammenhang ‚Rezipient-Medium‘ ist so komplex, dass sich wissenschaftlich haltbare Aussagen nur für einzelne Populationen in genau umrissenen Situationen treffen lassen. (Lischka 2002: 123)



Dies ist und bleibt die Hauptkritik an jeder mit Videospielen beschäftigten empirischen Forschung: Die Verallgemeinerbarkeit der Befunde ist meistens (noch) nicht gegeben, dies betrifft vor allem Korrelationen, die als Ergebnisse aus Laborstudien folgten (vgl. Salisch/Kristen/Oppl 2007: 102).30 2.5.2



Möglichkeiten der Transferleistung



Im Anschluss an die vorherigen Ausführungen muss nun unterschieden werden zwischen abgebildeten, erhöhten Aggressivitätswerten und einer möglichen Korrelation bei der realen Ausübung von Gewalt; Aggressivität und Gewalt sind dabei nicht zu verwechseln. Verschiedene Theoriemodelle schließen aber von erhöhten Aggressivitätswerten auf erwartbares, reales, aggressives Verhalten in der Zukunft, welches letztendlich in realer Gewalt kulminiert. Anderson et. al. vertreten diese Annahme, nämlich dass die habitualisierende Wirkung von gewalttätigen Spielen so hoch eingeschätzt werden muss, dass die letztendliche Folge eine Transferleistung erlernter „knowledge structures“ (Anderson/Gentile/Buckley 2007: 41) ist. Ähnlich könnte man anhand des sozialpsychologischen Begriffes attitude argumentieren: Vereinfacht ausgedrückt evaluiert man sein Verhalten zu bestimmten Objekten. Attitude gliedert sich in drei Bestandteile: einen kognitiven, einen evaluativen und einen konotativen (vgl. Deprez/Persoons 1987: 125ff.). Der kognitive Bestandteil deckt dabei jegliches Wissen 30 Einen sehr guten Überblick bietet auch die Studie von Kunczik und Zipfel für das ‚Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend‘, die laufend aktualisiert wird (vgl. zur Gefährdung durch Computerspiele Kunczik/Zipfel 2005: 183-238).
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über das zu evaluierende Objekt ab und besteht aus sogenannten beliefs (Vorstellungen), dabei werden vor allem Beziehungen zwischen diesem spezifischen Objekt und anderen bekannten Eigenschaften, Objekten etc. abgefragt. Beim evaluierenden Bestandteil werden Emotionen an die bestehenden Vorstellungen geknüpft, ‚hervorstechendere‘ (salient) werden dabei stärker gewichtet. Aus diesen beiden Komponenten geht der konotative Teil hervor, „relevant beliefs and emotional values are transformed into more or less specific behavioural intentions“ (Deprez/Persoons 1987: 126). Bei der Evaluierung einer möglichen Handlung werden aber auch immer mögliche situative oder allgemein bedingte normative Restriktionen berücksichtigt, also nicht nur die Konsequenzen meiner Handlung werden evaluiert, sondern auch die mögliche Einstellung meines Gegenüber zu dieser Handlung. Attitudes generell können als eine Art von knowledge structure angesehen werden, über einen einfachen ObjektEvaluierungsprozess hinaus können sie aber auch Teil eines größeren Sets von knowledge structures sein (vgl. Fabrigar/MacDonald/Wegener 2005: 80). Befürchtet wird im konkreten Fall der gewalthaltigen Computerspiele, dass sich bestimmte Wahrnehmungsschemata verfestigen und eine insgesamt positive Einstellung zu Gewalt als Mittel der Problembewältigung herausbildet. In einem Evaluierungsprozess würde ein Objekt somit leichter als aggressiv eingestuft werden bzw. die anschließende Handlung wäre gewalttätiger Natur (die Habitualisierungstheorie vertritt im Hinblick auf den Abbau der Empathie eine ähnliche Sicht). Kritisch hierbei bleibt, dass knowledge structures oder eben auch attitudes nicht direkt messbar sind: „An attitude as such is not directly perceivable or measurable. It is a ‚mental and neural state of readiness‘ (Allport 1954, 24), a hypothetical construct which mediates between stimulus and response” (Deprez/Persoons 1987: 125). Bei einer indirekten Messung bleibt demnach immer fraglich, wie relevant bzw. verallgemeinerbar bestimmte Ergebnisse direkt nach dem Spielen sind, wie geeignet der TCRTT hierfür ist sowie die grundlegende Auswahl der Spiele, die oftmals eine harte Unterscheidung zwischen ActionSpielen sowie ‚Knobel‘-Spielen vornimmt und demnach schon aufgrund der Spielart selbstverständlich unterschiedliche Erregungswerte produziert. Ebenso müsste für eine Übernahme von Handlungen, die in Computerspielen nicht situativen sowie normativen Beschränkungen ausgesetzt sind, ein hohes Maß an Beständigkeit zwischen attitude und realem Handeln bestehen (vgl. Deprez/Persoons 1987:127) – im Normalfall würde also, selbst bei einer möglichen erhöhten Aggressivität aufgrund bestimmter Einflussfaktoren, die Übernahme



von



bestimmten



Handlungsoptionen



letztendlich



aufgrund



der



Verschiedenartigkeit der Umstände nicht geschehen. Während in diesem Bereich noch weitere Studien nötig sind, vor allem unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Spielers, lassen sich nach dem jetzigen Stand der 28



Forschung vor allem Argumente dafür finden, dass Spielinhalte eben auf ihre Funktion im Spiel begrenzt sind, auch wenn sie eine Entsprechung in der realen Welt finden. Hier setzt das Transfermodell von Fritz an: „Diesem Modell zufolge müssen Reizeindrücke aus der einen Welt transformiert werden, um auf bestimmte abstrahierte Schemata zu passen, die eine Übertragung von Erfahrungen in die andere Welt ermöglichen“ (Kunczik/Zipfel 2004: 218). Fritz sieht den Vorteil seines Modells in der spezifischen Definition gegenüber dem breiten Begriff Medienkompetenz. Ladas baut auf dieser Theorie auf und vertritt die Meinung, zwischen realer und medialer Gewalt in Video-Spielen bestehe ein so großer Unterschied, dass Transfereffekte eigentlich unmöglich oder wenigstens extrem unwahrscheinlich seien. Gründe hierfür sind u. a.: Die Gewalt ist ‚sauber‘, also entweder stark vereinfacht oder grotesk überzeichnet, das im nächsten Abschnitt besprochene fehlende Identifikationspotential mit den Figuren sowie ein anderer Sinnzusammenhang der Gewalt (vgl. Kunczik/Zipfel 2004: 219f.). Die Kontexte einer wettbewerbsartigen, nicht schädigenden Gewalt im Computerspiel und einer zweckgebundenen, schädigenden ‘realen’ Gewalt weisen nicht genug strukturelle Ähnlichkeiten auf, als dass Schemata unverändert von der virtuellen auf die ‘reale’ Situation transferiert werden könnten. [...] Die strukturellen Sinn-Unterschiede zwischen virtueller und ‘realer’ Gewalt sind wahrscheinlich sogar so groß, dass entsprechende Handlungsschemata nicht nur stark angepasst, sondern meist vollständig verworfen werden müssen. (Ladas 2002: 132, zitiert nach Kunczik/Zipfel 2004: 220) Wenn doch ein ‚ungefilterter Transfer von Handlungs-Skripten auf das reale Verhalten‘ stattfinden würde, so sei dieser wegen der verschiedenen Sinnstrukturen von Computerspiel und Realität ‚eher eine Folge psychischer Störungen einzelner Individuen als ein direkter Effekt der Spielnutzung.‘ (Ladas 2003: 32, zitiert nach ebd.)
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Handlungsmotive im Spiel sind schwierig als Konfliktlösungsmodell zu betrachten, diesem Gedanken folgend könnten sich knowledge structures zur Evaluierung von Handlungsoptionen auch nicht herausbilden. Jochen Venus argumentiert, dass Spielziele zwar durch eine Handlung, welche wiederum einen Konflikt vorgibt, gerahmt werden. Der Konflikt beschränkt sich aber darauf, den Rahmen zu stellen, würde sich das regelgeleitete Spiel doch nicht mit der Idee eines Konfliktes vertragen: Eine Regel konstituiert eine Ordnung des Handelns, ein Konflikt ist der Begriff eines widersprüchlichen Handlungssystems, einer Unordnung des Handelns. Erzählung und Spiel schließen sich systematisch aus, sie können sich nicht auf einer gemeinsamen Immanenzebene des Medialen vollziehen. (Venus 2007: 5; Hervorhebung im Original)



Somit bleibt in Spielen die Reduktion auf spielerische Elemente, narrative Konflikte befinden sich außerhalb dieser Spielhandlung.
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2.5.3



Aktives Handeln als Gefahr? Eine kulturwissenschaftliche Perspektive



Eines der Hauptargumente gegen gewalttätige Spiele im Vergleich zu gewalttätigen Filmen ist oft die interaktive Teilhabe des Spielers an den gezeigten Gewaltakten. Das offensichtliche Problem dieser Argumentation ist, dass von vornherein die Annahme besteht, aktives Handeln führe zu einer größeren Identifikation mit der zu steuernden Figur als dies der Fall ist mit



Hauptpersonen



im



Film,



dadurch



würden



Handlungsweisen



und



„Problemlösungsansätze“ trainiert und letztendlich (wenigstens teilweise) übernommen werden. Dies erscheint mindestens fragwürdig, denn während in Filmen bewusst Empathie sowie An- und Ablehnung einiger Figuren erzeugt wird, das Mitleiden des Zuschauers also gewollt und filmtypisch ist, trifft dies auf Spiele (zur Zeit) fast nie zu (Adventure und Rollenspiele ausgenommen). Gerade die aktive Teilhabe des Spielers ist hierbei ausschlaggebend: Durch das Warten der Figur auf Steuerungsimpulse findet ein Illusionsbruch statt, der die Identifikation verhindert. Das wiederholte Spielen von bestimmten Sequenzen erwirkt eine psychologische Sättigung, die Folge ist ein „‘Gestaltzerfall‘ der fiktionalen Handlungsmotive“ (Venus 2007: 5f.).31 In ihrer Befragung von Videospielern kamen die Autoren der BBFC-Studie dann auch zu dem Schluss, dass Spieler weniger emotional involviert sind als Filmzuschauer: Gamers appear to forget that they are playing a game less readily than filmgoers forget that they are watching a film. There are a number of reasons for this: gamers have to participate in the game for it to proceed; they get used to saving and restarting games; the action in games is often highly unreal; graphics are not as real looking as film. The fact that gamers may not be very engaged emotionally is also relevant. (Cragg/Taylor/Toombs 2007: 11)



Zudem besteht die Notwendigkeit, Spiele nicht nur aus der Außenperspektive32 wahrzunehmen, denn gerade dies verursacht grundlegende Missverständnisse: So ist aus der reinen Außenperspektive das Bild aktiv ausgeübter Gewalt zu sehen, die passiv aufgenommen und als Befriedigung angesehen wird. Man muss aber vor allem die Innenperspektive, also die Spielersicht, wählen33: Es geht nicht um emotionale Intelligenz, es gibt keinen Bereich der Empathie für das Gegenüber - eben mit dem Wissen, dass es nur Pixel sind: „Im Computerspiel



gibt



es



kein



personales



Gegenüber,



sondern



nur



Spielfiguren“



31 Siehe zur fehlenden emotionalen Einbindung des Spielers und zum „paradigm of replayability“ („For as Alain and Frédéric Le Diberder argue, if you are able to wind back to a stage before your error, you have not made a moral decision but simply explored a branch of a system” (Poole 2001: 384).): Poole 2001: 382-388. 32 „Für außenstehende Betrachter erscheint die Gewalt in Computerspielen hingegen besonders drastisch. Die Diskussion zwischen Spielern und Nicht-Spielern basiert also oft auf einer grundverschiedenen Wahrnehmung, welche in ihren unterschiedlichen Rollen begründet ist“ (Leng 2007). 33 Jochen Venus unterscheidet zwischen dem „Hier-und-Jetzt der Steuerungsaktivität des Spielenden und [dem] Dort-und-Dann der virtuellen Welt“ (Venus 2007: 16).
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(Berthold/Holling 2007). Genau hier müssen auch gewalthaltige Spiele angesiedelt werden: im Bereich der Spiele. Bei Shootern geht es um das Überleben, es geht um Reiz-ReaktionsSequenzen, rationales Denken, man ist jederzeit den Regeln des Spiels untergeordnet und spielt eine vordefinierte Rolle. Statt ‚Sozio-Emotionen‘ wie beim Film werden ‚EgoEmotionen‘ hervorgerufen, diese stellen dann auch einen erhöhten Spiel-Reiz dar (vgl. Kunczik/Zipfel 2004: 201). Entscheidungen können (spieltypisch) ausschließlich anhand der Regeln getroffen werden, es gibt aber keine ethische Dimension, Gewalt findet (zumindest in Ego-Shootern) keine Bestrafung. So wie jedes Medium Produkte mit unterschiedlichem Qualitätsanspruch hervorbringt, ist dies auch für das Computerspiel gegeben – und neben einigen durchaus anspruchsvollen Spielen in Ego-Perspektive (z.B. Call Of Cthulhu, basierend auf einer Geschichte H.P. Lovecrafts) gibt es, gerade bei den Ego-Shootern, einen hohen Anteil an Spielen mit „pubertärer Ästhetik“.34 Im Zusammenhang mit einem Inhalt, der oft militaristischer Natur ist, darf man nicht vergessen, dass das Computerspiel wie jedes Spiel eine hidden agenda kennt, einen heimlichen Lehrplan also. Lothar Müller rechnet dazu „Reaktionsschnelligkeit, Ausdauer, Konzentration und taktisches Geschick“ allerdings auch „um den Preis unterschwelliger Affirmation diktatorischer Systeme oder gewaltsamer Konfliktlösungen“ – ein Hinweis, der an die Selbstzweifel erinnert, die aufgeklärte Menschen befallen, wenn sie feststellen müssen, dass sie die US-Serie „24“ mit hohem Genuss verfolgen, was sie doch eigentlich im Anblick von Folterungen gar nicht dürften. (Schneider 2008: 16; Hervorhebung im Original)



Dieses darf nicht unterschätzt werden, allerdings auch nicht überschätzt, ist der Unterschied zu Serien wie ‚24‘ doch die schon erwähnte fehlende emotionale Einbindung des Spielers, und gerade diese wäre für eine Habitualisierung, auch etwaiger hidden agendas, notwendig (wobei sich in anderen Studien wiederum Belege für eine Minderung der Empathie finden lassen, vgl. Kunczik/Zipfel 2005: 214-17). Nun gilt auch generell für Spiele, insbesondere für Computerspiele, dass „[z]entrale Spielformen wie Wettkampf, Hindernis, Regelbefolgung, das Ausscheiden von Spielfiguren u.a. […] in keinem anderen Genre so plausibel illustriert werden [können] wie in den Genres der bewaffneten Auseinandersetzung, in Kriegs- und BandenSettings“ (Leschke et. al. 2006: 4). Eine andere kulturwissenschaftliche These zu Ego-Shootern vertritt Randi Gunzenhäuser: Demnach würden diese nun nicht „allein die Zerstörung sozialer Räume zum Thema“ (Gunzenhäuser 2003: 58) haben, vielmehr würde durch die beständige Gefährdung des Alter Ego einerseits, die gleichzeitige Möglichkeit der Verteidigung andererseits eine individualisierte Identität evoziert werden: „Somit führen Actionspiele ein Projekt fort, das einzelne Individuen 34 „Die pubertäre Ästhetik, die heute noch in den digitalen Lebenssimulationen vorherrscht, wird ihre hegemoniale Stellung verlieren, wenn die Faszination der digitalen Lebenssimulation alle Altersgruppen und Sozialmilieus erreicht hat und zur kulturell etablierten medialen Praxis geworden ist“ (Venus 2007: 18).
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zu funktionalen Mitgliedern einer bürgerlichen, liberalen, kapitalistischen Gesellschaft machen soll: Widerständige Monster, Terroristen oder Kommunisten werden einfach niedergemäht“ (ebd.). Und somit wäre eine Funktionsbeschreibung gegeben, die eigentlich dem bürgerlichkonservativen Spektrum nahe kommt – eben jenem Spektrum, welches durch Computerspiele einen Werteverfall beklagt. Aktives Handeln aus sich heraus allein scheint als Begründung für die Schädlichkeit von Videospielen nicht dienen zu können, das Fehlen der empathischen Dimension könnte, bei längerem, regelmäßigen Spielen und unter Einfluss bestimmter anderer Faktoren, schon eher problematisch sein. Wobei auch bei einem Schachspiel die Figuren keine ausdifferenzierten Charaktere sind, wie bei Pixel-Gegnern ist es relativ egal, ob man eine Figur des Gegners schlägt, man füllt diese nicht emotional auf. Steven Poole beschreibt abschließend die Ego-Sicht unter ästhetischen Gesichtspunkten als „almost always less symbolically rich. This limitation derives directly, in fact, from the artificially narrow view angle in such games, and also from the observation that without stereoscopic vision […] it is much harder to judge depth” (Poole 2001: 379). Dieser ästhetische Faktor spielt aber bei dem eingangs erwähnten Illusionsbruch eine wichtige Rolle: Furthermore, the clumsy apparatus with which the gameplayer has to wrestle in order merely to look in different directions – moving a mouse or joystick – can never compete in terms of speed or intuitiveness with our natural, almost unwilled eye movements. As the field of view in a Quake-style videogame is artificially restricted vertically as well as horizontally, it takes a conscious decision and a mechanical fiddle just to glance down at the floor directly in front of you, to make sure you are not going to tread in some fatal ooze, break a trip wire or fall down a satirical pit. While videogames are still played out on flat television screens or monitors, therefore, and while the interface remains so doggedly mechanical, a critical level of realism will never be achieved, and the experience of playing Quake and its siblings will always be more like remotecontrolling a robot with tunnel vision rather than being there yourself. (Poole 2001: 232f.; Hervorhebung nicht im Original)



Durch die technische Limitierung des Blickfeldes, welches unabhängig von der Qualität der Grafik ist und sich in naher Zukunft auch nicht ändern wird, ist eine vollständige Immersion sehr unwahrscheinlich; die Ego-Shooter-Perspektive ist an sich also kein vollendeter immersiver Rausch, der uns Spiel und Realität verwechseln lässt: „‘Ich‘ bin zwar eine Kamera, aber es ist keine Verwechslung mit Realität möglich: Ich bin zugleich im Spiel“ (Mersch 2008: 28). Wenn nun ‚lebensechte‘ Filme Empathie und Emotionen wecken und somit eher identifizierungsfähig sind, Video-Spiele selbst mit der besten Grafik noch nicht real aussehen sowie eine Identifizierung mit den Personen, ähnlich wie bei Schach, nicht stattfindet, da man nur anhand eines Regelwerks agiert – inwieweit kann Interaktivität im Zusammenhang mit dem Spielinhalt dann als alleiniges Merkmal für eine, alte Medien übertreffende, Gefährdungskorrelation dienen? 32



2.6



Die Situation in Deutschland



2.6.1



Der Amoklauf als Auslöser der gesellschaftlichen Debatte



Der Auslöser für die wiederkehrende Killerspiel-Debatte war in diesem Fall der Amoklauf eines 18-jährigen Schülers in Emsdetten am 20.11.2006. In einem Abschiedsbrief35 nannte er Gründe für seine Tat, diese bestanden vor allem in sozialer Ausgrenzung, seinem Hass auf die Medien und dem Gefühl, wertlos zu sein. Die Staatsanwaltschaft nannte als erste Vermutung eines Tatmotivs „allgemeinen Lebensfrust“ (Der Tagesspiegel, 21. November 2006, S. 1). Die Diskussion in den Medien verlief aber anders, wie schon in vergleichbaren früheren Fällen wurden Forderungen nach einem Killerspiel-Verbot laut36, ohne dass näher definiert wurde, was überhaupt ein Killerspiel sein sollte bzw. in welchem direkten Verhältnis dies wirklich zu der Tat stand. Hier dürfte neben dem aktionistischen Charakter der meisten Äußerungen sowie der vereinfachenden Darstellung des Sachverhaltes auch ein Wahrnehmungsproblem vorliegen: Wenn man das Genre Shooter als Grundlage nimmt, machen mögliche Killerspiele nur ca. 5-6% der produzierten Spiele aus, in der Berichterstattung wurde aber der Eindruck vermittelt, der Hauptteil der Videospiele wäre gewalttätiger Natur.37 Zur Rolle der Medien als Gatekeeper muss also gesagt werden, dass ein Großteil der Berichterstattung (kleinere und größere) Fehler aufwies.38 Eine wichtige Grundüberlegung ist demnach in der Berichterstattung auch fast nicht anzutreffen: die Beherrschung des Mediums. Wer am PC gut mit einer Maus zielen kann, ist noch lange nicht in der Lage, mit einer richtigen Waffe umzugehen. Die Implikation, am PC könne man das Töten üben, ist grob falsch. Das tatsächliche Gewicht einer Waffe, der Rückstoß etc. – darauf wird man in einem Schützenverein vorbereitet, aber nicht am Computer. Dringlicher ist somit auch die Frage, woher ein Amokläufer seine reale Waffe bezogen hat. 35



Alle Informationen hierzu siehe Bibliografie: Der Amoklauf von Emsdetten.



36



Siehe z. B. Neuerer 2006 (am Nachmittag, wenige Stunden nach dem Amoklauf erschienen) und Spiegel Online 2006a. In der Berichterstattung wurde anfangs auch fälschlicherweise darauf verwiesen, dass der Täter die Schule virtuell für das Spiel Counter-Strike nachgebaut haben soll (vgl. Dambeck 2006), später wurde wirklich eine von ihm erstellte Map gefunden (vgl. Spiegel Online 2006b). Dieses sogenannte mapping hat eine lange Tradition im Zusammenhang mit Ego-Shootern, schon für Doom konnte eigene Level selbst gebaut werden, u.a. wurden hierbei auch Schulen nachgebaut (vgl. Mertens/Meißner 2006: 173f.; siehe hierzu auch Interviews mit SchulMap-Programmierern sowie Johannes Fromme, Lehrstuhlinhaber für Erziehungswissenschaftliche Medienforschung: Hengstenberg 2007). 37



Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine Veröffentlichung von Karen Sternheimer: Demnach wurden 10 Jahre nach Erscheinen von Doom 77% weniger Jugendliche in den USA wegen Mordes verurteilt (Sternheimer 2007: 13). 38 So halten sich hartnäckig kleine Fehler: Z.B. wird Counter-Strike nicht mit einem Joystick gespielt. An sich eine Kleinigkeit, wird dabei aber in der Masse die Inkompetenz der meisten Journalisten im Bezug auf Videospiele ebenso wie die oftmals ungenügende Recherche offenbar. Für einige Beispiele vgl. Klinge 2006.
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Die Altersfreigaben für geprüfte Computerspiele für die Jahre 2006 bis 2008 im Einzelnen, Angaben in Prozent: Altersfreigabe (gemäß §14 JuSchG), in %



2006



2007



2008



Freigegeben ohne Altersbeschränkung



45,8



44,0



48,6



Freigegeben ab 6 Jahren



12,7



16,1



14,5



Freigegeben ab 12 Jahren



20,1



20,5



19,5



Freigegeben ab 16 Jahren



15,6



12,6



10,8



Keine Jugendfreigabe



4,0



5,3



5,2



Keine Kennzeichnung



1,8



1,5



1,4



Quelle: www.usk.de



Anteil der Egoshooter an der Gesamtzahl der geprüften Spiele: Von der USK geprüfte Spiele



2006



2007



2008



Geprüfte Titel insgesamt



2607



2807



2960



Shooter allgemein (Ego, Third-Person, 157 (6%) Taktik, Online/LAN)



170 (6,1%) 148 (5%)



Nur Egoshooter



104 (3,7%) 87 (2,9%)



65 (2,5%)



Quelle: www.usk.de



Im Jahr 2006 und 2007 waren Shooter auf Platz vier der geprüften Spiele gemessen am Gesamtantragsvolumen, im Jahr 2008 auf Platz fünf. Auf Platz eins finden sich in allen Jahren die Arcade-Spielen (Geschicklichkeitsspiele, Beat’em Ups, Shoot’em Ups, Racer), wobei die Geschicklichkeitsspiele jeweils insgesamt den höchsten Anteil an den geprüften Spielen überhaupt ausmachen. Diese Zahlen sprechen keineswegs für eine Altersvergabe seitens der USK, die zu wenig rigide vorgeht – werden für Deutschland doch oft eigene, weniger explizite Gewalt enthaltende Versionen erstellt, um eine geringere Einstufung oder überhaupt die Freigabe ‚Keine Jugendfreigabe‘ zu erhalten. Der damalige Geschäftsführer der USK, Dr. Spieler, äußerte sich anlässlich der Jahresbilanz 2006 mit den Worten: „Im Bereich der rechtlich verbindlichen Entscheidung gegen die Freigabe für Minderjährige zeigt sich die USK weiterhin als das strengste Rating-System Europas und weltweit“. Das Problem in der von Aktionismus geprägten Debatte nach gesellschaftlichen Debakeln wie dem erwähnten Amoklauf ist, dass „[d]ie vordergründigen Aufhänger wie Gewalt […] dabei unglücklicherweise die wichtigen Fragen nach kulturellen Innovationen, positiven sozialen Effekten aber auch Gefahren wie dem Suchtpotenzial“ (Lang 2007) überdecken. 34



Gerade das Problem der Spielsucht kann auch bei gewaltmäßig harmloseren Spielen wie z. B. dem Online-Spiel World of Warcraft (USK 12) einsetzen. 2.6.2



Gesetzeslage



Allgemein lässt sich sagen, dass der Diskurs um Alterskennzeichnungen und Verbote immer im Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Jugend39 und dem Artikel 5 des Grundgesetzes, also Kunst- und Meinungsfreiheit, stattfindet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass trotz der oben dargestellten Ausführungen Computerspiele noch nicht zwingend als Kunst angesehen werden und damit schwereren Sanktionen unterliegen als z. B. Filme.40 Dem deutschen Staat steht neben der Alterskennzeichnung auch noch die Möglichkeit der Verweigerung einer Kennzeichnung zur Verfügung. Dies ist ein klares Zeichen an den Hersteller (ähnlich wie bei der FSK), das Spiel so nicht auf den Markt zu bringen, wenn er eine große Gruppe an Käufern erreichen sowie keinen Auflagen bei der Verbreitung unterliegen möchte. Der Hersteller zensiert gerade bei Ego-Shootern für Deutschland oftmals vorab. Entscheidet er sich, das Spiel ohne Kennzeichnung (‚Keine Kennzeichnung gemäß §14 JuSchG‘) zu veröffentlichen, kann dies von der ‚Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien‘ (BPjM) indiziert werden, was (analog zur Kennzeichnung ‚Keine Jugendfreigabe gemäß §14 JuSchG‘) einen Verkauf nur an Personen über 18 Jahren bedeutet. Zusätzlich impliziert dies aber auch ein absolutes öffentliches Werbeverbot, also einen Verkauf ‚unter der Ladentheke‘. Es kann aber auch gänzlich beschlagnahmt werden, was darüber hinaus ein Importverbot beinhaltet.41



39



Dies wird durch das Jugendschutzgesetz geregelt und begründet durch Artikel 2 des Grundgesetzes.



40 Offensichtlich ist dies im Bereich der Videospiele, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sind. Während die Darstellung von Hakenkreuzen in Filmen mittlerweile relativ unproblematisch ist, werden verfassungsfeindliche Symbole in Videospielen fast immer für deutsche Versionen entfernt. Siehe hierzu beispielhaft den Schnittbericht zu Call of Duty 2 (http://schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3936, abgerufen: 03.02.2009), das auch im Panorama-Beitrag erwähnt wird, sowie generell über Zensuren in lokalisierten Versionen www.schnittberichte.com. 41



Unterscheidung nach dem neuen Jugendschutzgesetz 2003: Liste A umfasst Medien, die „bestimmten Verbreitungsverboten des §15 Jugendschutzgesetz unterliegen“, Liste B enthält Medien, für die „die weitergehenden Verbreitungsverbote des Strafgesetzbuches gelten“; kurz gesagt enthält Liste A also Medien, die als jugendgefährdend eingestuft werden, und Liste B diejenigen Medien, bei denen zusätzlich eine mögliche strafrechtliche Relevanz befürchtet wird. Liste C und D sind nicht-öffentlich und enthalten Telemedien, Liste E enthält diejenigen Medien, die vor dem 1.4.2003 indiziert wurden. Auf den Listen A, B und E des Index für jugendgefährdende Trägermedien stehen derzeit insgesamt 589 Computerspiele (Stand Dezember 2008). Bundesweit beschlagnahmt (Stand Dezember 2008) sind nach • §§86a, 130, 130a StGB (Volksverhetzung) insgesamt elf Spiele. Zieht man allerdings „Spiele“ wie KZManager und Anti-Neger-Test ab (der Hersteller ist in diesen Fällen jeweils unbekannt und es wurde wahrscheinlich keine kommerzielle Verbreitung geplant, sondern nur die Verbreitung in rechtsradikalen Kreisen) verbleiben drei kommerzielle Titel: Commandos behind enemy lines (engl. Fassung), Mortyr 2093 – 1944 und Wolfenstein 3D (zweimal vorhanden - für PC und Atari; verjährt).
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Durch die Reform des Jugendschutzgesetzes darf seit dem 1. April 2003 ein einmal durch die USK geprüftes Spiel nicht mehr indiziert werden, da die Alterseinstufungen im Gegensatz zum alten Jugendschutzgesetz verbindlich sind. Eine der Hauptargumentationslinien (vor allem vertreten von Günther Beckstein) im zu besprechenden ‚Panorama‘-Beitrag ist, dass der §131 (Gewaltdarstellung) nicht ausreichend sei, um gegen gewaltverherrlichende Spiele strafrechtlich vorzugehen. Bundesjustizministerin Zypries reagierte schon Ende Dezember 2006 in einer Pressemitteilung auf die Verbotsbemühungen von Killerspielen: „Unter Schriften versteht das Gesetz auch Datenspeicher. Aktuelle Forderungen der Minister Beckstein und Schünemann bringen keinen strafrechtlichen Mehrwert“. Ebenso findet sich seit 2003 die Formulierung der „menschenähnlichen Wesen“ im Gesetz, so dass eine breite Anwendung dieses gegeben ist. Eine Erhöhung des Strafmaßes, eine Bestrafung analog zu der von Kinderpornographie (vgl. Netzeitung 2006), wonach allein der Besitz schon strafbar wäre, ist strafrechtlich gesehen also nicht notwendig, da Computerspiele in bestehenden Gesetzen schon erfasst sind und somit eine Beschlagnahmung gesetzlich möglich wäre. Durch die Wortwahl findet ausschließlich eine Stigmatisierung und mögliche Kriminalisierung einer immer größer werdenden Gruppe statt.42 Dies würde vor allem Erwachsene treffen, sind EgoShooter doch schon oft erst ab 18 Jahren erhältlich, wobei die deutschen Fassungen meist zusätzlich geschnitten sind. Eine weitergehende Forderung Becksteins, nämlich ein Herstellungsverbot, ist weltfremd und wird schon allein dadurch ad absurdum geführt, dass fast alle Computerspiele-Hersteller keine deutschen Unternehmen sind und dementsprechend nicht deutscher Rechtsprechung unterliegen. Rechtsanwalt Marc Liesching sieht im Zusammenhang mit bestehenden Gesetzen auch keine Erforderlichkeit eines Killerspielverbotes. Der Umstand, dass Beschlagnahmungen nach §131 offenbar nicht häufig stattfänden, würde Bemühungen einer weiterführenden Reglementierung auf den ersten Blick stützen.43 Weiter sagt er aber, dass der neue Entwurf des §131a
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• §131 StGB (Gewaltverherrlichung) neun Spiele: Condemned (Xbox 360 und PC), Condemned 2, Dead Rising, Manhunt, Mortal Kombat 1-3 (Teil drei für zwei verschiedene Plattformen; alle verjährt), Scarface – The world is yours (PC und Playstation 2) und Soldiers of Fortune: Payback. Quelle: Jugend Medien Schutz-Report 06/2008: 34-39, 57, 75f. 42 „[C]hildren begin playing games at an increasingly early age, but […] the overall age of games players is getting older” (aus der Zusammenfassung der Studie von Cragg/Taylor/Toombs 2007). 43 Brunn et. al. führen dies in ihrem Endbericht aber auf „mangelnde Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft“ zurück, würde diese doch „angesichts von Personalknappheit Ressourcen auf Delikte konzentrieren, bei denen eine konkrete Gefährdung von Personen gegeben ist“ (Brunn et. al. 2007: 161).
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Denn hiernach werden die bislang in §131 StGB verankerten Tatbestandsmerkmale im Bezug auch [sic!] die „sinngebende“ verherrlichende etc. Art und Weise der Schilderung der Gewalttätigkeiten einfach subtrahiert und durch das – freilich bei Spielen immer gegebene – Beteiligen des Spielers an den dargestellten Gewalttätigkeiten substituiert. (Liesching 2007: 13)



Das heißt, ein Verbot würde nicht mehr unter der Analyse des Kontextes, in dem die Gewalt stattfindet, geschehen, sondern allein aufgrund der Tatsache, dass ein Spieler virtuelle Gewalt ausüben kann. Das würde selbst Spiele umfassen, die mit einer dichten Story und nur einigen, dramaturgisch ‚notwendigen‘ Morden aufwarten. Zu dem problemlosen Bezug in Deutschland indizierter oder beschlagnahmter Medien über das Internet führt er weiter aus: Die Erwartungshaltung, dass durch eine restriktivere gesetzliche Verbotslage im Bereich des Jugendschutzes in der Bundesrepublik eine „Jugendschutzenklave“ geschaffen oder auch nur eine weitere Unterbindung der real existierenden Bezugsmöglichkeiten erreicht werden könnte, geht fehl. Dies zeigen nicht zuletzt die bisherigen Erfahrungen mit dem in Deutschland ohnehin bereits strengsten nationalgesetzlichen Jugendschutz in Europa und allen demokratischen Staaten weltweit. Auch hier wäre zu begrüßen, dass sich allmählich auch in der Rechtspolitik die Erkenntnis durchsetzt, dass die strengsten Verbreitungs- und Bezugsverbote weder die tatsächlichen Gegebenheiten auf einem international vernetzten und global funktionierenden Medienmarkt noch die hiermit naturgemäß einhergehenden Vollzugsdefizite bei der Umsetzung nationaler Jugendschutzregelungen nachhaltig desavouieren können. (Liesching 2007: 16)



Ein Mehrwert für den Jugendschutz lässt sich aus den gestellten Forderungen also nicht direkt ableiten, die Interessen dürften demnach in einem anderen Bereich liegen. Hier sei wieder auf das Problem der gesellschaftlichen Etablierung neuer Medien verwiesen, ebenso auf die mögliche Form repressiver Anwendung bestehender Werte. In diesem Kontext muss auch die Verschärfung des Jugendschutzgesetzes betrachtet werden, die seit Juni 2008 gilt. Neben einer Vergrößerung der Alterskennzeichnung auf der Spielpackung werden „Spiele mit ‘weitreichenden Abgabe-, Vertriebs- und Werbeverboten‘ belegt, die ‘besonders realistische, grausame und reißerische Gewaltdarstellungen und Tötungshandlungen beinhalten, die das mediale Geschehen selbstzweckhaft beherrschen‘" (Kuri 2008). Schon im Februar veränderte zudem die BPjM den einer Indizierung zugrundeliegenden Kriterienkatalog. Dieser setzt sich nun wie folgt zusammen (vgl. Spruchpraxis der BPjM): − Unsittlichkeit − Gewaltdarstellungen − Anreizen zum Rassenhass, Verherrlichung der NS-Ideologie − Diskriminierung von Menschen − Verherrlichung/Verharmlosung von Drogenkonsum − Verherrlichung/Verharmlosung von Alkoholmissbrauch − Schwere Jugendgefährdung 37



Der neu hinzugefügte Punkt der Unsittlichkeit entspricht damit den beschriebenen Ausführungen Birkes. Die Forderungen nach Verboten von als unmoralisch empfundenen Spielinhalten stehen auf einer unscharfen Grenze zwischen der Abwehr vermeintlicher Gefahren und einer reinen Repressions-"Moral", die, ähnlich wie bei der Sexualität, das abwegige Vergnügen zu verdammen sucht, um einen Vorwand für eigene Machtausübung mit Repression und Schikane zu finden. (Birke 2007b)



Denn Pornografie ist damit ausdrücklich nicht gemeint, fällt diese doch schon unter den Punkt ‚schwere Jugendgefährdung‘. Vielmehr handelt es sich um einen Begriff, der weitreichend interpretiert werden kann. Auf der Internetseite der BPjM heißt es u.a.: Unter unsittliche Medien fallen zunächst solche mit sexuell-erotischem Inhalt, wobei der Inhalt nicht den Straftatbestand der Pornographie (§ 184 StGB) erfüllt. […] Ein Medium ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unsittlich, wenn es nach Inhalt und Ausdruck objektiv geeignet ist, in sexueller Hinsicht das Scham- und Sittlichkeitsgefühl gröblich zu verletzen (BVerwGE 25, 318 (320)). Das Tatbestandsmerkmal "unsittlich" kann daher schon dann erfüllt sein, wenn Menschen nackt dargestellt werden und weitere Umstände hinzutreten. […] Die Literatur zählt in Übereinstimmung mit der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle zu den hinzutretenden weiteren Umständen z.B. Darstellungen, die Promiskuität, Gruppensex oder Prostitution verherrlichen, die Frauen und auch Männer als jederzeit verfügbare Lust- und Sexualobjekte erscheinen lassen, oder aus anderen Gründen als entwürdigend erscheinen. […] Nach ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle ist die Möglichkeit einer sittlichen Gefährdung weiterhin dann anzunehmen, wenn zu befürchten ist, dass durch den Konsum des Mediums das sittliche Verhalten des Kindes oder Jugendlichen im Denken, Fühlen, Reden oder Handeln von den im Grundgesetz und im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB VIII) formulierten Normen der Erziehung wesentlich abweicht. (Spruchpraxis der BPjM, Abschnitt Unsittlichkeit)



Eine verschärfende Gesetzgebung sieht Mediennutzer insgesamt als passive Konsumenten und nicht als aktive Rezipienten oder besser Benutzer, wird doch durch die Sanktionierung von Medien als Lösung suggeriert, dass es ohne eben diese z.B. Amokläufe oder andere Negativentwicklungen nicht gegeben hätte (vgl. Salisch/Kristen/Oppl 2007: 83ff.).
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3



BETRACHTUNG DES DISKURSES



Dieses abschließende Kapitel besteht aus zwei Teilen: Zuerst werde ich auf einen Beitrag des öffentlich-rechtlichen Politmagazins ‚Panorama‘ in dem beschriebenen Kontext der moral panic (und dieser im Zusammenhang mit einer negativen Einstellung gegenüber Computerspielen insgesamt als hegemonialen Diskurs) eingehen. Dabei beschränke ich mich zuerst auf diejenigen Punkte, die faktisch falsch bzw. einseitig sind, des Weiteren werde ich kurz auf die allgemeine Argumentationslinie eingehen. Dies geschieht exemplarisch und verfolgt nicht das Ziel der Vollständigkeit, ich werde den Beitrag auch nicht weiterführend medientheoretisch besprechen; es dient auch nicht dem Vorwurf, ‚die Medien‘ würden manipulieren, selbst wenn es sich bei einigen Angaben um Falschaussagen handelt. Vielmehr dient er mir als Beispiel für den ‚Betroffenheitsdiskurs‘ auf der Mikroebene und wie sich in ihm ein möglicher hegemonialer Diskurs in der Berichterstattung über Computerspiele ausprägt – gut sichtbar ist anhand des Beitrages aber auch, wie unklar die Spielmechanik von digitalen Spielen anscheinend noch ist. Im Anschluss daran werde ich den allgemeinen Diskurs über Killerspiele auf der Makroebene betrachten und unter Zuhilfenahme schon erwähnter Aspekte versuchen, die jeweiligen Problemfelder, um die wahrscheinlich wirklich verhandelt wird, herauszustellen. 3.1



Morden und Foltern als Freizeitspaß



Der Fernsehbeitrag, den ich im Folgenden besprechen werde, heißt Morden und Foltern als Freizeitspaß - Killerspiele im Internet44 und wurde am 22.02.2007 im 45-minütigen ARDPolitmagazin ‚Panorama‘ gesendet. Er greift die an den Amoklauf von Emsdetten anschließende Diskussion um schärfere Jugendschutzbestimmungen, insbesondere ein Killerspiel-Verbot, auf und verweist gleichzeitig auf die Gefahren eines ungefilterten Internets. Der Bericht löste massive Reaktionen vor allem unter Spielern aus, u. a. gab es Beschwerden beim Rundfunkrat des NDR, die aber allesamt abgewiesen wurden (vgl. Dittmayer 2008b und Killer-spiele.info 2008). Die rechtlichen Forderungen, die sich aus dem Beitrag ergeben, wurden indirekt schon in 2.6.2 angesprochen, prominente Fürsprecher im Beitrag für eine Erweiterung des §131 sind Uwe Schünemann, Günther Beckstein sowie Albert Bischeltsrieder. Im Beitrag wird die weitergehende, befürwortete Reglementierung dadurch begründet, dass „der zuständige §131 nur die reine Darstellung von Gewalttätigkeiten gegen



44



Wobei der Untertitel Killerspiele im Internet eigentlich nicht zutrifft: Es wird im Beitrag zwar vor den Gefahren des Internets gewarnt, ebenso wird Call Of Duty 2 als online-fähiges Mehrspieler-Spiel vorgestellt. Zu sehen sind aber fast ausschließlich Einzelspieler-Szenen oder Szenen aus Spielen, die nicht über das Internet gespielt werden können.
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Menschen unter Strafe [stellt]. Reale Bilder werden dabei von Gerichten eher verboten als künstliche Computerszenen“ (Panorama Sendung).45 Dies liegt wahrscheinlich, wie schon angemerkt, daran, dass Delikte mit einer realen Personengefährdung eine höhere Priorität einnehmen. Ein Verbot von bestimmten Spielen wäre auf Basis der bestehenden Rechtslage trotzdem möglich, nämlich wenn dem Spieler ermöglicht wird, „grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen“ auszuüben, wie es im Gesetzestext heißt. Eine Verbotsmöglichkeit ist also nicht nur bei medialen
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Bundesjustizministerin Brigitte Zypries kommt im Beitrag nur einmal zu Wort. Sie äußert die nach ihrer Meinung problemlose Anwendung des bestehenden §131 auf sogenannte Killerspiele. Implizit verdeutlicht dieser Beitrag symptomatische Vorurteile und die im ersten Teil aufgezeigte Problematik des Medien-Diskurses, so dass er über sich hinausweist. Er steht stellvertretend für eine Reihe von Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender in diesem Zeitraum und zu diesem Thema, die eine einseitige Darstellung teilen und damit den hegemonialen Diskurs zu gewalthaltigen Computerspielen vertreten.46 Die Gesamtlänge des Beitrages inkl. An- und Abmoderation sowie die Einblendung der Produktionsbeteiligten beträgt 6 Minuten und 31 Sekunden, die reine Lauflänge des Beitrages beläuft sich auf 5 Minuten und 46 Sekunden. Die Autoren des Beitrages sind Thomas Berndt und Sonia Mayr. Für den Schnitt war Maria Klindworth verantwortlich, an- und abmoderiert wurde von Anja Reschke.



45



Im Folgenden vermerke ich Zitate aus der Mitschrift der Sendung als Panorama Sendung und Zitate aus der im Forum veröffentlichten Stellungnahme als Panorama Antwort. Siehe hierfür Text 1 und 2 im Anhang.



46



Zu nennen wären hier die ‚Frontal21‘-Beiträge Video-Gemetzel im Kinderzimmer (09.11.2004) und Gewalt ohne Grenzen: Brutale Computerspiele im Kinderzimmer (26.04.2005), der ‚Kontraste‘-Beitrag Killerspiele als Gebrauchsanleitung (23.11.2006) sowie ‚Hart aber fair‘ mit dem Thema: Vom Ballerspiel zum Amoklauf (22.11.2006). Einer der wenigen positiven Beiträge zum Thema wurde am 04.03.2007 in der Sendung ‚Welt der Wunder‘ auf RTL2 gesendet. Auch wenn hier die Zielgruppe eine Rolle spielen mag (hat RTL2 doch ein vielfach jüngeres Publikum als die ARD), ist es interessant zu sehen, dass ein Sender, der sonst nicht unbedingt durch Recherchebeiträge auffällig wird, einen gut recherchierten Beitrag zu einem hochemotionalen Thema verfassen kann.
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3.1.1



Die Hot Coffee Mod und der Vergewaltigungsvorwurf



Eine der auffälligsten Unwahrheiten und somit Hauptkritikpunkt am Beitrag in den Beschwerden beim Rundfunkrat stellte das Zeigen einer Szene aus der Hot Coffee Mod47 des Spieles GTA San Andreas (GTA SA) dar, welche als eigenständiges Vergewaltigungsspiel deklariert wurde. In GTA SA kann man sich als Neuerung in der Spielserie mit Frauen treffen. Dies führt dann soweit, dass man nach einem erfolgreichen Date auf einen Kaffee ins Haus gebeten wird. Nun sieht man das Haus aus einer Außenansicht während Sex-Geräusche zu vernehmen sind; man kann aber nicht in die Handlung eingreifen, noch sieht man etwas von dieser. Die Hot Coffee Mod aktiviert im Grunde nur im Quellcode vorhandene SexMinispielchen, die auf dieses Angebot folgen sollten. Der Publisher ‚Rockstar‘ hatte den Trigger für diese Spielchen vor der Auslieferung des Spiels aber entfernt, den Quellcode jedoch nicht. Durch das Herunterladen einer Modifikation waren diese anwählbar. Innerhalb des Spieles handelt es sich dabei ausdrücklich um einvernehmlichen Sex, man wird von der Frau auf einen ‚Kaffee‘ eingeladen, daher der Name der Modifikation. Auch gibt es im gesamten Spiel insgesamt nur sechs Frauen, mit denen man sich verabreden kann und für die allgemeine Handlung sind die Dates unerheblich. Im Beitrag wurde das Spielziel so gesehen: „Wer möglichst viele Frauen vergewaltigt, gewinnt“ (Panorama Beitrag). Musikalisch begleitet wurde dies von dem Lied ‚Rape Me‘ von Nirvana, das im Spiel selbst gar nicht enthalten ist. Dies muss keine wissentliche Manipulation darstellen, wurde mir doch von der ‚Panorama‘-Redaktion erklärt, man hätte das Video in dieser Form ohne Nachprüfung aus dem Internet übernommen, mangelnde Recherche stellt es dennoch dar. In der Erwiderung in ihrem Forum äußert sich ‚Panorama‘ folgendermaßen: Insgesamt denken wir, dass man derartige Spielmöglichkeiten durchaus als extrem frauenfeindlich und möglicherweise auch als Vergewaltigung werten könnte. Die Formulierung in unserem Kommentar "möglichst viele Frauen vergewaltigen", mag in diesem Zusammenhang etwas verkürzt gewesen sein. (Panorama Antwort Punkt 9)



Auch wird nicht darauf hingewiesen, dass es sich um kein eigenständiges Spiel handelt, sondern
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Vergewaltigungsvorwurf) aber nur gesagt: „Und was es nicht an der Ladentheke zu kaufen gibt, holen sich selbst Kinder problemlos aus dem Internet“ (Panorama Sendung). Dies möchte man so verstanden wissen: In Bezug auf GTA - San Andreas haben wir im Text deutlich darauf hingewiesen, dass die offizielle Handelsvariante diese Szenen nicht enthält, sondern, dass die gezeigte Spielvariante nur illegal über das Internet mit Sex-Szenen erweitert werden kann, z. B. über P2P Netze. (Antwort Punkt 9) 47



Für einführende Informationen vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_coffee_mod.
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Im Beitrag wurde nicht erwähnt, dass es eine offizielle Handelsvariante gibt, welche erweiterbar ist, vielmehr wurde es als eigenständiges Spiel eingeführt. Dabei ist gerade die Unterscheidung zwischen einem offiziell erschienenen Produkt und einer inoffiziellen Modifikation elementar für die Diskussion um Spielverbote: Ist es ein legal zu beziehendes Produkt, welches durch die USK geprüft wurde und den normalen Vertriebswegen unterliegt oder handelt es sich um eine Modifikation, die auf bestimmten Seiten oder mit bestimmten Programmen herunterladbar ist? Die Erweiterung eines Spieles selbst stellt an sich auch keine illegale Handlung dar, erst recht nicht, wenn ausschließlich schon vorhandener Quellcode aktiviert wird. 3.1.2



PanAmp und der Ego-Shooter Filter



Im Beitrag kommt Bert Weingarten, Mitarbeiter von PanAmp, einer Internetsicherheitsfirma, als Experte über die Call of Duty 2-Szene zu Wort. Hierbei handelt es sich um einen EgoShooter, der im 2. Weltkrieg spielt. Weingarten wird als neutrale Person eingeführt, wobei er durch seine hauptberufliche Arbeit durchaus finanzielle Interessen vertritt: PanAmp stellt Filtersysteme her, unter anderem einen so genannten Ego-Shooter-Filter48 (vgl. Bastian Birke 2007a). Dieser soll den Download oder den Zugang zu Online-Servern für Ego-Shooter unterbinden, so dass ein Spielen über das Internet nicht mehr möglich ist. Ebenso soll der Schutz vor dem Herunterladen verfassungsfeindlicher Erweiterungen gewährleistet sein. Birke erhebt zudem den Vorwurf, dass PanAmp zusätzlich Inhalte zur Sendung (für den Aspekt des Spiels Call of Duty 2) beigesteuert haben soll. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass sich Weingarten in einem Beitrag von Thomas Berndt äußert: So durfte er sich schon mehrmals zur Terror- oder Bombengefahr aus dem Internet äußern (vgl. ebd.), PanAmp vertreibt auch hierfür Filtersysteme, die den Zugang zu bestimmten Internetseiten sperren sollen. Dieses Vorgehen scheint bedenklich: Nicht, dass ein Mitarbeiter einer Firma als Experte für ein Thema auftritt, sondern dass er sich in einem Beitrag äußert, der stärkere Gesetze propagiert, und seine Firma die anschließend notwendigen passenden Filterlösungen vertreibt um diese Gesetze auch im Internet durchsetzen zu können sowie zusätzlich diese Teile für einen Beitrag eines öffentlich-rechtlichen Senders auch selber produzieren darf.49



48



Siehe Text 3 im Anhang.
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Passend zu der restriktiven Technik der Internetfilterung ist auch Weingartens Vorstellung kultureller Harmonie, im Vorfeld des Beitrages veröffentlicht in einer Pressemitteilung von PanAmp am 25.01.2007: „Jeder Innenminister, der Killerspiele nicht unmittelbar in die rechtlichen Schranken verweist, versündigt sich an den Online-Spielern und an der kulturellen Harmonie in Europa" (Pressemitteilung PanAmp).



42



3.1.3



Fehlender Hinweis auf bestehende Alterskennzeichnungen, USK und BPjM



Im Beitrag fehlen jegliche Hinweise auf die bestehenden Alterskennzeichnungen der genannten Spiele. So sind die meisten der gezeigten Spiele mit dem Siegel ‚Keine Jugendfreigabe‘ erschienen, GTA SA ist in der deutschen, geschnittenen Version ‚ab 16 Jahren‘50 (die englische Originalversion ‚Keine Jugendfreigabe‘) erhältlich, Condemned ist als einziges Spiel indiziert. Dies wird zu keiner Zeit erwähnt, es wird dabei impliziert, diese Spiele seien ohne weiteres für Jugendliche erhältlich. So erfährt man durch die Off-Stimme, nachdem Günther Beckstein die Unzulänglichkeit des bestehenden Gesetzes anprangerte: „Übrigens: jeder zweite 15jährige in Deutschland hat ein derartiges Killerspiel schon ausprobiert“ (Panorama Sendung). Dies mag faktisch richtig sein, hat aber direkt nichts damit zu tun, dass diese Spiele nicht für sie freigegeben wurden. Die USK sowie die BPjM werden im Beitrag dann auch gar nicht erwähnt, ebenso wenig die bestehenden Vertriebsbeschränkungen bei indizierten Spielen. Letztendlich schreibt man einem Herstellungsverbot eine „Signalwirkung an die Hersteller [zu] derartige Spiele gar nicht erst zu produzieren“ (Panorama Antwort Punkt 2). Wie schon erwähnt, geht dieser Gedanke fehl, wurden doch z. B. alle gezeigten Spiele im Ausland produziert. 3.1.4



Die Inszenierung der interviewten Spieler und die Berichterstattung über Call of Duty 2



Als potentielle Gegner eines Verbotes wurden zwei Call of Duty 2 (CoD2)-Spieler interviewt. Allerdings wurden diese durchweg negativ in Szene gesetzt. Die Beschreibung des Spiels CoD2 legt dabei schon die Stimmung für den gesamten Beitrag fest: „Das Ziel: Möglichst viele Menschen töten, je blutiger desto besser“ (Panorama Sendung). Dies ist bis auf den Mehrspieler-Modus Deathmatch falsch51: Im normalen Spiel und auch den meisten MultiplayerVarianten geht es um das Erfüllen von bestimmten Zielen und Missionen als Team, dies wird ebenfalls auf internationalen Turnieren gespielt. Wie viele gegnerische Figuren man dabei eliminiert und wie blutig dies geschieht, ist ohne Belang, die Aussage ist also irreführend und wiederum ein gutes Beispiel für die Problematik, die Computerspiele im Gegensatz zu Filmen oder anderen Medien aufwerfen: Bei einem Film sind Personen gleichmäßig involviert, wie ein Spieler ein Computerspiel erlebt, ist aber im höchsten Grade abweichend von der 50



Schnittbericht: http://schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3163 (abgerufen: 27.02.2009).



51 Wobei auch niemals Menschen getötet werden. Es handelt sich immer um durch Pixel dargestellte und animierte Spielfiguren.
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Wahrnehmung eines nichtspielenden Betrachters. Die Spielmechanik korrekt wiederzugeben sollte also Anspruch jeder Berichterstattung über Computerspiele sein. Die Spieler äußern sich dazu, wie real das Spiel aussieht, dass das Blut ein guter Nebeneffekt für besagten Realismus sei und dass es – wie beim Fußball – um das reine Kämpfen gehe. Diese Aussagen sind relativ unglücklich gewählt, allerdings gibt es in ihrem Forum eine Richtigstellung. Demnach hätte das Interview insgesamt fünf Stunden gedauert, woraus nur zwei Aussagen gewählt wurden – die ‚Panorama‘-Redaktion verneint dies jedoch, es wäre ein branchenübliches Interview von 40 Minuten geführt worden. Weiter führen die Spieler in ihrer Richtigstellung aus, es seien nur Aussagen gezeigt [worden], keine Fragen dazu. Fragen wegen dem vielen Blut z. B.: Worauf meine Antwort war, das (sic!) durch die heutige Hardware es erst möglich ist so etwas darzustellen wurden nicht gesendet. Auch auf die Frage der Reporterin: Warum COD2 und nicht Fußball (ist ja auch ein Mannschaftssport)? Sagte ich der Reporterin: "Das (sic!) ich in meiner Freizeit hauptsächlich Trainer, Schiedsrichter und Spieler bin." Das wurde nicht gesendet. (Wichmann 2007)



Die einseitige Darstellung von in diesem Medium nicht professionell verankerten Personen stellt dabei nun nicht gerade eine faire Berichterstattung dar. Beim Spielen selbst werden die interviewten Personen zudem auf eine gewisse Art der klischeehaften Vorstellung des isolierten Computerspielers inszeniert: dunkles Zimmer, Kamerawinkel von unten, fahles Monitor-Licht auf dem Gesicht. Weiter geben sie an, dass eine bestimmte Szene im Beitrag gar nicht von ihnen stammt. In besagter Szene wird wiederholt auf eine bereits tote Figur geschossen, der Avatar lädt nach und feuert weiter. Anschließend wird das Lachen eines der Spieler eingeschnitten. Bei diesem Schnitt handelt es sich laut Aussage der Spieler um Manipulation, denn, so zynisch das klingen mag, man würde keine Munition auf eine tote Figur verwenden, ist diese doch begrenzt, die gezeigte Szene macht spielerisch also keinen Sinn. Das eingeschnittene Lachen galt folglich gar nicht dieser Szene, stammt sie ja offensichtlich auch nicht von den Spielern selbst: „Mein lächeln (sic!) bezog sich auf eine Lustige (sic!) Aussage in Teamspeak nicht auf irgendwelche Leichenballerei. Die gezeigten Szenen werden die mit Sicherheit selber gemacht haben. Von uns stammen sie jedenfalls nicht“ (ebd.). Der damalige Intendant des NDR, Jobst Plog, verteidigt diesen sinnentstellenden Schnitt: „Diese ‚Freude‘ nach einem Treffer wurde im Beitrag zwischen Spielszenen eingeschnitten, wie es in einem ‚gebauten Beitrag‘ durchaus üblich ist“ (Dittmayer 2008a). Begründet wird dies dadurch, dass im normalen Spielverlauf ja auch „aus Maschinengewehren auf Gegenspieler gefeuert [wurde], auch auf bereits getroffene. […] Und natürlich freuen sich Spieler, wie gezeigt, wenn sie Treffer landen“ (ebd.). Das ist beides grundsätzlich richtig, nicht aber in diesem Zusammenhang: Man muss gegnerische Figuren schließlich nicht nur treffen, sondern auch ausschalten. Man würde aber nicht 44



weiterschießen, wenn sie schon tot sind. Denn die Freude (vgl. Ego-Emotionen) entsteht eben dadurch, dass man schneller und besser war als der Gegner. Dies ist bei toten und wehrlosen Gegnern nicht gegeben. Auch hier scheint es wieder das grundlegende Problem zu sein, in einem kurzen Fernsehbeitrag durch das Schneiden komplexe Sachverhalte komprimiert wiedergeben zu wollen, wobei das Ergebnis aufgrund von Unverständnis der Spielmechanik gegenüber sinnentstellend ist. Letztendlich werden Videospieler allgemein als besonders empfänglich für Nazi-Thematik dargestellt. Die CoD2-Szene wird so umschrieben: „Familienväter, Schüler, Nazis“ (Panorama Sendung), die Spielerszene allgemein durch „Hinrichten, quälen, morden. Rund 1,5 Millionen spielen in Deutschland sogenannte Egoshooter - Killerspiele“ (ebd.). Weingarten erwähnt zudem, dass man das Spiel problemlos mit SS-Runen oder Hakenkreuzen erweitern kann – was keine Neuigkeit darstellt, kann man doch jedes Buch, Comic oder Kunstwerk verändern oder erweitern; das Revolutionäre bei einem digitalen Medium wie dem Computerspiel ist nur, wie kompromisslos eine individuelle Modifikation in das Gesamtwerk implantiert werden kann. Wie bei der erwähnten Bestrafung des Killerspielbesitzes analog zu Kinderpornographie dient die Beschreibung der Gruppe ‚Spieler‘ durch die Erwähnung ‚Nazi‘ einer moralischen Diskreditierung. Eine weitere sachliche Diskussion mit diesen Teilnehmern scheint dadurch nicht möglich bzw. sinnvoll. ‚Panorama‘ wollte laut Eigenaussage nur „exemplarisch zum Ausdruck bringen, das (sic!) es ein breites Spektrum von Spielern gibt“ (Panorama Antwort Punkt 7). Dabei mag es durchaus eine rechtsradikale Szene geben, die mit Vorliebe EgoShooter wie CoD2 spielt, die im 2. Weltkrieg angesiedelt sind. Was sagt dies aber genau über das Spiel selbst aus? Dass Rechtsradikale einen 2. Weltkriegs-Shooter gerne mit Hakenkreuzen oder ähnlichen verfassungsfeindlichen Symbolen erweitern (welche übrigens in der Originalversion enthalten waren und nur für einen Vertrieb in Deutschland entfernt wurden), scheint unstrittig. Ohne wissenschaftliche Belege aber an eine solch normative Kraft des Settings zu glauben, dass man durch das Spielen der normalen, nicht veränderten Version einer überdurchschnittlichen Gefährdung ausgesetzt ist, bleibt problematisch. Denn die reine Existenz einer rechtsradikalen CoD2-Szene sagt nichts über das Spiel oder etwaige andere Spieler aus.
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3.2



Schlussdiskussion



Laut dem ‚Panorama‘-Beitrag hat jeder zweite 15jährige angeblich schon Ego-Shooter für Volljährige gespielt – und dies stellt offensichtlich ein Problem dar, Vertriebswege können unter Nichteinhaltung der Altersgrenze umgangen werden. Gerade das Internet hat dies vereinfacht. Als Grund für diese hohe Zahl kann aber nicht die aktuelle Gesetzeslage dienen, denn Jugendliche dürfen diese Spiele nicht erwerben. Hier wird ein Problem in der Argumentation des Beitrages und eine unausgesprochene Forderung deutlich: Es wird ein Spielverbot gefordert, gleichzeitig wird im Hinblick auf eine vernetzte Welt aber erwähnt, dass sich selbst Kinder alles aus dem Internet herunterladen können (insgesamt zweimal im Beitrag). Ein Verbot wäre somit zwecklos, wäre dies doch auf Deutschland beschränkt, folgerichtig wäre die (höchst undemokratische) Tendenz Internetfilterung. Auf ein weitverbreitetes gesellschaftliches Phänomen und Kulturgut aber mit Zensur zu reagieren, wie dies in totalitären Staaten möglich wäre, sollte in einer Demokratie das letzte Mittel der Wahl darstellen. Den Beitrag sowie die abschließenden Überlegungen betreffend sind nun zwei Gedanken relevant: 1. Die Berichte über "Killerspiele" lassen also auch Fragen der Ethik an die etablierten Medien aufkommen, die in anderen Zusammenhängen so nicht gestellt werden. Denn hier werden Fälschungen und Manipulationen plötzlich einem Massenpublikum bewusst, das Fernsehberichte sonst kaum kritisch hinterfragen würde. (Birke 2007a) 2. Die Gewalt-in-den-Medien-Diskussion hat Ursache und Wirkung vertauscht, sie nimmt insbesondere in der Argumentation der ‚Sittenwächter‘ und Prohibitionsbefürworter bestimmte wissenschaftliche Befunde nicht wahr und entlarvt sich zusehends als politische Ersatzbefriedigung für unbestreitbar notwendige Maßnahmen zur Eindämmung gesellschaftlicher Gewalt. (Fischer/Niemann/Stodiek 1996: 280, zitiert nach Seim 1998: 85)



In diesem Kontext muss der gesamte Beitrag gesehen werden, verdeutlicht wird dies durch die Erklärung der ‚Panorama‘-Redaktion: Demnach ging es „nicht darum, wissenschaftlich die Wirkung derartiger Spiele zu diskutieren. Es geht primär um die politische Verbotsdebatte, die sich auch in der aktuellen Bundesratsinitiative ausdrückt“ (Panorama Antwort Punkt 10). Dadurch wird aber ein wissenschaftlicher Konsens vorausgesetzt, der nicht gegeben ist. Die Diskussion um Killerspiele und ganz allgemein um Verbot und Zensur wird schon immer von zwei extremen Positionen geführt, die sich oft verständnislos gegenüberstehen. „Dies steht natürlich nicht in einem historisch luftleeren Raum. Die Positionen haben traditionelle Wurzeln und sind Ausdruck der politischen und sozialen Befindlichkeit“ (Seim 2007). Der ‚Panorama‘-Beitrag repräsentiert nun die dritte Stufe einer moral panic, die versuchte soziale Kontrolle über die ausgemachten Urheber, in diesem Fall die Spieler von 46



gewalthaltigen Computerspielen. Die erste Stufe wäre der Amoklauf in Emsdetten selbst, dabei wurden bei dem Täter bestimmte Spiele gefunden und die Berichterstattung über mögliche Ursachen begann. Die zweite Stufe, der Expertendiskurs und die Verallgemeinerung auf gesamtgesellschaftliche Zustände, ist auch im besprochenen Beitrag anzutreffen: So wird Weingarten als Kenner der Szene eingeführt und Bischeltsrieder (Landeskriminalamt Bayern) erwähnt, dass er aufgrund der aktuellen Gesetzeslage nichts unternehmen könne. Die Ursache, nämlich die Spiele, wurde schon ausgemacht, die ‚umfangreichen sozialen Konsequenzen‘ wären demnach, dass schon jeder zweite 15jährige in Kontakt mit ihnen war und aufgrund dessen gefährdet ist; man habe es also, einfacher gesagt, erst mit der Spitze des Eisberges zu tun. Das eine moral panic auslösende Ereignis kann in einem kommunikationswissenschaftlichen Zusammenhang (unter dem Überbegriff Framing) demnach auch Schlüsselereignis genannt werden: Bestimmte Ereignisse „fungieren als Schlüsselereignisse, die den Bezugsrahmen für die nachfolgende Berichterstattung entweder neu setzen oder bereits bestehende Maßstäbe verändern“ (Scheufele/Brosius 1999: 409). Frames werden in der Kommunikationswissenschaft (und auch allgemein) als Interpretationsmuster verstanden, gerade auch für die journalistische Arbeit ist dies erforderlich, um Ereignisse sinnvoll einzuordnen und zu beurteilen; dies geschieht, „indem sie bestimme Aspekte in den Vordergrund rücken, während sie andere vernachlässigen“ (Scheufele/Brosius 1999: 410). Im Hinblick auf einen Überblick über den Diskurs, der an Computerspielen festgemacht wird, muss genau dieser Umstand also berücksichtigt werden: Die Entscheidung, was berichtenswert ist, orientiert sich nicht an der Realität, sondern an den von Journalisten etablierten Hypothesen über Realität. […] Journalistische Selektionskriterien sind also entgegen der (impliziten) Annahme der Nachrichtenselektionsforschung nicht unanfechtbar. (Scheufele/Brosius 1999: 426; Hervorhebung im Original)



Hier befindet sich der Schnittpunkt zu den abschließenden Betrachtungen dieser Arbeit: So wie journalistische Frames für die Berichterstattung vorliegen, wird auch unsere Lesart der Realität gerahmt, dies geschieht z.B. durch hegemoniale Diskurse oder hegemoniale Konstellationen (oder eben spezifische Schemata bzw. Deutungsmuster). In diesem Zusammenhang wird ein hegemonialer Diskurs nicht in einem marxistischen Sinne verstanden, vielmehr bedeutet es, dass ein Diskurs stärker ist als ein anderer, er ist gesellschaftlich verankerter als der andere. Ein Diskurs selbst kann Sprechhandlungen, aber auch jedwede andere soziale Handlung beinhalten; in diesem konkreten Fall sollte man besser Mediendiskurs oder medienvermittelten öffentlichen Diskurs als Begriffe wählen (vgl. Scheufele 2003: 42). Diskurse allgemein haben 47



nun vor allem mit Macht, konkreter mit Machtbeziehungen zu tun. Ähnlich wie Foucault, für den sie immer reziprok sind, da seiner Meinung nach alles Diskurs ist und die bloße Existenz eines dominanten Diskurses somit einen Gegendiskurs ermöglicht (vgl. Foucault 1976: 100f.), wird dies durch Howarth und Stavrakakis gesehen, sie betonen die Verletzlichkeit dominanter oder hegemonialer Diskurse: „Discourses are contigent and historical constructions, which are always vulnerable to those political forces excluded in their production” (Howart/Stavrakakis 2000: 4). So muss Birkes Ausführung über die breite Sensibilisierung des Publikums für eine kritische Rezeption verstanden werden. Es wird also konstatiert, dass es keine vollständig hegemonialen Diskurse geben kann, es sich also immer um veränderbare Machtbeziehungen handelt (deswegen ist der dynamischere Begriff der Hegemonie im Gegensatz zur Ideologie treffender). Gleichzeitig muss aber verstanden werden, dass nicht jeder Diskurs gleichmäßig erfolgreich bzw. erfolglos ist: “It would be incorrect to conclude at this high level of abstraction that all discourses are equally successful or unsuccessful in their attempts to achieve hegemony” (Howarth/Stavrakakis 2000: 15). Hegemonie bedeutet also vereinfacht, dass eine Idee zu einem gewissen Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft stärker konsensfähig ist als eine andere, dass eine Gesellschaft bestimmte Überlegungen als gesetzt ansieht. Gerade weil Diskurse nun Machtbeziehungen darstellen, wird die anhaltende Debatte um die Schädlichkeit gewalthaltiger Computerspiele weiterhin wissenschaftlich, medial und gesellschaftlich fortgeführt werden: Man unterdrückt diese Debatte auch deshalb nicht, weil es um Definitionsansprüche und Kontrollängste, weil es im Kern um Machtfragen geht. Wer sagen kann, worin die Leistung eines Mediums besteht, sagt damit auch, was passieren könnte, wenn dieses Medium in seiner Nutzung außer Kontrolle gerät, wenn also seine Leistungen unkontrollierbar werden. (Schneider 2008: 9)



Bis hierher waren die Ausführungen dieser Arbeit weitestgehend auf der Mikroebene angesiedelt – so handelt es sich z.B. bei der Medienwirkungsforschung auch um das Aushandeln von Machtrelationen auf der Mikroebene – das Gleiche gilt für die Besprechung des Fernsehbeitrages. Durch dessen Eingliederung in den moral panic-Diskurs, oder besser, den Diskurs über gewalthaltige Computerspiele insgesamt, möchte ich abschließend diesen auf der Makroebene betrachten. Denn was genau besagt die Schlussfolgerung, dass es sich bei einer auffallend negativen Berichterstattung, die zudem Strukturmerkmale der moral panic aufweist, um einen hegemonialen Diskurs handelt? Dass dies schon daran festgemacht werden kann, dass sich ein Begriff wie Killerspiel synonym für das Genre der Ego-Shooter oder für gewalthaltige Computerspiele allgemein etabliert? Erst einmal sagt das nicht viel aus, denn so funktioniert politische Öffentlichkeit, wie beschrieben ist auch immer die Möglichkeit gegeben, dominante Wahrnehmungsstrukturen zu verändern. Um diesen Metadiskurs führen 48



zu können, muss wiederum gefragt werden, worum eigentlich verhandelt wird, genauer: Um welche Werte wird gekämpft? Denn bei oberflächlicher Betrachtung scheint es, wie so oft bei Verbotsbemühungen im Bereich der Medien, dass man tatsächlich Werte und Moral verhandeln möchte. Und dafür müssen Betrachtungen wieder auf der Mikroebene geführt werden. Eine grundsätzliche Frage, ähnlich dem Umstand der unterschiedlichen Perspektive zwischen Spieler und Nicht-Spieler, bleibt die Überwindung der Schwierigkeit für NichtSpieler sowie den Mediendiskurs an sich, zwischen Dargestelltem und der realen Entsprechung zu unterscheiden: Man ist sich in der Rezeption zwar der Unwirklichkeit des Dargestellten gewiss, man erfährt aber nicht mit ebensolch deutlicher Gewissheit die formästhetischen Prinzipien, auf denen die Unwirklichkeit des Dargestellten beruht. Man erlebt einerseits den ontologischen Abstand zwischen den manifesten Darstellungsinhalten und der wirklichen Welt, andererseits fehlen einem die Anhaltspunkte und Kategorien, diesen Abstand reflexiv zu bestimmen. […] Da dem Urteilsvermögen ein Begriff fehlt, um die Darstellungshandlung von der dargestellten Handlung zu unterscheiden, überträgt sich die moralische Qualität der dargestellten Handlung unmittelbar auf die Darstellungshandlung selbst und motiviert im Fall einer Gewaltdarstellung oder einer Darstellung des öffentlich Tabuierten die moralische Ächtung der Darstellungshandlung. (Venus 2007: 11; Hervorhebung im Original)



Dies wird nun auch am Medium festgemacht, da dieses einem ja erst bestimmte Aktionen ermöglicht, und führt wieder an den Beginn der Arbeit, genauer zu Mertens‘ Ausführungen über die Abstraktheit des Strukturwandels, mit der man es zu tun hat, so dass das eigene Unbehagen über den Medienwechsel am Inhalt und dem Medium festgemacht wird. Dies ist folgerichtig, stellen doch mediale Innovationen Quantensprünge dar, die bereits bestehende gesellschaftliche Entwicklungen und Konfliktlinien, ähnlich einem Katalysator, verdichten und weitergehend gesellschaftliche Entwicklungen wiederum strukturieren. Um dies zu spezifizieren, werde ich die vier Hauptbestandteile des hegemonialen Diskurses betrachten. Dies geschieht zusammenfassend, wurden die meisten Aspekte doch schon erwähnt. Sittlichkeit In der anhaltenden Diskussion fallen immer wieder Äußerungen der Art ‚das tut man nicht‘. Und, wie breit beschrieben, gilt dieser Vorwurf dementsprechend dem Medium, das dies in der Form erst ermöglicht. Dabei wurde nie zuvor in dieser Vollendung der kriegerische Charakter von Spielen allgemein vermittelbar gemacht wie dies heutzutage durch digitale Welten ermöglicht wird – wohlgemerkt nur im Bereich der Simulation, man denke an z.B. Gladiatorenkämpfe, bei denen reale Personen zu Schaden kamen. Eine Bildsprache, in der alles möglich scheint und darstellbar ist – Kinderpornographie ebenso wie Folter und Verstümmelung – scheint bei Kritikern des Mediums Computerspiel dazu zu führen, von der 49
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Handlungsfreiheit auf einen gesamtgesellschaftlichen Verfall von Werten zu referieren. Denn wie könnte eine gesunde Gesellschaft eine Industrie hervorbringen, die Spiele produziert, in denen man neben Auto fahren und Dart spielen auch Prostituierte besuchen kann, um sein Gesundheitslevel im Spiel wieder aufzufrischen? Dabei wird das Spiel, im Gegensatz zu Huizingas Kulturtheorie, anscheinend nicht als etwas gesehen, dass sein Ziel „in sich selber hat“ und charakterisiert wird durch das „Anderssein als das gewöhnliche Leben“, sondern als etwas, dass stellvertretend steht für den Zustand einer Gesellschaft. Oder anders: Im Sinne der Ausführungen Benjamins möchte man sich nicht damit abfinden, dass dieses Genre der Spiele einen Kommentar zu unseren jetzigen (westlichen) Gesellschaften darstellt. Individualismus Ebenso scheint es, als ob Kritiker die Entwicklung der Individualisierung nicht gutheißen und, weiterführend, diese am liebsten rückgängig machen würden, es sich also um ein Eintreten für eine Ent-Individualisierung handelt. Dabei ist unbestreitbar, dass diese Entwicklung Probleme mit sich gebracht hat, zusammen mit den folgenden Begriffen wäre dies sogar eine der großen Problemstellungen, der sich Gesellschaften im 21. Jahrhundert aussetzen müssen: Wie gehen wir mit einer Kultur und Lebensart um, die einerseits über tausende von Kilometern vernetzbar ist, aber gleichzeitig in ihrem Erleben zunehmend zersplittert? Der Individualismus führt auch dazu, dass viele Aufgaben, die früher von dem Staat als moralische Instanz oder einer örtlichen Gemeinschaft übernommen wurden, heutzutage von der Familie aufgefangen werden müssten. Gerade im Bereich der Medienkompetenz bleibt dies kritisch, ergeben sich doch zwei Grundprobleme: Erstens verfügt die Jugend (noch) über einen selbstsichereren Zugang zu besagtem Medium, dies wird sich selbstverständlich mit der Zeit ändern. Das zweite Problem wiegt schwerer, denn was ist mit Kindern und Jugendlichen, deren Familie dies aus verschiedenen Gründen nicht auffangen kann? Dieser Aspekt spricht nicht nur den Allgemeinplatz der Vermittlung von Medienkompetenz an, vielmehr geht es darum, bestimmte soziale Probleme bei Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu erkennen, so dass es, bei bestimmten prädisponiertem Verhalten, erst gar nicht zu einer downward spiral kommen kann. Vor diesem Hintergrund muss die Ablehnung eines Mediums verstanden werden, das Menschen scheinbar isoliert; dass sich durch das gemeinsame Spielen über das Internet und anschließende Clan-Treffen bei z.B. World of Warcraft auch Freundschaften bilden können, ist schwer vermittelbar. Und so befindet Uwe Schünemann einerseits, dass „die Vermittlung von Werten durch den Schießsport an unsere Kinder und Jugendlichen […] zur Integration in die örtliche Gemeinschaft“ (zitiert nach Lott 2006) beiträgt, andererseits aber, dass virtuelle 50



Schießübungen einen gegensätzlichen Effekt ausüben. Dies spricht dafür, dass das Internet nicht als ein Ort angesehen wird, an dem Gemeinschaft entstehen kann, ebenso für eine Auffassung von Spielen gegensätzlich zu der von Kutner und Olson, wonach Computerspiele bei heutigen Kindern und Jugendlichen einen nicht zu unterschätzenden sozialen Faktor darstellen. Autonomie Dieser Punkt schließt direkt an den vorhergehenden an, erzeugt individuelle Rezeption und Nutzung doch vor allem eine Autonomie des Individuums. Dies referiert selbstverständlich auch auf die schon erwähnte Selbstsozialisation der Kinder und Jugendlichen. So muss angenommen werden, dass die Peer-Group heutzutage eine deutlich stärkere Rolle bei der Sozialisation darstellt. Autonomie wird nun, vereinfacht ausgedrückt, anscheinend besonders von „dem traditionellen Mediensystem“ abgelehnt. Während Massenkommunikation einmal Kommunikation für die Massen war, gefiltert von Medien als Gatekeeper, so ist es heutzutage Kommunikation zwischen Massen, teilweise ohne dazwischengeschaltete Instanzen (z.B. Blogs, Twitter). Ungewollt ist diese Freiheit aber scheinbar nicht nur bei den Medienmachern, sondern auch bei anderen Personengruppen, wird pädagogisches Intervenieren doch erschwert. Die Probleme, die die Individualisierung und die Autonomie aufwerfen, könnte man zudem noch als Generationenproblem begreifen. Vor allem vor dem Hintergrund der Digital Natives und Digital Immigrants würde der Grad der Individualisierung und der Autonomie einen Bruch des interkulturellen Transfers darstellen, zusätzlich wäre auch eine Deutungshoheit über einen zu vermittelnden Gegenstand verloren gegangen. Entfremdung Immersion, das Ein- oder Abtauchen in eine fremde, virtuelle Welt, erklärt durch seine Beschreibung schon die Angst davor – und was folgt auf eine vollständige Immersion? Es ist die Angst vor einer Art Cyborg, dem Menschen, der das Digitale und Virtuelle als eine reale Erweiterung seiner Selbst empfindet. Eine Entwicklung, betrachtet man die Vollständigkeit des sozialen Lebens im Internet und wie es in bestimmten sozialen Milieus oder Altersgruppen in eine bestehende, realweltliche Identität integriert wird, bereits begonnen hat. Befürchtet wird also die Entfremdung von der eigenen Wahrnehmung, von sich und seinem Körper, aber auch von weniger grundlegenden Aspekten wie z.B. der Schule. Zwei Aspekte sind dabei relevant: die Entfremdung an sich, das Eintauchen in das Anderssein, aber vor allem auch die Spielsucht, ein bis jetzt noch ungenügend untersuchter Forschungsgegenstand, der meiner Meinung nach aber die gegenwärtigste Gefahr darstellt (unter spezifischen Gegebenheiten, versteht sich). In Amsterdam bietet eine Klinik seit ein paar Jahren Hilfe bei 51



dem Entzug von Computerspielen an52, und auch abseits von spektakulären Fällen wie z.B. einem Koreaner, der 2005 nach 49 Stunden Spielen, vermutlich an einem Herzinfarkt, starb (vgl. Spiegel Online 2005), muss man sich diesem Problem in der Zukunft stellen.53 Solange ein Computerspiel mit Eingabegeräten gespielt wird, die mich ständig an das Hierund-Jetzt, das Irreale am Spiel und meine Verortung vor diesem erinnern, bleibt eine vollständige Immersion weitestgehend ausgeschlossen – dies dürfte auch bei vollständig realistischer Grafik vorausgesetzt werden können. Sobald diese unbeholfene Art der Steuerung aber durch den alten Traum des Cyberspace ersetzt werden kann und somit eine vollständige Immersion folgt, muss über die Gefährdung durch digitale Welten neu verhandelt werden.
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Http://www.smithandjones.nl.



53 Wobei hier auch wieder gelten muss, nicht voreilig falsche Schlüsse zu ziehen, denn valide empirische Ergebnisse über eine generelle schädigende Wirkung des Mediums oder einiger spezieller Spiele wird es, wie angesprochen, wahrscheinlich nie geben. Eine generelle Disposition muss meistens vorausgesetzt werden. Außerdem ist die Angst der Mediensucht in keinster Weise ausschließlich mit den Neuen Medien verbunden, sie ist vielmehr so alt wie die allgemeine Medienentwicklung. Mit dem Aufkommen des Romans war schließlich nicht nur die Angst eines Autoritätsverlustes in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen verbunden, vielmehr explizit wurde die Möglichkeit einer ‚Lesesucht‘ befürchtet, selbstverständlich bei den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft: Kindern, Jugendlichen und Frauen.
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Es scheint nicht ratsam, Politikern oder bekennenden Nicht-Spielern einen moralischen Diskurs zu überlassen, bei dem der Gegenstand einer Verbotsdebatte weitgehend unerklärt bleibt. Stattdessen sollte man gerade bei einem emotionalen und polarisierenden Thema wie diesem den enormen historischen, kulturellen, ästhetischen, rechtlichen, psychologischen und medienwirkungstheoretischen ‚Ballast‘ mitdenken, den es mit sich bringt. Keine Diskussion über gewalthaltige Medien und mögliche negative Folgen für Konsumenten kann ohne diesen geschichtlichen Rahmen geschehen, würde doch dabei vergessen gemacht, was schon so oft Thema war. Computerspiele werden in Zukunft in der Wissenschaft sowie im gesellschaftlichen Bereich unter bestimmten veränderten Parametern betrachtet werden müssen: Wissenschaftlich scheint vor allem relevant zu sein, die Mediennutzung an sich, darunter fällt auch die Sucht, zu untersuchen; gesellschaftlich wäre die Anerkennung der Normalität der spielerischen Praxis für einen Großteil der Gesellschaft ein wichtiges Feld. Die heutige Generation wächst schon vornehmlich in digitalen Lebenswelten (seien es soziale Netzwerke
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auf.



Mögliche



Gefahren
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selbstverständlich Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung sein, dies sollte aber unaufgeregt geschehen. Ein wichtiger Schritt in Richtung Entemotionalisierung des Diskurses wird heutzutage schon dadurch erreicht, dass es mittlerweile Spielbesprechungen im Feuilleton der FAZ gibt. Allgemein gab es im Gegensatz zu den Besprechungen anderer Produkte der Popkultur hier dennoch keine relevanten Fortschritte, denn es handelt sich weitestgehend immer noch um Spielbesprechungen abseits des Feuilletons-Diskurses. Spielzeitschriften z.B. besprechen Spiele eben mit dem Resultat einer Bewertung, sie verstehen sich als Hinweisgeber auf eine mögliche Kaufempfehlung. Zeitschriften oder Besprechungen in Zeitungen, die darüber hinaus das Medium ästhetisch oder kulturhistorisch besprechen, so wie dies für Bücher, Filme oder Musik gilt, sind nicht vorhanden, es existiert kein Kulturdiskurs des Feuilletons über Computerspiele. Solange dies nicht erreicht wird, besteht auch weiterhin ein Diskurs, der sich vornehmlich mit den negativen Auswirkungen beschäftigt und anderweitige kulturelle Innovationen vernachlässigt. Die Verallgemeinerung des berüchtigten Ego-Shooters, synonym zu ‚Killerspiel‘, für den Eindruck eines Gesamtszenarios ist besipielsweise (sic!) nur deshalb möglich, weil bisher niemand das heterogene Feld der Videospiele überzeugend und nachhaltig differenzieren kann – weder Kritiker noch Verteidiger. (Furtwängler 2008: 60)



Der Gedanke, Amokläufe, Kriminalität oder andere negative Auswüchse menschlichen Zusammenlebens durch die weiterführende Reglementierung von Videospielen einzudämmen, geht fehl. Frei nach Durkheim ist das Kriminelle eine Anomalie, die jede Demokratie mit sich 53



bringt – die Kehrseite der Freiheit, die Demokratie ermöglicht. Die Gründe für reelle Gewalttaten sind zu vielfältig, um sie auf ein Phänomen zu reduzieren. Kritisch bleibt letztendlich nicht, dass ein Diskurs über gewalthaltige Computerspiele oder Computerspiele generell geführt wird, sondern wie er geführt wird. Schließen möchte ich mit Benjamin, dessen Aussagen sich zwar allgemein auf die Kunstgeschichte beziehen, extrem abstrakt und theoretisch verstanden diese Arbeit aber sinnvoll zusammenfassen können: Jede von Grund auf neue, bahnbrechende Erzeugung von Nachfragen wird über ihr Ziel hinausschießen. (Benjamin 2002: 377) Die Aufgaben, welche in geschichtlichen Wendezeiten dem menschlichen Wahrnehmungsapparat gestellt werden, sind auf dem Wege der bloßen Optik, also der Kontemplation, gar nicht zu lösen. Sie werden allmählich nach Anleitung der taktilen Rezeption, durch Gewöhnung, bewältigt. (Benjamin 2002: 380)
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I wouldn’t leave if I were you. Work is much worse. Doom
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Zum Panorama-Beitrag Internet-Seite der ARD zum Beitrag: http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2007/t_cid-3710940_.html Video „Morden und Foltern als Freizeitspaß“: http://daserste.ndr.de/panorama/media/killerspiele2.html Forum zur Sendung, inkl. Stellungnahme der Redaktion: http://www.daserste.ndr.de/de-forum/thread.jspa?threadID=62&tstart=0. Dokumentation der mehrfachen Bearbeitung der Stellungnahme durch die PanoramaRedaktion im Forum: http://www.killer-spiele.info/medien/fernsehbeitraege/ard-panorama/stellungnahmender-panorama-redaktion.html Beschwerde beim Rundfunkrat des NDR: http://www.killer-spiele.info/medien/fernsehbeitraege/ard-panorama/beschwerde-beimrundfunkrat-des-ndr.html Leitlinien der ARD: http://www.daserste.de/service/leitlinien/ (Alle Links zuletzt aufgerufen am 17.01.2009)



Der Amoklauf von Emsdetten Der Abschiedsbrief: http://www.chephren.net/mirrors/www.stay-different.de/index2.html Das Blog des Täters: http://resistantx.livejournal.com Das Abschiedsvideo des Täters: http://video.google.de/videoplay?docid=1179993028638523984 Auszüge des Tagebuches inkl. Transkription: http://www.stern.de/politik/panorama/:Amoklauf-Emsdetten-Das-Tagebuch-SebastianB./577024.html Das vollständige Tagebuch des Täters: http://staydifferent.st.ohost.de/diary/ Zur Internet-Zensur von Material bezüglich ResistantX (Internet-Name des Täters): http://www.gulli.com/news/amoklauf-in-emsdetten-websites-2006-11-21/
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Vergleich zwischen echter und bearbeiteter Fassung (RTL) des Abschiedsbriefes: http://www.leckse.net/artikel/misc/abschiedsbrief-im-vergleich Wikipedia-Eintrag: http://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_von_Emsdetten. (Alle Links zuletzt aufgerufen am 17.01.2009)



Abbildungen Quelle der Abbildungen 1-3 (Seiten 5-6): www.mobygames.com
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ANHANG Text 1: Mitschrift der Sendung PANORAMA Nr. 678 vom 22.02.2007 Morden und Foltern als Freizeitspaß – Killerspiele im Internet Anmoderation Anja Reschke: „Es geht immer ums Töten. Je brutaler, je realistischer – desto besser. Computerspiele und vor allem sogenannte Killerspiele gehören inzwischen zum normalen Freizeitprogramm von Jugendlichen. Die Wirkung dieser Spiele ist umstritten. Die meisten Spieler behaupten, wenn man da jemanden abknallt, zersägt oder vergewaltigt, hätte das ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wer diese brutalen Killerspiele allerdings das erste Mal sieht, fragt sich schon, warum so was eigentlich nicht verboten ist. Thomas Berndt und Sonia Mayr sind dieser Frage nachgegangen.“ Sturmgewehr und Handgranaten, Menschen abknallen - als Feierabendspaß. Hildesheim, Innenstadt. Nazis gegen Amerikaner, auf original Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Das ganze virtuell im Internet. „Call of Duty“, übersetzt „Einsatzbefehl, so heißt dieses Killerspiel. Das Ziel: Möglichst viele Menschen töten, je blutiger desto besser. O-Ton Christian Reininghaus, „Call of Duty“- Spieler: “Das Faszinierende daran ist, es sieht im Computer mittlerweile schon genauso aus wie in echt, denke ich. Ich hab in echt noch nicht soviel Blut gesehen, aber es ist ein guter Nebeneffekt und das macht das Spiel einfach auch mehr spaßiger.“ O-Ton Ingolf Wichmann, „Call of Duty“-Spieler: “Bei uns denkt keiner darüber nach, der könnte jetzt ein Nazi sein, ein Russe oder ein Amerikaner, sondern es geht wirklich nur um das reine Kämpfen. Das eine Team gegen das andere Team. Wie beim Fußball, bloß dass es halt ein bisschen brutaler ist, ist es ja nun mal wirklich auch.“ Hitlers Krieg als Killerspiel. Gedankenlos und scheinbar unpolitisch. O-Ton Bert Weingarten, PanAmp – Internetsicherheitsfirma: „Die Gefährdung von „Call of Duty“ geht über die normale Gefährdung eines normalen Killerspiels eindeutig hinaus. Warum? Dort wird eigentlich der Zweite Weltkrieg verharmlost, das heißt, die Slogans dieser Kriegsgeneration werden wieder in diesem Spiel aktiv. Es geht wieder um die „Tommys“, es geht wieder um die „Krauts“, es geht wieder um das gegenseitige Töten.“
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Die „Call of Duty“-Szene hat Bert Weingarten monatelang im Netz beobachtet. Seine Bilanz: Allein in Deutschland sind täglich über 20 000 Kämpfer im Fronteinsatz. Familienväter, Schüler, Nazis. Wer will, kann das Killerspiel problemlos noch auffrisieren, wenn auch illegal. O-Ton Bert Weingarten, PanAmp – Internetsicherheitsfirma: „Man kann das Spiel durch eine Vielzahl von kostenlosen Modifikationen erweitern, die man dann übers Internet einfach herunterladen kann. Das kann jeder machen in Deutschland. Das bedeutet, dass Sie dieses Spiel zum Beispiel mit verfassungsfeindlichen Symbolen bestücken können wie den SS-Runen oder dem Hakenkreuz.“ Hinrichten, quälen, morden. Rund 1,5 Millionen spielen in Deutschland sogenannte Egoshooter - Killerspiele. Und was es nicht an der Ladentheke zu kaufen gibt, holen sich selbst Kinder problemlos aus dem Internet. Wie diese Spiele: Wer hier möglichst viele Frauen vergewaltigt, gewinnt. Die Internet-Fahnder des bayerischen Landeskriminalamts. Killerspiele, selbst brutalste, haben sie hier regelmäßig auf dem Schirm. Die Ermittlungen allerdings laufen meist ins Leere. Kaum ein Spiel konnte bundesweit bislang verboten werden. Der Grund: Das aktive, virtuelle Morden und das makabre Spielziel, möglichst viele Menschen zu töten, reichen nicht für ein Verbot, beklagen Fahnder. Denn der zuständige §131 stellt nur die reine Darstellung von Gewalttätigkeiten gegen Menschen unter Strafe. Reale Bilder werden dabei von Gerichten eher verboten als künstliche Computerszenen. O-Ton Albert Bischeltsrieder, Landeskriminalamt Bayern: „Bei Computerspielen, speziell bei diesen Killerspielen geht es eben nicht so sehr oder sogar erst in zweiter Linie um die Darstellung, um besonders grausame Darstellungen, sondern es geht um das aktive Handeln der Personen. Also, ich sehe nicht nur zu, wie eine Person beispielsweise mit einer Kettensäge zerstückelt wird, wie bei einem Video, sondern ich bin derjenige, der gegen diese Person, gegen eine andere Person mit Gewalt tätig wird. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Und dem wird der bisherige §131 zumindest aus unserer Sicht nicht gerecht.“ Dieser Paragraph – Streitpunkt auch im Berliner Bundesrat vor wenigen Tagen. Bayern und Niedersachsen fordern das Gesetzt explizit auf, Killerspiele zu erweitern. Nur so könne man sie tatsächlich verbieten und die Hersteller bestrafen. O-Ton Uwe Schünemann, CDU, Innenminister Niedersachsen: „Der § 131 hat ja bisher überhaupt nicht gewirkt, und wenn man sogar bei der Spielanleitung aufgefordert wird, zunächst einmal jemanden zu quälen und dann kriegt man mehr Punkte bevor man dann mit der Kettensäge den Kopf absägt, dann ist das etwas, was ich nicht verstehen kann, dass das überhaupt hergestellt werden muss. Und deshalb muss so etwas auch verboten werden.“ Die Bundesjustizministerin allerdings sträubt sich beharrlich. Für sie ist die aktuelle Bundesratsinitiative schlicht überflüssig, sie glaubt ungerührt an die Wirksamkeit ihres 64



Paragraphen. Lästige Nachfragen. PANORAMA: „Frau Ministerin, was spricht gegen ein explizites Verbot von Killerspielen, zum Beispiel in einer Ausweitung des § 131?“ O-Ton Brigitte Zypries, SPD Bundesjustizministerin: „Wir haben die Killerspiele in § 131 verboten. Mir hat noch niemand erklärt, was er besser machen will, als das, was im Moment im Strafgesetzbuch steht.“ O-Ton Günther Beckstein, Innenminister Bayern: „Mit dem heutigen Gesetz kommen wir nicht aus, weil die Anwendung des Gesetzes von Staatsanwaltschaft und Gerichten zu restriktiv gehandhabt wird, dass es faktisch nicht zu einem Verbot von Killerspielen ausreicht. Das ist die Erfahrung aller Praktiker und da hilft es mir nichts, wenn die Justizministerin als Privatperson eine andere Meinung hat, sondern wir müssen das Gesetz so fassen, dass es eindeutig ein Verbot virtueller Killerspiele beinhaltet.“ Übrigens: jeder zweite 15jährige in Deutschland hat ein derartiges Killerspiel schon ausprobiert. O-Ton Albert Bischeltsrieder, Landeskriminalamt Bayern: „Bei diesen Spielen ist es wirklich vielfach so, dass man als Ermittlungsbeamter eine gewisse Hilflosigkeit fast fühlt, wenn die gesetzlichen Handhaben einfach nicht ausreichen, gegen derartige Spiele vorzugehen.“ Abmoderation Anja Reschke: „Sollte es doch irgendwann mal zu einer Verschärfung der Gesetze kommen, haben die Hersteller solcher Computerspiele schon mal angedroht, dann ins Ausland abzuwandern. Na dann.“ Quelle: http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2007/erste4680.html (Mitschrift ist online nicht mehr verfügbar)
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Text 2: Stellungnahme der Redaktion im Forum der Panorama-Seite Sehr geehrte Zuschauer/in, da wir zu unserem Beitrag „Killerspiele im Internet“ eine Vielzahl von e-mails bekommen haben, können wir leider nicht jede einzelne Anfrage persönlich beantworten. Da im Laufe der letzten Tage weitere Punkte angefragt worden sind, haben wir unsere Antwort erweitert. Wir versuchen, die wichtigsten Fragen, Anregungen oder Kritikpunkte in dieser Mail zu berücksichtigen. 1. In unserem Beitrag geht es nicht darum, generell Computerspiele zu verunglimpfen oder ein generelles Verbot zu fordern. Es geht um die politische Verbotsdebatte sog. Killerspiele, die die „Jagd und das Töten von Menschen oder menschähnlichen Avataren in besonders brutaler Form“ zum Inhalt haben. 2. Den Vorwurf, wir hätten dabei fast ausschließlich auf Szenen zurückgegriffen, die in Deutschland indiziert oder nicht verkäuflich sind, weisen wir entschieden zurück. Im Gegenteil, alle verwendeten Szenen (außer zwei illegalen Internet-Modifikationen, die wir auch als solche gekennzeichnet haben) stammen aus Spielen, die in Deutschland ganz normal gekauft wurden. Einige Spiele haben eine USK-Altersbeschränkung frei ab „16 Jahren“ oder frei ab „18 Jahren“. Nur ein einziges Spiel ist indiziert, d.h. es darf in Geschäften nicht ausgestellt oder beworben werden, aber kann trotzdem legal an Volljährige verkauft werden. Im Ergebnis haben wir in unserem Beitrag Spiele zitiert, die potentiell von der politischen Verbotsdebatte betroffen sein könnten. Zudem - so sagen die Befürworter - hätte ein Verbot gewaltverherrlichender Killerspiele auch eine Signalwirkung an die Hersteller, derartige Spiele gar nicht erst zu produzieren. 3. In unserem Beitrag wurde auch über „Call of Duty“ berichtet. Wir haben im Text sehr deutlich gemacht, dass es sich dabei um die „Mehrspieler-Funktion“ (Internet-Variante) handelt, in der sog. Clans gegeneinander antreten können. Auch die von uns befragten Spieler haben dabei geschildert, dass in dieser Online-Variante Rollen wie „Nazis, Amerikaner oder Russen“ gespielt werden können. In einem der von uns gezeigten Internet-Mitschnitte haben Amerikaner gegen Deutsche gekämpft. Dort kann auch die Version „Deathmatch“ gespielt werden, „möglichst viele Menschen zu töten“. 4. In Internet-Foren wurden einige Vorwürfe laut, die im Beitrag gezeigte Spielszene aus Hildesheim sei manipuliert. Wir haben zwei Ausschnitte von Call-of-Duty in unserem Beitrag gezeigt. Einen Online-Mitschnitt und einen vom Monitor abgefilmten. Den Vorwurf, die von uns gezeigten CoD-Szenen seien untypisch und würden nicht dem Grad von "Gewalttätigkeit" der Hildesheimer Spiel-Session entsprechen, weisen wir dabei deutlich zurück. In der Hildesheimer Spiel-Session wurde aus Maschinengewehren auf Gegenspieler gefeuert, auch auf bereits Getroffene. Blut war dabei sogar grossflächig zu sehen. Wir haben einen längeren Mitschnitt gedreht, der das deutlich zeigt. Zudem haben wir ein längeres Interview mit den Spielern gedreht, das deutlich zeigt, dass sowohl "Blut" als auch "Gewalt" und das "Töten" attraktive Teile dieser Spielvariante sind. Und natürlich freuen sich Spieler, wie gezeigt, wenn sie Treffer landen. Daran haben die von uns gefilmten CoD-Spieler auch überhaupt keinen Zweifel gelassen. In den von uns ausgestrahlten Sequenzen ist auch deutlich geworden, dass die beiden Spieler keinen rechtsextremen Hintergrund haben, sondern CoD als reines Computerspiel verstehen. Wir haben mit den Spielern insgesamt ein ca. 40 minütiges Interview geführt. 66



5. Wir haben in Bezug auf Call of Duty deutlich gesagt, dass man Zusatzmodifikationen wie Hakenkreuze oder SS-Runen über das Internet downloaden kann. Und zwar illegal! Das heißt, derartige Symbole sind in der deutschen Originalfassung des Herstellers nicht enthalten. In der amerikanischen oder britischen Variante hingegen sehr wohl. 6. Call of Duty wird vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs gespielt. Niemand hat platt behauptet, dass User durch dieses Spiel zu Rechtsextremen würden. In unserem Beitrag sind zu Call of Duty zwei Positionen zu Wort gekommen. Der „Spieler“ macht deutlich, dass der politische Hintergrund für ihn keinerlei Bedeutung hat, und der Interviewpartner der Internetsicherheitsfirma hat seine Meinung zum Ausdruck gebracht, dass durch dieses Spiel der Zweite Weltkrieg verharmlost würde. Wir halten eine Diskussion darüber, die übrigens auch in der Fachpresse geführt wird, für absolut zulässig und angemessen, zumal beide Positionen gehört wurden. 7. Im Zusammenhang mit Call of Duty ist im Text davon die Rede, die Spieler kämen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppierungen: „Familienväter, Schüler, Nazis“. Damit wollten wir exemplarisch zum Ausdruck bringen, das es ein breites Spektrum von Spielern gibt. Wir haben nicht den Eindruck, damit alle Spieler von Call of Duty als „Nazis“ verunglimpft zu haben. Richtig aber ist, dass es unter den CoD-Communitys auch rechtsextreme Gruppierungen gibt, die auf ihren Homepages rechtsextreme Symbole verwenden. Darüber haben auch Fachblätter wie CT schon berichtet. 8. Bert Weingarten in diesem Zusammenhang zu interviewen, halten wir für völlig legitim. Er ist als Fachreferent auf zahlreichen internationalen und nationalen Kongressen zum Thema Internetsicherheit geladen. Zu den Zuhörern gehörten u.a. Kriminalisten, Innenminister und zahlreiche Journalisten. Zudem zitieren auch zahlreiche Printmedien Weingarten als ITExperten (u.a. „Süddeutsche Ztg.“ vom 11.1.07, „Berliner Ztg.“ vom 13.02.07 oder „die tageszeitung“ TAZ vom 25.11.06). Wir halten in diesem Zusammenhang den Vorwurf, Weingarten ein unzulässiges „Forum für seine wirtschaftlichen Interessen“ geboten zu haben, für nicht gerechtfertigt. Wir haben an keiner Stelle des Beitrags über irgendwelche Produkte der Internetsicherheitsfirma berichtet. Auch den Firmennamen „Pan Amp“ haben wir nicht im Kommentartext erwähnt, sondern nur kurz im Insert aufgeführt. Es ging uns ausschließlich um Weingartens Einschätzung. 9. In Bezug auf GTA - San Andreas haben wir im Text deutlich darauf hingewiesen, dass die offizielle Handelsvariante diese Szenen nicht enthält, sondern, dass die gezeigte Spielvariante nur illegal über das Internet mit Sex-Szenen erweitert werden kann, z.B. über P2P Netze. Wir haben einen "zurückhaltenden Ausschnitt" aus dieser Variante gezeigt. Dort ist es aber möglich, die Frau komplett zu entkleiden, die Kameraperspektive beliebig zu verändern und die Frau bei den sexuellen Handlungen herumzukommandieren. Auf einer "Befriedigungsskala" des Spielers wird dann angezeigt, wann die Sex-Szene beendet ist. Insgesamt denken wir, dass man derartige Spielmöglichkeiten durchaus als extrem frauenfeindlich und möglicherweise auch als Vergewaltigung werten könnte. Die Formulierung in unserem Kommentar "möglichst viele Frauen vergewaltigen", mag in diesem Zusammenhang etwas verkürzt gewesen sein. 10. Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass in unserem Beitrag nicht über die Wirkung sog. Killerspiele diskutiert wurde. Wir haben nicht behauptet, dass Spieler zwangsläufig zu „Amokläufern“ würden oder auch im realen Leben zu den Waffen greifen. In unserem Beitrag geht es nicht darum, wissenschaftlich die Wirkung derartiger Spiele zu diskutieren. Es geht primär um die politische Verbotsdebatte, die sich auch in der aktuellen Bundesratsinitiative ausdrückt. Die Ermittler des LKA haben in diesem Zusammenhang (§131) fundierte 67



Erfahrungen, da sie sich seit Jahren mit diesem Thema intensiv befassen. Wir hoffen, damit auf die wichtigsten Fragen / Kritikpunkte eingegangen zu sein. Wie etliche Emails und Anrufe in der Redaktion belegen, ist das Thema der sog. Killerspiele sehr emotional geladen. Wir möchten noch einmal betonen, dass wir Computerspieler weder als Nazis oder Vergewaltiger bezeichnet, noch sie als Gruppe ausgegrenzt oder diskriminiert haben. Mit freundlichen Grüßen Die Redaktion Quelle: http://daserste.ndr.de/de-forum/thread.jspa?threadID=62&tstart=0 (aktuelle Version, zuletzt abgerufen: 07.01.2009)
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Text 3: Der Ego-Shooter-Filter Stand 2007: Das Problem: jugendgefährdende Inhalte und Computer-Spiele sind frei über das Internet erhältlich Der dezentrale Aufbau des mittlerweile globalen Internets wird auch zukünftig immer wieder zur Gefährdung des Jugendschutzes durch extreme Inhalte und Darstellungen führen. Hierzu gehören extremistische Propaganda, Pornografie und, nach wie vor, Anleitungen zur Herstellung von Waffen und Computerspielen, die als primäres Ziel das Töten von Gegnern verfolgen. Für alle aufgeführten jugendgefährdenden Inhalte gilt: sie sind leicht über das Internet erhältlich und über jede Schule und öffentliche Einrichtung mit Internetanschluss in Deutschland zu beziehen. Die Lösung: Ego-Shooter Filter Um ein weiteres Signal zu setzen und den Bezug von gewaltverherrlichenden Ego-Shootern (Computer-Spiele in denen Gegner getötet werden und welche frei über das Internet erhältlich sind) zu unterbinden, hat die PAN AMP AG den hierfür entwickelten Sperr-Filter bereits zum 13.05.2002 allen Kunden ihrer FAS- Filter Software kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Ego-Shooter Filter sperrt den Zugriff auf fragwürdige oder nicht erwünschte InternetAngebote ("alles ist möglich, außer, ..."), welche gewaltverherrlichende Computer-Spiele zum Download anbieten. Diese themenbezogene Filtertechnik ist frei steuerbar und lässt sich zeitlich genau den individuellen Zugangszeiten (filter timing) anpassen. Der Filter wird täglich überprüft und via Internet aktualisiert. FAS©-Egoshooter-Filter, 250User 319,00EUR Quelle: http://www.panamp.de/ (abgerufen: 05.06.2007).



Stand 2009: Shooter-Filter Der dezentrale Aufbau des mittlerweile globalen Internets wird auch zukünftig immer wieder zur Gefährdung des Jugendschutzes durch extreme Inhalte und Darstellungen führen. Hierzu gehören insbesondere Computerspiele, die als primäres Ziel das virtuelle Töten verfolgen. Auch die Tasache, das in immer mehr sogenannte Ego-Shootern zumindest höchst bedenkliche Ideologien verbreiten, führte PAN AMP® bereits im Jahr 2002 den weltweit ersten Shooter-Filter ein. Seither wurde der Themenfilter weiter entwicklet und beeinhaltet heute die folgenden Kategorien: • Die virtuelle Jagt und das Töten von Tieren und Tier ähnlichen Avantaren • Die virtuelle Jagt und das Töten von Aliens und Alien ahnlichen Avantaren • Die virtuelle Jagt und das Töten von Menschen und menschen ähnlichen Avantaren (Killerspiele)
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Der Shooter-Filter leistet: • Schutz vor gewaltverherrlichende Egoshooter-Computer-Spielen aus dem Internet • eine optionale Aktivierung einzelner oder aller Kategorien • unterbindet den Download von Ego-Shootern • unterbindet das Online-Spielen von Ego-Shootern • unterbindet den Download von verfassungsfeindlichen Ego-Shooter-Erweiterungen • zeitlich individuelle gestalltbare Zugangszeiten zu Online-Spiel-Servern • tägliches und automatisches Update der Filter



Quelle: http://www.panamp.de/index.php?id=34 (abgerufen: 05.03.2009; Fehler im Originaltext)



Text 4: §131 Gewaltdarstellung (StGB) (1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt, 1. verbreitet, 2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder 4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet. (3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. (4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. Quelle: http://bundesrecht.juris.de/stgb/__131.html (zuletzt abgerufen 07.01.2009)
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Text 5: Indizierungsentscheid zu DOOM (Auszüge) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat einstimmig entschieden: das Computerspiel DOOM, ID Software, Fa. Apogee Software, Gartland/USA, sowie die Version für Play Station, Williams Entertainment Inc., USA wird in die Liste der jugendgefährdenden Schriften eingetragen. Das Computerspiel DOOM (PC-Version) wird von der us-amerikanischen Firma ID Software ediert. Dem eigentlichen, aus drei Leveln mit jeweils 9 Spielszenarien bestehenden Spiel (Vollversion) schickt die Verlegerin eine lediglich den ersten Spiellevel umfassende SharewareVersion voraus. Diese "Shareware-Version" garantiert aufgrund ihres niedrigen Preises (Kopierkosten) einen größtmöglichen Verbreitungs-grad, fungiert daher als eine Art "Werbe-Trailer" für die erheblich kostenintensivere kommerzielle Vollversion (ca. 60,-- bis 80,-- DM). In der Bundesrepublik Deutschland können beide Versionen über den einschlägigen Softwarefach- bzw. Versandhandel, in Spezialabteilungen großer Kaufhäuser und an Kiosken erworben werden. Für den bundesweiten Vertrieb zeichnen unter anderem die Versandhandelsfirmen "Pearl Agency, Buggingen", und "CDV, Karlsruhe", verantwortlich. Als Verteiler der "Shareware-Version" spielen Mailboxen eine nicht unerhebliche Rolle. Die Stadtjugendämter Krefeld und Freiburg im Breisgau sowie das Kreisjugendamt Peine (Stadtjugendamt Augsburg für die Play Station-Version) beantragen die Indizierung des Computerspieles DOOM, da dieses jugendgefährdend i.S.d. § 1 I GjS sei. Die Gefahr einer sozialethischen Desorientierung Heranwachsender führen die Antragsteller übereinstimmend auf das vom Programm einzig geforderte unreflektierte Vernichten menschlich- bzw. tierisch anmutender Gegner zurück. Dabei würden die geforderten Gewaltanwendungen nicht nur überaus blutig inszeniert, sondern vielmehr als einzig zuverlässige Überlebensstrategie dargestellt, was einer Verherrlichung von Gewalt gleichkomme. Inhalt und Aufbau der Spielszenarien werden durch eine dürftige Rahmenhandlung motiviert. Ort des Geschehens ist der Mars samt seiner Monde Phobos und Deimos. Dort wurden zu militärischen Zwecken diverse Forschungslaboratorien eingerichtet, deren Kontrolle der Besatzung derselben nunmehr entglitten ist. Vom Wahnsinn erfaßt gehen Forscher und Testpersonen zum blutigen Angriff aufeinander über. Aufgabe des namenlosen Spielersubstituts ist es nun, die Situation zu klären. Episode 1 besteht, wie alle folgenden, aus insgesamt 8 Einzelleveln (PC-Version). Von der eigenen Spielfigur ist nur die Hand zu sehen, in der sie ihre Waffe trägt. Der Spieler wird mit einem unüberschaubaren Gewirr aus Gängen, Räumen, Treppenhäusern etc. konfrontiert. Die Wände sind mit archaisch anmutenden Bildern und Texturen belegt. Auf dem Boden befinden sich in regelmäßigen Abständen grüne, lebensbeeinträchtigende "Giftpfützen". Die Aufgabe des Spielers besteht nun darin, das Labyrinth zu entwirren und den Ausgang (Aufzug) zum nächsten Spiellevel zu finden. Die Steuerung erfolgt per Tastatur. Der Bewegungsradius beträgt 360 Grad, so daß sich aus subjektiver Perspektive dreidimensionale Szenarien bieten. Das zu beschreitende Terrain wird von bewaffneten Männern und Feuerbälle schleudernden, affenähnlichen Monstern besetzt. Die sofortige Betätigung der eigenen Waffe ist unumgänglich, da sonst umgekehrt der Erschießungstod bzw. ein Zerfleischen droht. Die Tötungs-szenarien werden sehr realistisch und überaus blutig inszeniert: Das jeweilige Opfer verwandelt sich in blutig auseinanderstrebende Fleischfetzen. Auf der Tonspur werden Geräusche des Einwirkens der Waffe sowie Todesschreie simuliert. Wird der Spieler selbst bzw. sein Substitut verletzt, so wird dieses anhand einer Menue-Leiste des unteren Bildschirmrandes demonstriert. Die prozentual dargestellte "Gesundheit" nimmt rapide ab; an 71



einem in der Mitte der Leiste befindlichen, animierten Gesicht werden Spuren des blutigen Zerfalls deutlich. Die nachfolgenden Spiellevel unterscheiden sich von dem ersten aufgrund einer veränderten Gestaltung der architektonischen Gegebenheit des Labyrinths. Mit fortschreitendem Spiellevel und zunehmender Gegner-zahl geht die Aufstockung des eigenen Waffenarsenals einher. Als zusätzliche Waffen stehen in zahl-reichen Räumen Ölfässer bereit. Diese können durch Dauerbeschuß in effektive Sprengkörper verwandelt werden: Umstehende Gegner werden zu lebendigen Fackeln. Inzwischen legen nicht nur die Tatsache der massiven Bedrohung, sondern zusätzliche, im Spielverlauf gewonnene Erfahrungen die Liquidation sämtlicher Gegner nahe: Befanden diese sich im Besitz von "Kampfinstrumenten" oder Munition, geht mit der Liquidation die Aufrüstung des eigenen Kampf- und damit Überlebenspotentiales einher. Die Art des zu erledigenden Spielauftrages erfährt während des gesamten Spielverlaufes keine Veränderung. Es geht stets darum, sich der permanenten Angriffe menschlicher Uniformträger bzw. variantenreicher tierähnlicher Monster durch reaktionsschnelles, automatisiertes Betätigen der eigenen Waffe zu erwehren. Das Aufsammeln diverser leistungssteigernder bzw. schutzgewährender Utensilien tritt demgegenüber in den Hintergrund. Der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften haben sowohl die Shareware-Version als auch die kommerzielle Vollversion zur Prüfung vorgelegen. Die Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH Pearl Agency rügt, vertreten durch den bevollmächtigten Rechtsanwalt Freiherr v. Gravenreuth, die Verletzung von Formvorschriften, an die das GjS den Gang eines vereinfachten Verfahrens binde. Weiterhin sei in keinem der Indizierungsanträge der Indizierungsgegenstand eindeutig definiert, was einem Verstoß gegen das "Bestimmtheitsgebot" gleichkomme. Das Erfordernis einer genauen Bestimmung der zur Indizierung vorgesehenen Version ergebe sich allein aufgrund der Tatsache, daß Shareware- und Vollversion keineswegs inhaltsgleich seien. Da der Bundesprüfstelle die Antragsobjekte in Form von Raubkopien übersandt worden seien, müßten wesentliche Veränderungen durch den "Raubkopierer" berücksichtigt werden. Eine vollständige Identität mit der Ursprungs- bzw. Originalversion könne keinesfalls angenommen werden. Zum Inhalt des Computerspieles führt der Verfahrensbeteiligte aus, zwar sei DOOM in der Tat teilweise recht blutig inszeniert, dieses gelte jedoch für eine Reihe von Computerspielen, gegen deren Verbreitung aber mit keinem Indizierungsantrag eingeschritten worden sei. Auch habe das Programm aufgrund des Science-Fiction-Charakters seiner Szenarien keinerlei Realitätsbezug. Sein Wirkungspotential sei daher mit dem eines Märchens vergleichbar. Sowohl die Shareware-Version als auch die Vollversion des Computerspieles DOOM waren antragsgemäß zu indizieren. Für beide zeichnet urheberrechtlich die amerikanische Firma IDSoftware verantwortlich. Die von Rechtsanwalt Freiherr von Gravenreuth geäußerten Zweifel an der inhaltlichen Übereinstimmung von Shareware- und Vollversion des Computerspieles DOOM konnten durch die detaillierte Prüfung dreier unabhängig von einander eingereichter Raubkopien der Vollversion sowie der Raubkopie einer Sharewareversion ausgeräumt werden. So erwies sich der Inhalt der Sharewareversion als lückenlos identisch mit dem ersten Spiellevel der 72



Vollversion, weiterhin ließ die vollständige Übereinstimmung der zur Prüfung vorgelegten "Vollversionen" auf den Raubkopierer zurückzuführende Veränderungen ausschließen. Die verfahrensgegenständlichen Versionen des Computerspieles DOOM sind offenbar geeignet (§ 15a I GjS), Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren, wie das Tatbestandsmerkmal "sittlich zu gefährden" in § 1 Abs. 1 Satz 1 GjS nach ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist. Ihr wesentlicher Inhalt ist die bedenkenlose, realistisch inszenierte Tötung unter anderem von Gegnern in Menschengestalt, was für jeden Zuschauer klar und zweifelsfrei erkennbar ist. Damit erfüllen die verfahrensgegenständlichen Objekte die Voraussetzung, die eine Behandlung im vereinfachten Verfahren rechtfertigen. Die sozialethische Desorientierung rührt hier aus der Einübung des gezielten Tötens. Die programm-immanente Logik bindet den Spieler an ein automatisiertes Befehls- und Gehorsamsverhältnis, dessen wesentlicher Kern das reaktionsschnelle, bedenkenlose Töten menschen- bzw. tierähnlicher Gegenüber ausmacht. Möglichkeiten des Ausweichens oder ähnlicher non-aggressiver Konfliktlösungen existieren nicht. So ist ein Zugewinn lebenserhaltender bzw. spielverlängernder Waffen sowie der dazugehörigen Munition über weite Strecken an das Ausschalten gegnerischer Figuren gebunden. Ein erfolgreiches Durchspielen des Programmes wird somit einzig durch die Liquidation zahlloser Gegner gewährleistet, wobei die Akte der Liquidation gleichzeitig auf mannigfaltiger Art und Weise positiv verstärkt werden. So z.B. durch die aufwendige Darstellung blutig zerfetzter gegnerischer Körper. Die Tötungsakte und ihre Folgen werden weitgehend realistisch in Szene gesetzt. Der Tod des Gegners wird auf extrem blutige Art und Weise dargestellt und durch eine entsprechende akkustische Untermalung (Geräusche der einwirkenden Waffe/Todesschreie) zusätzlich verdeutlicht. Die Parallelen zum Märchen, wie sie der bevollmächtigte Rechtsanwalt Frhr. v. Gravenreuth behauptet, sind nicht sichtbar. Während das Märchen grausame Geschehnisse bestenfalls erwähnt, auf eine Darstellung derselben aber vollständig verzichtet, setzt DOOM mit seiner spekulativen, effektheischenden Aufbereitung blutiger Gemetzelszenen im wesentlichen auf ein beim potentiellen Nutzer vermutetes voyeuristisches bzw. sadistisches Interesse. Die jugendgefährdende Wirkung des Computerspieles ist ... darin zu sehen, daß der Programmablauf den Spieler ausschließlich zu einem reflexartig ausgeführten, instinktiven "Abschießen" und zum "Zerstückeln" der gegnerischen Figuren auffordert. Hier werden Verhaltensweisen trainiert, die die körperliche Integrität und Unversehrtheit des Gegenübers negieren. Das birgt die Gefahr in sich, daß der Respekt vor dem Leben und der körperlichen Unversehrtheit anderer herabsinkt. Hemmschwellen, die jeder Tötungs- und Verletzungshandlung entgegenstehen, werden auf diese Weise abgebaut. Ausnahmetatbestände i.S.d. § 1 Abs. 2 GjS liegen nicht vor. Eine Entscheidung nach § 2 GjS verbietet sich im Hinblick auf die Schwere der Jugendgefährdung, die sich im gezielten Einüben gefühlloser Tötungsakte offenbart. Die werbewirksame Auswertung des Computerspiels in zahlreichen Software-Fachmagazinen sowie die Mailbox-Auszüge des Gutachters Jörns legen zudem einen hohen Verbreitungsgrad des Computerprogrammes DOOM nahe.



Quelle: http://snp.bpb.de/referate/bpjs_doomindx.htm (zuletzt abgerufen: 07.01.2009) 73
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MIOPÍA KILLER 

que hacen ver relámpagos y luces. Crean mucho cansancio y dolor de cabeza. Se trata de un entrenamiento extremo y como t
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MIOPÍA KILLER 

Quince décimos. El Método. Cuando has llegado a los 10/10 de día, puedes dejar se usar gafas ... La constancia y dedicac
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Werte-spiel 

Stapel waren, die du nicht gezogen hast, du dir aber sehnsüchtig gewünscht hättest. Auch diese Werte schreibe mit auf deine Liste – am besten wiederum.
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Werte-Liste 

Akribie. Akzeptanz. Anstand. Antrieb. Aufgeschlossenheit. Aufmerksamkeit. Aufrichtigkeit. Ausdauer. AusdrucksfÃ¤higkeit. Ausgeglichenheit. Ausgelassenheit. AuthentizitÃ¤t. Bedachtsamkeit. Beflissenheit. Befriedigung. Begeisterung. Begierde. Beharrlic
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werte messen werte schaffen von der 

Shareholdervaluemanagement - PDF-WMWSVDUZS-29-10. 1/2. WERTE ... adjustthe document match your business products and details. ... The internet has turned into a tool ideal for locating looking Werte Messen Werte Schaffen Von Der.
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Rahmenprogramm Spiele 

Spielberechtigung. Am ETF 2019 in Aarau sind alle in der STV-Admin (Adressdatenbank STV) gemeldeten Vereine zugelassen. Jeder Verein kann mehrere ...
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killer clown pdf 

File type e-Book KILLER CLOWN PDF - If you serious looking for Ebook killer clown PDF? You will be glad to know that rig
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Tote Killer küssen besser 

mit der Severinkirche. Majestätisch richtete sich das historische Bauwerk in den Nacht- himmel. Der Wind fegte einige Blätter über die Pflastersteine des großen ...










 


[image: alt]





Country Statements on Killer Robots - Campaign to Stop Killer Robots 

We endorse the statements made by the groups that we belong to. [OIC] We ... As a way to avoid these negative consequenc
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aktivposten wissenskapital unsichtbare werte 

aktivposten wissenskapital unsichtbare werte bilanzierbar machen are a good way to achieve details about operating ... Raja Rao, and many other ebooks.
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Ber Werte Und Tugenden 

Ber Werte Und Tugenden (PDF) credit by Jokela H Robin archived 8 February 2014. ID 6b5d070d3a eBook. PDF File: Ber Werte Und Tugenden. 1/1.
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kulturen und werte pdf 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with kulturen und werte ... Modern Classics, Latin American Artists Signatures And Monograms ...
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Hauptsache - Werte-Index 

was wir kaufen. Jens KrÃ¼ger stellt die wichtigsten Ergebnisse ... Sicherheit â€“ handeln davon. Das entspricht einem Plus von 18 Pro- zentpunkten gegenÃ¼ber ...
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132 Ihre Werte Bitte 148 

This 132 Ihre Werte Bitte 148 Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, ...
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Werte in der Ã–konomie 

Homann, Karl; Franz Blome-Drees (1992): Wirtschafts- und Unternehmensethik, GÃ¶ttingen. Homann, Karl ... R. L. Meek, D. D. Raphael, P. G. Stein,. Werke Bd. 5 ...
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kulturen und werte pdf 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. kulturen und werte PDF may not make exciting reading, but kulturen und werte is ...
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Spielidee Spielmaterial - Pegasus Spiele 

Spiel die 4 SchlÃ¶sser â€“ wie in der. Abbildung gezeigt â€“ zusammen. 4 Startsteine. (jeweils 1 Feld groÃŸ). 22 schwarze Ritter 15 graue TÃ¼rme. 1 Wertungsblock.
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Olympische Spiele 2016 - GrenzEcho 

05.08.2016 - zende neue Stadien geht, die hinterher aber niemand mehr braucht. So ist vieles ... men. Es wird sicher nicht alles perfekt werden, Rio wird ein.
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killer sudoku leicht bis pdf 

Read and Save Ebook killer sudoku leicht bis as PDF for free at Online Ebook Library. Get killer sudoku leicht bis PDF file for free from our online library.
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“Carter es un killer cerebral” 

17 oct. 2009 - torial Hachette. Especialmente una nove- la que admiro mucho, Noche de brujas, de. Frederick Brown, o Nic
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By James Patterson Killer Instinct 

EPUB Free By J K Rowling Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban ... Download FREE By Patricia Cornwell Una Muerte Sin
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55 Spiele Fr Viele 

55 Spiele Fr Viele (PDF) credit by Ahonen I Riitta archived 27 June 2016. ID 5cdae89371 eBook. PDF File: 55 Spiele Fr Viele. 1/1. 55 SPIELE FR VIELE.
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Tod und Spiele 

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart ... Sie wollte es wieder in sein Bettchen legen, doch alles in ihr ... endlich Ã¼ber alles klar werden zu kÃ¶nnen.
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Tote Killer kÃ¼ssen besser 

Brita Rose Billert. Tote Killer ... Alle Personen und Namen innerhalb dieses eBooks sind frei erfunden. Ã„hn- ... Der Fahrer hatte sie bemerkt und Ã¶ffnete die.
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